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Allgemeine Bedingungen

fur den vorlaufigen Versicherungsschutz

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Aachen
Minchener

©)

mit den nachfolgenden Bedingungen wenden wir uns an Sie als Antragsteller und kiinftigen Versicherungsnehmer.

Inhaltsverzeichnis

Was ist vorlaufig versichert?

Unter welchen Voraussetzungen besteht vorlaufiger Versicherungsschutz?

Wann beginnt und endet der vorlaufige Versicherungsschutz?

In welchen Fallen ist der vorlaufige Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Was kostet Sie der vorlaufige Versicherungsschutz?

Wie ist das Verhaltnis zur beantragten Versicherung und wer erhalt die Leistungen

aus dem vorlaufigen Versicherungsschutz?

8§ 1 Was ist vorlaufig versichert?

(1

Der vorlaufige Versicherungsschutz erstreckt sich auf
die beantragten Leistungen zu Versicherungsbeginn. Bei

Berufsunfahigkeit oder Erwerbsunfahigkeit wird eine
Leistung aber nur dann fallig, wenn die Berufsunfahigkeit
bzw. Erwerbsunfahigkeit durch einen Unfall verursacht

wird (vgl. Absatz 2).
2)

Haben Sie den Abschluss einer Berufsunfahigkeits-

Zusatzversicherung (BUZV) oder einer Erwerbsunfahig-
keits-Zusatzversicherung (EUZV) beantragt und tritt eine
Berufsunfahigkeit oder Erwerbsunfahigkeit im Sinne un-
serer malfigebenden Versicherungsbedingungen wah-
rend der Dauer des vorlaufigen Versicherungsschutzes

ein, erbringen wir Leistungen nur, wenn

a) die Berufsunfahigkeit oder Erwerbsunfahigkeit durch

einen Unfall verursacht wird, der wahrend der Dauer

des vorlaufigen Versicherungsschutzes eingetreten

ist, und uns die Berufsunfahigkeit oder Erwerbsunfa-

higkeit innerhalb von 3 Monaten nach dem erlittenen

Unfall schriftlich angezeigt worden ist. Ein Unfall liegt

vor, wenn die versicherte Person durch ein plétzlich

von auflen auf ihren Korper wirkendes Ereignis (Un-

fallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschadigung
erleidet. Nicht als Unfélle gelten Schlaganfélle und

solche Krampfanfalle, die den ganzen Koérper der
versicherten Person ergreifen, sowie Gesundheits-

schadigungen durch medizinische HeilmaRnahmen
und Operationen. Ausgeschlossen sind Unfélle infol-
ge von Geistes- oder Bewusstseinsstérungen, und

zwar auch dann, wenn sie durch Trunkenheit verur-

sacht worden sind, sowie Unfalle bei Beteiligung an
Fahrtveranstaltungen mit Kraftfahrzeugen, bei denen

es auf die Erzielung einer Héchstgeschwindigkeit

ankommt, und den dazugehdrigen Ubungsfahrten.

b) die die Hauptversicherung einschlief3lich der betref-

fenden Zusatzversicherung zu Stande gekommen ist
und zum Zeitpunkt der Anzeige der Berufsunfahigkeit

oder Erwerbsunfahigkeit, Invaliditat oder Pflegebe-

dirftigkeit noch besteht.
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Fir unsere Leistungen aufgrund des vorlaufigen Versi-
cherungsschutzes gilt folgende Begrenzung, auch wenn
Sie hoéhere Leistungen beantragt haben oder wenn meh-
rere Antrdge auf das Leben derselben Person bei uns
gestellt worden sind:

Die monatliche Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfa-
higkeitsrente betrégt einschlieBlich einer evtl. Bonusren-
te aus der Uberschussbeteiligung héchstens 1.500 €.

Unter welchen Voraussetzungen besteht vorlaufiger
Versicherungsschutz?

Voraussetzung fiir den vorlaufigen Versicherungsschutz
ist, dass

a) der beantragte Versicherungsbeginn nicht spater als
zwei Monate nach der Unterzeichnung des Antrags
liegt;

b) uns eine Ermachtigung zum Beitragseinzug erteilt
worden ist;

c) Sie das Zustandekommen der beantragten Versiche-
rung nicht von einer besonderen Bedingung abhén-
gig gemacht haben;

d) Ihr Antrag nicht von den von uns gebotenen Tarifen
und Bedingungen abweicht;

e) die zu versichernde Person das 60. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat;

f) Sie lhren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt in
Deutschland haben.

Wann beginnt und endet der vorlaufige Versiche-
rungsschutz?

Der vorlaufige Versicherungsschutz beginnt mit dem
3. Tag nach der Unterzeichnung des Antrags.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, endet der vorlaufige
Versicherungsschutz, wenn
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a) der Versicherungsschutz aus der beantragten Versi-
cherung begonnen hat;

b) Sie lhren Antrag angefochten oder zuriickgenommen
haben;

c) Sie von lhrem Widerrufsrecht nach § 8 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) Gebrauch gemacht ha-
ben;

d) Sie einer Ihnen gemal § 5 Abs. 1 und 2 VVG mitge-
teilten Abweichung des Versicherungsscheins von
lhrem Antrag widersprochen haben;

e) der Einzug des Erstbeitrags aus von lhnen zu vertre-
tenden Griinden nicht mdglich war oder dem Einzug
widersprochen worden ist, sofern wir Sie durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auf-
falligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben.

Der vorlaufige Versicherungsschutz tritt rickwirkend au-
Rer Kraft, wenn

a) der Einzug des Erstbeitrags nicht moglich war und
der Versicherungsnehmer dies zu vertreten hat oder

b) der Versicherungsnehmer dem Einzug widerspro-
chen hat.

Jede Vertragspartei kann den Vertrag lber den vorlaufi-
gen Versicherungsschutz ohne Einhaltung einer Frist
kiindigen. Unsere Kiindigungserklarung wird jedoch erst
nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang bei lhnen
wirksam.

In welchen Fallen ist der vorlaufige Versicherungs-
schutz ausgeschlossen?

Unsere Leistungspflicht ist ausgeschlossen fir Versiche-
rungsfalle aufgrund von Ursachen, nach denen im An-
trag gefragt ist und von denen Sie vor seiner Unter-
zeichnung Kenntnis hatten, auch wenn diese im Antrag
angegeben wurden. Dies gilt nicht fir Umstande, die fiir
den Eintritt des Versicherungsfalls nur mitursachlich ge-
worden sind.

Wenn der Versicherungsfall aus einer mitbeantragten
Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung durch absichtliche Herbeifiihrung des Unfalls
im Sinne von § 1 Abs. 2 a), absichtliche Selbstverletzung
oder versuchte Selbsttétung verursacht ist, besteht kein
vorlaufiger Versicherungsschutz. Wenn uns jedoch
nachgewiesen wird, dass diese Handlungen in einem
Zustand krankhafter Stérung der Geistestatigkeit began-

®)
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gen worden sind, der die freie Willensbestimmung aus-
schlie3t und in den sich die versicherte Person nicht ab-
sichtlich versetzt hat, werden wir eine fiir den Todesfall
nach § 1 versicherte Leistung erbringen.

Unsere Leistungspflicht entfallt ferner, wenn die Berufs-
unfahigkeit oder Erwerbsunfahigkeit verursacht ist

a) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Burger-
kriegsereignisse,

b) unmittelbar oder mittelbar durch innere Unruhen, so-
fern Sie auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen-
haben,

¢) in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang
mit dem vorsétzlichen Einsatz von atomaren, biologi-
schen oder chemischen Waffen oder dem vorsatzli-
chen Einsatz oder der vorsatzlichen Freisetzung von
radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen,
sofern der Einsatz oder das Freisetzen darauf ge-
richtet sind, das Leben einer Vielzahl von Personen
zu gefahrden.

Weitere Einschrankungen und Ausschlisse ergeben
sich aus den Bedingungen, die gemafl § 6 Abs. 1 auch
flr den vorlaufigen Versicherungsschutz gelten.

Was kostet Sie der vorlaufige Versicherungsschutz?

Fur den vorlaufigen Versicherungsschutz erheben wir
zwar keinen besonderen Beitrag. Erbringen wir aber
Leistungen aufgrund des vorlaufigen Versicherungs-
schutzes, so behalten wir ein Entgelt ein. Das Entgelt
entspricht dem Beitrag fir eine Versicherungsperiode.
Wir berechnen lhnen jedoch nicht mehr als den Tarifbei-
trag fur den Hochstbetrag gemaf § 1 Abs. 3. Bereits ge-
zahlte Beitrage rechnen wir an.

Wie ist das Verhéltnis zur beantragten Versicherung
und wer erhélt die Leistungen aus dem vorlaufigen
Versicherungsschutz?

Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt
ist, finden auf den vorlaufigen Versicherungsschutz die
Allgemeinen Versicherungsbedingungen fir die bean-
tragte Versicherung (AVB) Anwendung, einschlieRlich
der Bedingungen fiir eine mitbeantragte Berufsunfahig-
keits-Zusatzversicherung (BUZVB), oder Erwerbsunfahig-
keits-Zusatzversicherung (EUZVB). Dies gilt insbeson-
dere flr die dort enthaltenen Einschrénkungen und Aus-
schlisse. Eine Uberschussbeteiligung erfolgt jedoch
nicht.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen
fur die RiesterRente STRATEGIE No. 1 nach Tarif 1RG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihre RiesterRente STRATEGIE No. 1 nach Tarif 1RG ist eine Rentenversicherung, bei der es sich um
einen Altersvorsorgevertrag im Sinne des Gesetzes Uber die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Ba-
sisrentenvertragen (Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetz — AltZertG) handelt. Sie sind als Versi-
cherungsnehmer und versicherte Person unser Vertragspartner; fur unser Vertragsverhaltnis gelten die
nachfolgenden Bedingungen. In den Bedingungen werden die vertragsrechtlichen Leistungen beschrie-
ben, nicht aber, ob und inwieweit wir aufgrund steuerrechtlicher Regelungen Betrage einbehalten mus-
sen. Informationen zur steuerlichen Behandlung der Versicherung (auch zu den staatlichen Zulagen) fin-
den Sie in den Steuerhinweisen der beigeflgten ,Informationen fur den Versicherungsnehmer zur Ries-
terRente STRATEGIE No. 1°.

Bedingungen, die zusatzlich zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen fir Ihren Vertrag maf3ge-
bend sind, gelten nur, soweit sie den Regelungen des AltZertG nicht widersprechen bzw. diesen nicht
entgegenstehen (mafgeblich ist die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Altersvorsorgevertrages gel-
tende Fassung des AltZertG).

Inhaltsverzeichnis

Welche Leistungen erbringen wir?

Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?

Kdénnen Sie den Rentenbeginn vorverlegen?

Unter welchen Voraussetzungen kénnen Sie die Dauer bis zum Rentenbeginn verlangern?
Wann beginnt lhr Versicherungsschutz?

Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

Wie verwenden wir die staatlichen Zulagen?

Kdénnen Sie durch Sonderzahlungen die Versicherungsleistungen erhéhen?

Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

wn W W W W W W W W
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Wann kénnen Sie lhre Versicherung ruhen lassen? § 10
Wie kdénnen Sie gebildetes Kapital fur Wohneigentum verwenden? § 11
Wann und wie kénnen Sie |hre Versicherung &ndern? § 12
Wann kdnnen Sie Ihre Versicherung kiindigen? § 13
Wie verteilen wir die bei der Beitragskalkulation in Ansatz gebrachten Abschluss- und § 14
Vertriebskosten?

Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt wird? § 15
Wer erhalt die Versicherungsleistung (Bezugsrecht)? § 16
Was gilt bei einer Anderung lhrer Postanschrift und Ihres Namens? § 17
Welche Informationen erhalten Sie wahrend der Vertragslaufzeit? § 18
Welche Kosten stellen wir lhnen gesondert in Rechnung? § 19
Welches Recht findet auf lhren Vertrag Anwendung? § 20
Wo ist der Gerichtsstand? § 21
Welche Vertragsbestimmungen kénnen geandert werden? § 22
Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht, und welche Folgen hat ihre Verletzung? § 23
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Welche Leistungen erbringen wir?

Erleben Sie den vereinbarten Rentenbeginn, zahlen wir
die unabhangig vom Geschlecht berechnete versicherte
Rente*) lebenslang in gleich bleibender Hoéhe jeweils
zum Anfang eines Monats. Rentenzahlungen erhalten
Sie frilhestens ab Vollendung des 62. Lebensjahres.
Den vereinbarten Rentenbeginn (Beginn der Auszah-
lungsphase) entnehmen Sie dem Versicherungsschein.
Im Rahmen der Abrufphase haben Sie das Recht, eine
Rente auch schon vorher in Anspruch zu nehmen (vgl.
§ 3). Sie haben das Recht, bis zu 30 % des zu Beginn
der Auszahlungsphase zur Verfligung stehenden Kapi-
tals als Auszahlung auflerhalb der monatlichen Leistun-
gen zu erhalten. Dies fiihrt zu einer Verringerung der
Rentenleistungen.

Erleben Sie den vereinbarten Rentenbeginn, zahlen wir
die Rente mindestens bis zum Ablauf der Rentengaran-
tiezeit, unabhangig davon, ob Sie diesen Termin erle-
ben. Den vereinbarten Rentenbeginn (Beginn der Aus-
zahlungsphase) entnehmen Sie dem beigefiigten Antrag
bzw. Vorschlag fiur einen Antrag auf Abschluss einer
RiesterRente STRATEGIE No. 1 (nachfolgend ,Antrag*
genannt) bzw. dem Versicherungsschein. Im Rahmen
der Abrufphase haben Sie das Recht, eine Rente auch
schon vorher in Anspruch zu nehmen (vgl. § 3). Anstelle
der monatlichen Rentenzahlungsweise kann auch eine
vierteljdhrliche, halbjahrliche oder jahrliche Rentenzah-
lungsweise vereinbart werden. Falls die Rente weniger
als 25 € monatlich betragt, fassen wir bis zu zwolf Mo-
natsrenten zu einer Auszahlung zusammen. Soweit
Rentenzahlungen Uber lhren Tod hinaus erfolgen, stel-
len diese Auszahlungen eine steuerschadliche Verwen-
dung im Sinne des § 93 EStG (Einkommensteuergesetz)
dar.

Sterben Sie vor dem vereinbarten Rentenbeginn, wird
das gebildete Deckungskapital der Hauptversicherung
fallig. Das Deckungskapital bilden wir, indem wir die ein-
gezahlten Beitrage (ohne Beitragsteile fiir eine evtl. ein-
geschlossene Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahig-
keits-Zusatzversicherung) und die uns zugeflossenen
staatlichen Zulagen abzuglich der tariflichen Kosten mit
dem tariflichen Garantiezinssatz von 1,75 % p. a. verzin-
sen.

Zu Beginn der Auszahlungsphase stehen mindestens
die bis dahin eingezahlten Beitrage (einschlieRlich Son-
derzahlungen gemafR® § 8) und die uns zugeflossenen
staatlichen Zulagen (vgl. § 7) fur die Bildung einer Rente
zur Verfigung. Wenn Sie eine Berufsunfahigkeits- oder
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung  eingeschlos-
sen haben, vermindert sich dieser Mindestbetrag um die
fur die Berufsunfahigkeits- bzw. Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung gezahlten Beitrage, hochstens je-
doch um 15 % der eingezahlten Gesamtbeitrage. Sofern
Sie gemall § 11 Kapital fir Wohneigentum verwenden,
verringert sich dieser Mindestbetrag entsprechend.

Sterben Sie wahrend der Rentengarantiezeit, zahlen wir
die bis zum Ablauf der Rentengarantiezeit noch ausste-
henden garantierten Renten weiter. Auf Antrag des Be-
zugsberechtigten zahlen wir eine einmalige Kapitalabfin-
dung in Héhe der mit jahrlich 1,75 % auf den Auszah-
lungszeitpunkt diskontierten, bis zum Ablauf der Ren-
tengarantiezeit noch ausstehenden garantierten Renten

")

Die Kalkulation der bei Vertragsabschluss garantierten Rente
basiert auf Sterbewahrscheinlichkeiten der Sterbetafeln der
Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) 2004 R (Méanner/Frauen)
fur Versicherungen mit Uberwiegendem Erlebensfallcharakter
(Basistafel mit Trendfunktion) ohne weitere Zu- und Abschlage,
wegen der gesetzlichen Anforderung einer unabhangig vom Ge-
schlecht zu berechnenden Altersversorgung allerdings bis zum
Alter 65 im Verhaltnis 35 % Anteil Manner und 65 % Anteil Frau-
en gewichtet zu einer ,mittleren” Sterbewahrscheinlichkeit. Nach
dem Alter von 65 Jahren verandert sich die Gewichtung gemaf
den Anteilen der im jeweiligen Alter nach den zugrunde liegenden
Rechnungsgrundlagen kalkulatorisch noch lebenden Manner und
Frauen. Als Rechnungszins werden 1,75 % p. a. angesetzt.

CD-Version 01.12
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aus. Mit der Kapitalabfindung erlischt die Versicherung.
Eine Auszahlung in einer dieser Formen stellt eine steu-
erschadliche Verwendung im Sinne des § 93 EStG dar.

Auf Antrag eines bezugsberechtigten Hinterbliebenen
bilden wir aus dem bei Tod gemaR Absatz 3 falligen Ka-
pital oder der gemafl Absatz 5 mdglichen Kapitalabfin-
dung eine Hinterbliebenenrente. Sie wird

e lebenslang an den Ehegatten, mit dem Sie bei Tod
verheiratet sind, oder

e ersatzweise an die Kinder ausgezahlt, fir die Sie zu
diesem Zeitpunkt einen Anspruch auf Kindergeld
oder einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG hatten.
Die Zahlung der Waisenrente endet spatestens mit
dem Ablauf der steuerlichen Bertcksichtigung als
Kind (§ 32 EStG).

Die bei Tod gegebenenfalls in Anspruch nehmbaren ein-
maligen Kapitalbetrdge nach Absatz 3 und 5 kénnen
grundsatzlich auch auf einen auf den Namen lhres Ehe-
gatten lautenden Altersvorsorgevertrag ubertragen wer-
den. Die Zahlung der beschriebenen Hinterbliebenen-
rente sowie die Ubertragung auf einen Altersvorsor-
gevertrag des Ehegatten gelten nach § 93 EStG nicht
als schadliche Verwendung des geférderten Altersvor-
sorgevermdgens.

Gemal § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AltZertG sind wir berech-
tigt, eine Kleinbetragsrente nach § 93 Abs. 3 EStG abzu-
finden. Mit der Kapitalabfindung erlischt die Versiche-
rung.

Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?

Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsneh-
mer gemal § 153 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
an den Uberschiissen und Bewertungsreserven (Uber-
schussbeteiligung). Die Uberschiisse werden nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und
jahrlich im Rahmen unseres Jahresabschlusses festge-
stellt. Die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Bewer-
tungsreserven werden dabei im Anhang des Geschafts-
berichtes ausgewiesen. Der Jahresabschluss wird von
einem unabhangigen Wirtschaftsprifer gepriift und ist
unserer Aufsichtsbehdrde einzureichen.

Grundsatze und MaBstéabe fiir die Uberschussbetei-
ligung der Versicherungsnehmer

Die Uberschiisse stammen im Wesentlichen aus den Er-
tragen der Kapitalanlagen. Von den Nettoertragen derje-
nigen Kapitalanlagen, die fiir kiinftige Versicherungsleis-
tungen vorgesehen sind (§ 3 der Verordnung Uber die
Mindestbeitragsruckerstattung in der Lebensversiche-
rung, Mindestzufiihrungsverordnung), erhalten die Ver-
sicherungsnehmer insgesamt mindestens den in dieser
Verordnung genannten Prozentsatz. In der derzeitigen
Fassung der Verordnung sind grundsatzlich 90 % vorge-
schrieben (§4 Abs.3, §5 Mindestzufihrungsverord-
nung). Aus diesem Betrag werden zunachst die Betrage
finanziert, die fir die garantierten Versicherungsleistun-
gen benétigt werden. Die verbleibenden Mittel verwen-
den wir fur die Uberschussbeteiligung der Versiche-
rungsnehmer. Weitere Uberschisse entstehen insbe-
sondere dann, wenn die Rentenbezugszeit kirzer ist
und die Kosten niedriger sind, als bei der Tarifkalkulation
angenommen. Auch an dlesen Uberschiissen werden
die Versicherungsnehmer nach der genannten Verord-
nung angemessen beteiligt, und zwar nach der derzeiti-
gen Rechtslage am Risikoergebnis grundsatzlich zu
mindestens 75 % und am ubrigen Ergebnis (einschlief3-
lich Kosten) grundsatzlich zu mindestens 50 % (§4
Abs. 4 und 5, § 5 Mindestzuflihrungsverordnung).

Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unter-
schiedlich zum Uberschuss bei. Wir haben deshalb
gleichartige Versicherungen zu Bestandsgruppen zu-
sammengefasst, um das jeweils versicherte Risiko zu
berlcksichtigen. Dariber hinaus haben wir teilweise
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nach engeren Gleichartigkeitskriterien innerhalb der Be-
standsgruppen Untergruppen gebildet; diese werden
Gewinnverbande genannt. Die Verteilung des Uber-
schusses fiir die Versicherungsnehmer auf die einzelnen
Bestandsgruppen bzw. Gewinnverbande orientiert sich
daran, in welchem Umfang sie zu seiner Entstehung
beigetragen haben. Den Uberschuss filhren wir der
Rickstellung fiir Beitragsriickerstattung zu, soweit er
nicht in Form der Direktgutschrift bereits unmittelbar den
Uberschussberechtigten Versicherungen gutgeschrieben
wird. Diese Ruckstellung dient dazu, Ergebnisschwan-
kungen im Zeitablauf zu glatten. Sie darf grundséatzlich
nur fur die Uberschussbetelllgung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur in Ausnahmefallen und
mit Zustimmung der Aufsichtsbehorde kénnen wir hier-
von nach §56a des Versicherungsaufsichtsgesetzes
(VAG) abweichen, soweit die Riickstellung nicht auf be-
reits festgelegte Uberschussanteile entfallt. Nach der
derzeitigen Fassung des § 56a VAG konnen wir die
Rickstellung im Interesse der Versicherungsnehmer
auch zur Abwendung eines drohenden Notstandes, zum
Ausgleich unvorhersehbarer Verluste aus den uber-
schussberechtigten Versicherungsvertragen, die auf all-
gemeine Anderungen der Verhaltnisse zurlickzufiihren
sind, oder — sofern die Rechnungsgrundlagen aufgrund
einer unvorhersehbaren und nicht nur voriibergehenden
Anderung der Verhaltnisse angepasst werden muissen —
zur Erhéhung der Deckungsruckstellung heranziehen.

Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der
Kapitalanlagen Uber dem Wert liegt, mit dem die Kapi-
talanlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Bewer-
tungsreserven sorgen fiir Sicherheit und dienen dazu,
kurzfristige Ausschlage an den Kapitalmarkten aus-
zugleichen. Ein Teil der Bewertungsreserven flielt den
Versicherungsnehmern gemaf § 153 Abs. 3 VVG unmit-
telbar zu. Hierzu wird die Héhe der Bewertungsreserven
monatlich neu ermittelt. Der so ermittelte Wert wird den
Vertrdgen nach dem in Absatz 7 beschriebenen Verfah-
ren unter den dort genannten Voraussetzungen zuge-
ordnet (§ 153 Abs. 3 VVG). Bei Beendigung der Anspar-
phase (durch Tod, Kiindigung oder Erleben des verein-
barten Rentenbeginns) teilen wir den fiir diesen Zeit-
punkt aktuell ermittelten Betrag lhrer Versicherung zur
Halfte zu. Auch wahrend des Rentenbezugs werden wir
Sie an den Bewertungsreserven beteiligen. Aufsichts-
rechtliche Regelungen zur Kapitalausstattung bleiben
unberihrt.

Grundsétze und MaRstébe fiir die Uberschussbetei-
ligung Ihres Vertrages

Zu welcher Bestandsgruppe und zu welchem Gewinn-
verband innerhalb dieser Bestandsgruppe lhre Versiche-
rung gehort, kdnnen Sie dem Versicherungsschein ent-
nehmen. In Abhangigkeit von dieser Zuordnung erhalt
Ihre Versicherung jahrlich Uberschussanteile. Die Mittel
fur die Uberschussanteile werden bei der Direktgutschrift
zu Lasten des Ergebnisses des Geschéftsjahres finan-
ziert, ansonsten der Riickstellung fiir Beitragsriickerstat-
tung entnommen. Die Hohe der Uberschussanteilsatze
wird jedes Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens
auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festgelegt.
Wir veroffentlichen die Uberschussanteilsatze in unse-
rem Geschaftsbericht, den Sie bei uns anfordern kon-
nen.

Ermittlung der Uberschussanteile

Als Uberschussbeteiligung erhalten Sie jahrliche Uber-
schussanteile. Zum vereinbarten Rentenbeginn kann ein
Schluss-Uberschussanteil hinzukommen (vgl. Absatz 6).
Die jahrlichen Uberschussanteile teilen wir zum Ende ei-
nes jeden Versicherungsjahres**) lhrer Versicherung zu.

)

Ein Versicherungsjahr umfasst — unabhangig von der Versiche-
rungsperiode — den Zeitraum eines Jahres. Das erste Versiche-
rungsjahr beginnt zu dem im Versicherungsschein dokumentier-
ten Beginn der Versicherung. Die folgenden Versicherungsjahre
beginnen jeweils zum Jahrestag des Versicherungsbeginns.
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Bei Versicherungen mit einer Beitragszahlungsdauer un-
ter 20 Jahren erfolgt die erste Zuteilung zum Ende des
ersten, ansonsten zum Ende des zweiten Versiche-
rungsjahres. Die jahrlichen Uberschussanteile bestehen
aus einem Zins-Uberschussanteil und — zusatzlich wah-
rend der Rentenzahlung — einem Risiko-Uberschuss-
anteil. Die jahrlichen Uberschussanteile werden im Ver-
haltnis des mafligebenden Deckungskapitals bemessen.
Vor Beginn der Rentenzahlung ist hierunter das De-
ckungskapital zum Ende des jeweiligen Vorjahres zu
verstehen. Bei Versicherungen im Rentenbezug ist das
mafRgebende Deckungskapital dasjenige zum jeweiligen
Zuteilungszeitpunkt.

Verwendung der Uberschussanteile

Solange die Rentenzahlung noch nicht begonnen hat,
werden die jahrlichen Uberschussanteile in einem Uber-
schussguthaben verzinslich angesammelt (Ansamm-
lungsguthaben). Die Gesamtverzinsung des Ansamm-
lungsguthabens setzt sich dabei zusammen aus der
rechnungsmaRigen Verzinsung in H6he von 1,75 % und
einem Ansammlungs-Uberschussanteil. Zum vereinbar-
ten Rentenbeginn verwenden wir den Wert des An-
sammlungsguthabens zusammen mit der aktuellen lau-
fenden Uberschusszuteilung, dem ggf. falligen Schluss-
Uberschussanteil (vgl. Absatz 6) und dem auf die Versi-
cherung entfallenden Anteil an den Bewertungsreserven
gemal Absatz 7 zur Bildung einer festen Rentenerhd-
hung. Bei ihrer Berechnung legen wir die entsprechen-
den Annahmen Uber die kinftige Lebenserwartung
zugrunde, die wir zu Beginn der Rentenzahlung bei neu
abzuschlieRenden Rentenversicherungen ansetzen.
Diese Rentenerhéhung erreicht mindestens 85 % des
Betrages, der sich ergébe, wenn wir bei ihrer Ermittlung
die gleichen Annahmen (ber die kiinftige Lebenserwar-
tung wie bei Vertragsbeginn zugrunde legen. Liefern die
Annahmen zur kinftigen Lebenserwartung, die wir bei
Beginn der Rentenzahlung firr entsprechende neu abzu-
schlieBende Rentenversicherungen zugrunde legen, ei-
ne gréRere Rentenerhéhung, so gilt fur lhren Vertrag
diese groRere Rentenerhdéhung. Bei Kindigung der Ver-
sicherung oder bei Tod vor Beginn der Rentenzahlung
erhdéht sich der garantierte Ruckkaufswert (vgl. § 13
Abs. 2) bzw. das gebildete Deckungskapital (vgl. § 1
Abs. 3) um das vorhandene Ansammlungsguthaben.

Die nach Beginn der Rentenzahlung zugeteilten Uber-
schussanteile werden zum einen Teil zur Bildung eines
Rentenzuschlags und zum anderen Teil zur Bildung von
jahrlichen Rentenerh6hungen verwendet.

Der Rentenzuschlag setzt mit Beginn der Rentenzahlung
ein. Dabei werden die zukinftigen — aber noch nicht zu-
geteilten — Uberschussanteile unter der Annahme, dass
die maflgebenden Uberschussanteil-Satze unverandert
bleiben, so aufgeteilt, dass sich eine lber die Renten-
zahlungszeit gleich bleibende Rente aus diesen Uber-
schussanteilen ergibt. Der Rentenzuschlag bleibt solan-
ge unverandert, wie sich die maRgebenden Uber-
schussanteil-Satze und Annahmen (ber die kinftige Le-
benserwartung nicht andern. Bei einer spateren Redu-
zierung der Uberschussanteil-Satze oder Anderung der
Annahmen Uber die kiinftige Lebenserwartung kann der
urspriinglich festgesetzte Rentenzuschlag reduziert wer-
den. Das bedeutet, dass die gesamte Rentenzahlung
auch sinken kann. Die Rentenerhéhungen entsprechen
dem zugrunde liegenden Tarif und beginnen jeweils bei
Zuteilung der Uberschussanteile. Die jeweiligen Renten-
erhéhungen bleiben ab ihrem Beginn in der Héhe unver-
andert. Neu hinzukommende Rentenerhéhungen fihren
somit grundsatzlich zu einer jahrlich steigenden Gesamt-
rente. Die Garantiezeit des Rentenzuschlags und der
jahrlichen Rentenerhéhungen stimmt mit der verbleiben-
den Garantiezeit der Rente Uberein. Bei der Berechnung
der jeweiligen Rentenerhdhungen werden wir die ent-
sprechenden Annahmen Uber die kiinftige Lebenserwar-
tung zugrunde legen, die wir zum Zeitpunkt der jeweili-
gen Rentenerhéhung bei neu abzuschliefenden Ren-
tenversicherungen ansetzen.
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Stattdessen werden, sofern vereinbart, die nach Beginn
der Auszahlungsphase zugeteilten Uberschussanteile
jeweils allein zur Bildung von Rentenerhéhungen ver-
wendet. Die jahrlichen Rentenerhéhungen entsprechen
dem zugrunde liegenden Tarif und beginnen jeweils bei
Zuteilung der Uberschussanteile. Die jeweiligen Renten-
erhéhungen sind ab ihrem Beginn der Hohe nach garan-
tiert. Sie fUhren somit grundsatzlich zu einer jahrlich
steigenden Rente. Die jeweilige Garantiezeit der einzel-
nen Rentenerhéhungen stimmt mit der verbleibenden
Garantiezeit der Rente Uberein. Bei der Berechnung der
Rentenerhéhungen werden wir die entsprechenden An-
nahmen Uber die kinftige Lebenserwartung zugrunde
legen, die wir zum Zeitpunkt der jeweiligen Rentenerhé-
hung bei neu abzuschlieBenden Rentenversicherungen
ansetzen.

Ein Wechsel zwischen den vorgenannten Uberschuss-
verwendungsarten fir die Rentenzahlung kann bis zu
3 Monate vor dem Beginn der Rentenzahlung beantragt
werden.

Schluss-Uberschussanteil

Zum vereinbarten Rentenbeginn kann zu den Leistun-
gen aus der jahrlichen Uberschussbeteiligung ein
Schluss-Uberschussanteil hinzukommen, der sich im
Verhaltnis zum erreichten Deckungskapital zuziglich
des vorhandenen Ansammlungsguthabens bemisst. Die-
ser Schluss-Uberschussanteil hangt dann von der An-
zahl der begonnenen Versicherungsjahre ab. Bei vorzei-
tiger Beendigung der Versicherung durch Tod vor Ren-
tenbeginn oder Kindigung oder bei einer Vorverlegung
des Rentenbeginns gemafl § 3 kann ein reduzierter
Schluss-Uberschussanteil hinzukommen. Dieser bemisst
sich nach dem erreichten Deckungskapital sowie der
Anzahl der zuriickgelegten Versicherungsjahre, wobei
der so ermittelte Betrag mit 7 % p. a. fir die verbleiben-
den Jahre bis zum vereinbarten Rentenbeginn diskon-
tiert wird.

Bewertungsreserven

Bei Beginn der Rentenzahlung, bei vorherigem Tod der
versicherten Person sowie bei einer Kiindigung mit voll-
standiger Auszahlung des Ruckkaufswertes der Versi-
cherung wird eine Beteiligung an den Bewertungsreser-
ven féllig. Voraussetzung dafir ist, dass sich fir unsere
Kapitalanlagen am mafRgebenden Stichtag nach Be-
ricksichtigung der aufsichtsrechtlichen Regelungen zur
Kapitalausstattung unseres Unternehmens positive Be-
wertungsreserven ergeben. Der malgebende Stichtag
ist in unserem Geschaftsbericht genannt. Von der Halfte
der an diesem Stichtag festgestellten Bewertungsreser-
ven wird nach einem verursachungsorientierten Verfah-
ren der Teilbetrag ermittelt, der auf lhren Versicherungs-
vertrag entfallt. Der Vorstand unseres Unternehmens
kann nach dem gleichen Verfahren wie dem flr die Er-
mittlung des Schluss-Uberschussanteils (vgl. Absatz 6)
fur jeden Vertrag einen Mindestwert fur die Beteiligung
an den Bewertungsreserven bestimmen. Dieser Min-
destwert wird auf den nach dem vorstehenden Verfahren
fur lhren Versicherungsvertrag ermittelten Anteil an den
Bewertungsreserven angerechnet. Auch wahrend des
Rentenbezugs werden Sie fortlaufend an den in dieser
Zeit entstehenden Bewertungsreserven beteiligt.

Information tiber die Hohe der Uberschussbeteiligung

Die Héhe der Uberschussbeteiligung hangt von vielen
Einflussen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von
uns nur begrenzt beeinflussbar. Wichtigster Einflussfak-
tor ist dabei die Zinsentwicklung des Kapitalmarkts. Aber
auch die Entwicklung des versicherten Risikos und der
Kosten sind von Bedeutung. Die Hohe der kinftigen
Uberschussbeteiligung kann also nicht garantiert wer-
den. Wahrend der Vertragslaufzeit werden wir Sie ge-
maR § 155 VVG und § 7 Abs. 4 AltZertG jahrlich Uber
den Stand lhres Vertrags, insbesondere (ber die Hohe
der erreichten Uberschussbeteiligung, informieren.
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Weitere versicherungsmathematische Hinweise sowie
Erlduterungen finden Sie in den Informationen fiur den
Versicherungsnehmer.

Kénnen Sie den Rentenbeginn vorverlegen?

Innerhalb der sogenannten Abrufphase Ihrer Versiche-
rung konnen Sie — sofern die Voraussetzung gemaf Ab-
satz 2 erfillt ist — jeweils zum nachsten Monatsersten
schriftlich verlangen, dass der vereinbarte Zahlungsbe-
ginn der Rente unter Herabsetzung der versicherten
Rente vorverlegt wird. Die Abrufphase beginnt mit
Vollendung des 62. Lebensjahres der versicherten Per-
son oder schon vorher mit dem Beginn von Leistungen
(z. B. Renten und Pensionen) aus einem gesetzlichen
Alterssicherungssystem an sie.

Voraussetzung fur die Vorverlegung des Rentenbeginns
ist, dass zum vorgezogenen Zahlungsbeginn der Rente
als gebildetes Kapital (vgl. § 13 Abs. 7) mindestens ein
Betrag in Hohe der insgesamt gezahlten Beitrédge (ein-
schlieBlich Sonderzahlungen gemaft § 8) und der uns
zugeflossenen staatlichen Zulagen (vgl. § 7) fur die Bil-
dung einer Rente zur Verfiigung steht. Wenn Sie eine
Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung eingeschlossen haben, vermindert sich dieser
Mindestbetrag um die fiir die Berufsunfahigkeits- bzw.
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung gezahlten Bei-
trage, hochstens jedoch um 15 % der eingezahlten Ge-
samtbeitrage. Sofern Sie gemal § 11 Kapital fir Wohn-
eigentum verwenden, verringert sich das zu verrentende
Kapital entsprechend.

Basis fiir die Ermittlung der vorverlegten Rente sind das
zum vorverlegten Rentenbeginn erreichte Alter und das
gebildete Kapital. Dabei legen wir die gleichen Annah-
men zur kinftigen Lebenserwartung wie bei Abschluss
des Vertrages zugrunde, vgl. Ful3note *) zu § 1 Abs. 1;
als Rechnungszins werden 1,75 % p. a. angesetzt.

Mit Beginn der Rentenzahlung gemafl Absatz 1 wird
gleichzeitig die weitere Beitragszahlung eingestellt, so-
fern die Versicherung zu dem Zeitpunkt noch beitrags-
pflichtig ist. Ferner erlischt eine etwa eingeschlossene
Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung. Anspriiche aus einer Berufsunfahigkeits- oder
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung, die auf bereits
vor Vorverlegung des Rentenbeginns eingetretener Be-
rufs- oder Erwerbsunfahigkeit beruhen, bleiben hiervon
unberihrt.

Unter welchen Voraussetzungen kénnen Sie die
Dauer bis zum Rentenbeginn verlangern?

Sie kdnnen spatestens einen Monat vor dem vereinbar-
ten Rentenbeginn schriftlich verlangen, dass die Dauer
bis zum Rentenbeginn lhrer Versicherung einmalig,
langstens jedoch bis zum Beginn des Monats, in dem
Sie Ihr 84. Lebensjahr vollenden, verlangert wird (Ver-
langerungsphase), sofern Sie den urspriinglich verein-
barten Rentenbeginn erleben. Hierbei verlangert sich die
Beitragszahlungsdauer entsprechend. Eine evil. einge-
schlossene Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahig-
keits-Zusatzversicherung ist von dieser Verldngerung
allerdings ausgeschlossen.

Bei einer Verlangerung der Dauer bis zum Rentenbeginn
berechnen wir die versicherten Leistungen auf Basis des
zum ursprunglich vereinbarten Rentenbeginn gebildeten
Deckungskapitals lhrer Versicherung sowie der weiteren
Beitragszahlung nach den anerkannten Regeln der Ver-
sicherungsmathematik neu. Dabei legen wir die gleichen
Annahmen zur kinftigen Lebenserwartung wie bei Ab-
schluss des Vertrages zugrunde, vgl. Ful3note *) zu § 1
Abs. 1; als Rechnungszins werden weiterhin 1,75 % p. a.
angesetzt. Das vorhandene Ansammlungsguthaben wird
weiterentwickelt. Sterben Sie wahrend der Verlange-
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rungsphase, wird eine garantierte Todesfall-Leistung
gemal § 1 Abs. 3 bzw. Abs. 6 fallig.

Innerhalb der Verlangerungsphase kénnen Sie den Zah-
lungsbeginn der Rente jeweils friihestens zum nachsten
Monatsersten beantragen. Die erste Rente wird spéates-
tens am Ende der Verlangerungsphase féllig, sofern Sie
diesen Termin erleben. Mit Beginn der Rentenzahlung
erlischt die Beitragszahlung.

Auch wahrend der Verlangerungsphase haben Sie das
Recht, |hre Versicherung entsprechend § 10 ruhen zu
lassen.

Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

lhr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag ab-
geschlossen worden ist, jedoch nicht vor dem mit lhnen
vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen
Versicherungsbeginn. Allerdings entfallt unsere Leis-
tungspflicht bei nicht rechtzeitiger Zahlung des Erstbei-
trags (vgl. § 9 Abs. 1).

Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?
Zahlungsweise

Die laufenden Beitrdge zu lhrer Rentenversicherung
konnen Sie je nach Vereinbarung durch Monats-, Viertel-
jahres-, Halbjahres- oder Jahresbeitrage entrichten. Die
Versicherungsperiode umfasst entsprechend der Zah-
lungsweise einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr
bzw. ein Jahr.

Beitragsfalligkeit

Der erste Beitrag (Erstbeitrag) wird sofort nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrags fallig, jedoch nicht
vor dem mit lhnen vereinbarten, im Versicherungsschein
angegebenen Beginn der Versicherung. Alle weiteren
Beitrage (Folgebeitrdge) werden zu Beginn der verein-
barten Versicherungsperiode fallig. § 9 bleibt unberuhrt.

Dauer der Beitragszahlung

Die Beitrage sind bis zum Rentenbeginn zu entrichten.
Fallt dieser Zeitpunkt nicht mit dem Ablauf einer Versi-
cherungsperiode zusammen, erheben wir den letzten
Beitrag nur anteilig. Bei Tod der versicherten Person vor
Ablauf der Beitragszahlungsdauer endet die Beitrags-
zahlung bereits zum Schluss der Versicherungsperiode,
in der der Tod eingetreten ist.

Ubermittlung des Beitrags

Ihr Beitrag ist rechtzeitig gezahlt, wenn Sie fristgerecht
(vgl. Absatz 2 und § 9 Abs. 2) alles getan haben, damit
der Beitrag bei uns eingeht. Haben Sie uns eine Ein-
zugsermachtigung fur die Beitrage erteilt, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem in Absatz 2
genannten Falligkeitstag eingezogen werden kann und
Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.
Konnte der féllige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann
noch rechtzeitig, wenn sie unverziiglich nach unserer
schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu
vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen
werden kann, sind wir berechtigt, kunftig die Zahlung
aullerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Die
Ubermittlung lhrer Beitrage erfolgt auf Ihre Gefahr und
Ihre Kosten.

Wie verwenden wir die staatlichen Zulagen?

Die uns zugeflossenen staatlichen Zulagen verwenden
wir zur Erhéhung der Versicherungsleistung. Eine staat-
liche Zulage behandeln wir als Sonderzahlung, aus der
wir eine Erhéhungsversicherung gemafd § 8 bilden. Er-
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héhungstermin ist der nachste Monatserste nach Ein-
gang der Zulage auf unserem Konto.

Kénnen Sie durch Sonderzahlungen die Versiche-
rungsleistungen erhéhen?

Sie kénnen die vertraglich vereinbarten Beitrdge eines
Kalenderjahres bis zum Sonderausgaben-Hochstbetrag
gemall § 10a Abs. 1 EStG durch eine Sonderzahlung
aufstocken. Darliber hinaus kann sich eine Sonderzah-
lung gemaR § 7 ergeben. Aus einer Sonderzahlung bil-
den wir eine Erhéhungsversicherung (ohne eventuelle
Berufsunféahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung), deren Leistungen sich nach dem bestehen-
den Tarif der Grundversicherung, lhrem am Erhéhungs-
termin erreichten Alter und der restlichen Dauer bis zum
vereinbarten Rentenbeginn errechnen. Bei der Berech-
nung der zusatzlichen Rente aus der Erhéhungsversi-
cherung werden wir die entsprechenden Annahmen tber
die kinftige Lebenserwartung zugrunde legen, die wir
zum Zeitpunkt der Erhéhung bei neu abzuschlieRenden
Rentenversicherungen ansetzen. Solange wir bei neu
abzuschlieRenden Rentenversicherungen keine anderen
Annahmen Uber die kiinftige Lebenserwartung zugrunde
legen als diejenigen bei Abschluss lhres Vertrages, gel-
ten fur die Berechnung der zusétzlichen Rente aus der
Erhdéhungsversicherung die gleichen Annahmen wie bei
der Berechnung der garantierten Rente gemall §1
Abs. 1. Als Rechnungszins werden bei Erhéhungsversi-
cherungen zu lhrem Vertrag stets 1,75 % p. a. ange-
setzt.

Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht recht-
zeitig zahlen?

Erstbeitrag

Wenn Sie den Erstbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, kon-
nen wir — solange die Zahlung nicht bewirkt ist — vom
Versicherungsvertrag zuriicktreten. Dies gilt nicht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige
Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

Wenn ein Folgebeitrag oder ein sonstiger Betrag, den
Sie aus dem Versicherungsverhaltnis schulden, nicht
rechtzeitig gezahlt worden ist oder nicht eingezogen
werden konnte, erhalten Sie von uns auf Ihre Kosten ei-
ne Mahnung in Textform. Darin setzen wir Ihnen eine
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. Begleichen
Sie den Rickstand nicht innerhalb der gesetzten Frist,
vermindert sich |hr Versicherungsschutz. Auf die Rechts-
folgen werden wir Sie in der Mahnung ausdricklich hin-
weisen.

§ 10 Wann kénnen Sie lhre Versicherung ruhen lassen?

(1)

)

Sie kénnen jederzeit vor Rentenbeginn verlangen, dass
wir lhre Versicherung zum Schluss der laufenden Versi-
cherungsperiode ruhen lassen (Beitragsfreistellung). In
diesem Fall setzen wir die versicherte Rente auf eine
beitragsfreie Rente herab, die nach den anerkannten
Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rech-
nungsgrundlagen der Pramienkalkulation fir den
Schluss der Versicherungsperiode errechnet wird, fiir die
zuletzt Beitrage gezahlt wurden. Bei Beitragsfreistellung
erlischt eine evtl. eingeschlossene Berufsunfahigkeits-
oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung.

Die Beitragsfreistellung lhrer Versicherung ist mit
Nachteilen verbunden. Der fir die Bildung einer bei-
tragsfreien Rente zur Verfiigung stehende Betrag er-
reicht erst nach einem bestimmten Zeitraum die Summe
der eingezahlten Beitrage fur die Hauptversicherung, da
aus diesen auch Abschluss- und Vertriebskosten sowie
Kosten fiir die Verwaltung des gebildeten Kapitals finan-
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ziert werden. Zum vereinbarten Beginn der Rentenzah-
lung stehen fiir die Bildung der Rente jedoch mindestens
die bis zur Beitragsfreistellung gezahlten Beitrédge (je-
doch ohne Beitragsteile fiir eine evtl. eingeschlossene
Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung) und die uns zugeflossenen staatlichen Zula-
gen zur Verfiigung. Sofern Sie gemal § 11 Kapital fir
Wohneigentum verwenden, verringert sich dieser Min-
destbetrag entsprechend, soweit das Kapital nicht in
diesen Vertrag zuriickgezahlt wurde. Nahere Informatio-
nen zur beitragsfreien Rente und ihrer bei Vertragsab-
schluss vereinbarten garantierten Héhe kénnen Sie der
entsprechenden Ubersicht im beigefligten Antrag ent-
nehmen.

Falls Ihre Versicherung ruht, haben Sie zu Beginn eines
jeden Monats vor Rentenbeginn das Recht, die Bei-
tragszahlung bis zur urspriinglich vereinbarten Hohe
wieder aufzunehmen. Eine Berufsunfahigkeits- oder Er-
werbsunfahigkeits-Zusatzversicherung kann allerdings
nur innerhalb von 6 Monaten nach Beitragsfreistellung
wieder beitragspflichtig fortgeflinrt werden. Nach Wie-
deraufnahme berechnen wir nach den anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik die versicherten
Leistungen (§ 1) neu. Dabei legen wir die gleichen An-
nahmen zur kinftigen Lebenserwartung wie bei Ab-
schluss des Vertrages zugrunde, vgl. Fullnote *) zu § 1
Abs. 1; als Rechnungszins werden weiterhin 1,75 %
p. a. angesetzt. Die Garantie gemaR § 1 Abs. 4 gilt ent-
sprechend. Voraussetzung fiir die Wiederinkraftsetzung
einer Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung ist, dass der Versicherungsfall noch
nicht eingetreten ist. Das bedeutet, dass die versicherte
Person zu diesem Zeitpunkt nicht berufsunfahig bzw.
erwerbsunfahig im Sinne der malRgebenden Bedingun-
gen fir die Berufsunfahigkeits- bzw. Erwerbsunfahig-
keits-Zusatzversicherung ist. Die Wiederinkraftsetzung
einer Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung ist ferner nur mdglich, wenn der
hierauf entfallende Beitragsteil dabei 15 % am Gesamt-
beitrag nicht Ubersteigt.

Wie kdnnen Sie gebildetes Kapital fiir Wohneigen-
tum verwenden?

Sie kdnnen bis zum Beginn der Rentenzahlung mit einer
Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderviertel-
jahres schriftlich verlangen, dass das in lhrer Versiche-
rung gebildete Kapital fir eine Verwendung als Alters-
vorsorge-Eigenheimbetrag im Sinne von § 92a EStG
ausgezahlt wird. Dies fluhrt zu einer Verringerung bzw.
zum Wegfall des gebildeten Kapitals und der versicher-
ten Leistungen. Im Falle einer Riickzahlung werden das
gebildete Kapital und die versicherten Leistungen neu
berechnet. Die Berechnung der versicherten Leistungen
erfolgt jeweils nach den anerkannten Regeln der Versi-
cherungsmathematik. Fur die Auszahlung eines Alters-
vorsorge-Eigenheimbetrags wird eine Gebuhr von der-
zeit 100 € erhoben (vgl. § 19).

Einzelheiten und Erlduterungen zum Altersvorsorge-
Eigenheimbetrag finden Sie in den beigefigten Informa-
tionen flr den Versicherungsnehmer.

Wann und wie kdnnen Sie Ihre Versicherung é&ndern?

Mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Kalen-
dervierteljahres kénnen Sie schriftlich verlangen, dass
wir lhre Versicherung unter Verwendung des gebildeten
Kapitals in einen anderen auf lhren Namen lautenden
zertifizierten Altersvorsorgevertrag bei uns andern. Nach
Beginn der Auszahlungsphase ist diese Vertragsande-
rung nicht mehr moglich.

Das gebildete Kapital entspricht dem nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den
Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation berech-
neten Deckungskapital der Versicherung. Es erhdht sich

@)

(4)

um das Ansammlungsguthaben, den (bertragungsfahi-
gen Wert aus Schluss-Uberschussanteilen sowie den
nach § 153 Abs. 1 und 3 VVG zuzuteilenden Bewer-
tungsreserven. Berechnungsstichtag fiir das gebildete
Kapital ist das Ende des Kalendervierteljahres, zu dem
Sie die Vertragsanderung wirksam verlangt haben. So-
fern Sie gebildetes Kapital gemafl § 11 fuir Wohneigen-
tum verwendet haben, wird dies bei der Berechnung be-
ricksichtigt. Besteht ein Beitragsriickstand, berechnen
wir das gebildete Kapital zum mafRRgebenden Anderungs-
termin so, als ob die Versicherung bereits seit dem Zeit-
punkt ruht, an dem die Beitragszahlung eingestellt wurde
(vgl. § 10 Abs. 1).

Die Verwendung von gebildetem Kapital fiir einen ande-
ren Vertrag bei uns ist mit Nachteilen verbunden. Das
gebildete Kapital erreicht erst nach einem bestimmten
Zeitraum die Summe der eingezahlten Beitrage fir die
Hauptversicherung, da aus diesen auch Abschluss- und
Vertriebskosten sowie Kosten fiir die Verwaltung des
gebildeten Kapitals finanziert werden. Nahere Informati-
onen zum gebildeten Kapital und seiner Héhe kénnen
Sie der entsprechenden Ubersicht im beigefligten Antrag
entnehmen.

Im Falle der Vertragsanderung vor Beginn der Abrufpha-
se (vgl. § 3 Abs. 1) entstehen Ihnen Kosten in Hohe von
60 €, die vom gebildeten Kapital abgezogen werden.

§ 13 Wann kénnen Sie lhre Versicherung kiindigen?

(1)

)

@)
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Kundigung des Vertrags zur Auszahlung des Riick-
kaufswertes

Sie kénnen lhre Versicherung vor Rentenbeginn schrift-
lich — ganz oder teilweise — kundigen

e bei beitragspflichtigen Versicherungen zum Schluss
einer Versicherungsperiode,

e bei beitragsfreien Versicherungen zum Schluss eines
jeden Monats.

Bei Kindigung werden wir entsprechend § 169 Versi-
cherungsvertragsgesetz (VVG) den Rickkaufswert er-
statten. Er ist das zum mafigebenden Kiindigungstermin
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsma-
thematik mit den Rechnungsgrundlagen der Pramienkal-
kulation errechnete Deckungskapital der Versicherung
unter Berucksichtigung der Abschluss- und Vertriebskos-
ten gemal § 14, wobei bis zum Beginn der Abrufphase
(vgl. § 3 Abs. 1) ein als angemessen angesehener Ab-
zug erfolgt. Der Abzug belduft sich auf 100 €. Mit dem
Abzug wird der mit der Kiindigung verbundene zusatzli-
che Verwaltungsaufwand ausgeglichen; dariber hinaus
wird mit dem Abzug ein Ausgleich fiir kollektiv gestelltes
Risikokapital vorgenommen. Weitere Erlauterungen so-
wie versicherungsmathematische Hinweise zum Abzug
und seiner Hoéhe finden Sie im Anhang zu den Versiche-
rungsbedingungen. Sofern Sie uns nachweisen, dass
die dem Abzug zugrunde liegenden Annahmen in lhrem
Fall entweder dem Grunde nach nicht zutreffen oder der
Abzug wesentlich niedriger zu beziffern ist, entfallt der
Abzug bzw. wird — im letzteren Falle — entsprechend
herabgesetzt. Sofern Sie gebildetes Kapital gemaf § 11
fir Wohneigentum verwendet haben, wird dies bei der
Berechnung des Riickkaufswertes bericksichtigt. Be-
steht ein Beitragsrickstand, berechnen wir den Ruck-
kaufswert zum mafgebenden Kiindigungstermin so, als
ob die Versicherung bereits seit dem Zeitpunkt ruht, an
dem die Beitragszahlung eingestellt wurde (vgl. § 10
Abs. 1).

Wir sind nach § 169 Abs. 6 VVG berechtigt, den nach
Absatz 2 berechneten Betrag angemessen herabzuset-
zen, soweit dies erforderlich ist, um eine Gefahrdung der
Belange der Versicherungsnehmer, insbesondere durch
eine Gefahrdung der dauernden Erfiillbarkeit der sich
aus den Versicherungsvertradgen ergebenden Verpflich-
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tungen, auszuschlieBen. Die Herabsetzung ist jeweils
auf ein Jahr befristet.

Zusatzlich zahlen wir das Ansammlungsguthaben aus
der Uberschussbeteiligung aus, soweit es nicht bereits in
dem nach den Absatzen 2 und 3 berechneten Riick-
kaufswert enthalten ist, sowie einen Schluss-Uber-
schussanteil, soweit ein solcher nach § 2 Abs. 6 fiir den
Fall einer Kiindigung vorgesehen ist. AuBerdem erhoht
sich der Auszahlungsbetrag bei einer Kindigung vor
Rentenbeginn ggf. um die lhrer Versicherung gemaR § 2
Abs. 7 zugeteilten Bewertungsreserven.

Die Kindigung lhrer Versicherung ist mit Nachteilen ver-
bunden. Der Rickkaufswert erreicht erst nach einem
bestimmten Zeitraum die Summe der eingezahlten Bei-
trage fir die Hauptversicherung, da aus diesen auch
Abschluss- und Vertriebskosten sowie Kosten fur die
Verwaltung des gebildeten Kapitals finanziert werden
und der Abzug gemaR Absatz 2 erfolgt. Der Ruckkaufs-
wert entspricht jedoch mindestens dem bei Vertragsab-
schluss vereinbarten Garantiebetrag, dessen Hohe vom
Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages abhangt. Nahe-
re Informationen zum Rickkaufswert, seiner Héhe und
dartiber, in welchem Ausmal} er garantlert ist, kdnnen
Sie der entsprechenden Ubersicht im belgefugten Antrag
entnehmen. Im Ubrigen stellt eine Auszahlung des
Ruckkaufswertes auch eine steuerschadliche Verwen-
dung im Sinne des § 93 EStG dar.

Kundigung des Vertrags zur Ubertragung des gebil-
deten Kapitals auf einen anderen Vertrag

Sie koénnen lhre Versicherung mit einer Frist von drei
Monaten zum Ende des Kalendervierteljahres schriftlich
kindigen, um das gebildete Kapital auf einen anderen
Altersvorsorgevertrag Ubertragen zu lassen. Dieser Ver-
trag muss zertifiziert sein und auf lnren Namen lauten; er
kann bei uns oder einem anderen Anbieter bestehen.
Nach Beginn der Auszahlungsphase ist eine Ubertra-
gung des gebildeten Kapitals nicht mehr mdglich.

Das gebildete Kapital entspricht dem nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den
Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation berech-
neten Deckungskapital der Versicherung. Es erhoht sich
um das Ansammlungsguthaben aus der Uberschussbe-
teiligung, den Ubertragungsfahigen Wert aus Schluss-
Uberschussanteilen sowie den nach § 153 Abs. 1 und 3
VVG zuzuteilenden Bewertungsreserven. Berechnungs-
stichtag fur das gebildete Kapital ist das Ende des Ka-
lendervierteljahres, zu dem Sie lhre Versicherung wirk-
sam gekiindigt haben. Sofern Sie gebildetes Kapital ge-
maf § 11 fir Wohneigentum verwendet haben, wird dies
bei der Berechnung bericksichtigt. Besteht ein Beitrags-
rickstand, berechnen wir das gebildete Kapital zum
mafRgebenden Kiindigungstermin so, als ob die Versi-
cherung bereits seit dem Zeitpunkt ruht, an dem die Bei-
tragszahlung eingestellt wurde (vgl. § 10 Abs. 1).

Auch diese Kindigung lhrer Versicherung ist mit
Nachteilen verbunden. Das gebildete Kapital erreicht
erst nach einem bestimmten Zeitraum die Summe der
eingezahlten Beitrage fir die Hauptversicherung, da aus
diesen auch Abschluss- und Vertriebskosten sowie Kos-
ten fir die Verwaltung des gebildeten Kapitals finanziert
werden. Néhere Informationen zum gebildeten Kapital
und seiner Héhe kdnnen Sie der entsprechenden Uber-
sicht im beigefiigten Antrag entnehmen.

Im Falle der Ubertragung vor Beginn der Abrufphase
(vgl. § 3 Abs. 1) entstehen lhnen Kosten in Hohe von
100 €, die vom gebildeten Kapital abgezogen werden.
Bei einer evtl. eingeschlossenen Berufsunfahigkeits-
oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung entstehen
Ihnen zuséatzliche Kosten in HOhe des in den hierflr
mafRgebenden Bedingungen angesprochenen Abzugs
bei Kiindigung.
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Das Kapital kann nicht an Sie ausgezahlt, sondern nur
direkt auf den neuen Altersvorsorgevertrag Ubertragen
werden. Hierzu missen Sie uns bei Kindigung mitteilen,
auf welchen Vertrag das Kapital Gibertragen werden soll.
Handelt es sich dabei um einen Vertrag bei einem ande-
ren Anbieter, missen Sie uns die Zertifizierung dieses
Vertrages nachweisen.

Wie verteilen wir die bei der Beitragskalkulation in
Ansatz gebrachten Abschluss- und Vertriebskosten?

Die bei der Beitragskalkulation in Ansatz gebrachten Ab-
schluss- und Vertriebskosten verteilen wir in gleichmafi-
gen Jahresbetragen Uber die ersten finf Jahre Ihrer
Versicherung, aber nicht langer als bis zum vereinbarten
Rentenbeginn. Sollte das Vertragsverhéaltnis wahrend
dieser Zeit enden, werden wir lhnen die noch nicht ge-
tilgten Abschluss- und Vertriebskosten nicht in Rech-
nung stellen. Von Sonderzahlungen gemal §§7 und 8
werden Abschluss- und Vertriebskosten als Vomhun-
dertsatz einbehalten.

Das Einbehalten der Kosten gemaR Absatz 1 hat wirt-
schaftlich zur Folge, dass wahrend dieser Zeit nur ent-
sprechend verminderte Betrdge zur Kapitalbildung ge-
mafR § 1 Abs. 4 und somit zur Bildung der beitragsfreien
Rente und des bei Kiindigung falligen Betrages vorhan-
den sind (vgl. § 10 Abs. 2 bzw. § 13 Abs. 2 und 7).

Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleis-
tung verlangt wird?

Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir
gegen Vorlage des Versicherungsscheins und eines
amtlichen Zeugnisses Uber den Tag Ihrer Geburt.

Wir kénnen vor jeder Rentenzahlung auf unsere Kosten
ein amtliches Zeugnis dartber verlangen, dass Sie noch
leben.

Der Todesfall ist uns unverziglich anzuzeigen. Auler
dem Versicherungsschein ist uns eine beglaubigte Kopie
der amtlichen, Alter und Geburtsort enthaltende Sterbe-
urkunde einzureichen.

Erflllungsort fur die Leistung sind der Sitz unserer Ge-
sellschaft in Aachen oder unsere jeweilige Kundenservi-
ce-Direktion. Unsere Leistung Gberweisen wir dem Emp-
fangsberechtigten auf seine Kosten. Bei Uberweisungen
in Lander auferhalb des Europaischen Wirtschaftsrau-
mes tragt der Empfangsberechtigte auch die damit ver-
bundene Gefahr.

Wer erhalt die Versicherungsleistung (Bezugsrecht)?

Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen
wir an Sie als unseren Versicherungsnehmer. Werden
nach lhrem Tod Leistungen fallig, erbringen wir diese an
Ihre Erben, soweit Sie uns keine andere Person als Be-
zugsberechtigten benannt haben. Dieses Bezugsrecht
kénnen Sie jederzeit widerrufen; nach lhrem Tod kann
es nicht mehr widerrufen werden.

Die Einrdumung und der Widerruf eines Bezugsrechtes
sind uns gegenuiber nur und erst dann wirksam, wenn
sie uns von Ihnen schriftlich angezeigt worden sind.

Was gilt bei einer Anderung Ihrer Postanschrift und
Ihres Namens?

Eine Anderung lhrer Postanschrift miissen Sie uns un-
verziiglich mitteilen. Anderenfalls kénnen fiir Sie
Nachteile entstehen, da wir eine an Sie zu richtende Wil-
lenserklarung mit eingeschriebenem Brief an lhre uns
zuletzt bekannte Anschrift senden kénnen. In diesem
Fall gilt unsere Erklarung drei Tage nach Absendung
des eingeschriebenen Briefs als zugegangen.
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Bei Anderung lhres Namens gilt Absatz 1 entsprechend.

Welche Informationen erhalten Sie wahrend der Ver-
tragslaufzeit?

Wir informieren Sie jahrlich schriftlich Gber

o die Verwendung der eingezahlten Beitrdge und der
uns zugeflossenen staatlichen Zulagen

e das bisher gebildete Kapital

e die einbehaltenen anteiligen Abschluss- und Ver-
triebskosten

o die Kosten fir die Verwaltung des gebildeten Kapi-
tals

¢ die erwirtschafteten Ertrage.

Mit der Information nach Satz 1 werden wir Sie auch
schriftlich dariiber unterrichten, ob und wie wir ethische,
soziale und o6kologische Belange bei der Verwendung
der eingezahlten Beitrdge und der uns zugeflossenen
staatlichen Zulagen berucksichtigen.

Welche Kosten stellen wir Innen gesondert in Rech-
nung?

Falls aus besonderen, von lhnen veranlassten Griinden
ein zusatzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird,
kénnen wir die in solchen Fallen durchschnittlich entste-
henden Kosten als pauschalen Abgeltungsbetrag ge-
sondert in Rechnung stellen. Dies gilt bei

e Verzug mit Beitragen
e Ricklaufern im Lastschriftverfahren
e Durchfiihrung von Vertragsanderungen

¢ Entnahme eines Altersvorsorge-Eigenheimbetrags
(vgl. § 11)

§ 13 Abs. 7 und § 15 Abs. 4 bleiben unberihrt.

Die Hohe der Kosten kann sich wahrend der Vertrags-
laufzeit andern. Eine Ubersicht Uber die jeweils aktuellen
Kostensatze kdnnen Sie bei uns anfordern.

Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem pauschalen
Abgeltungsbetrag zugrunde liegenden Annahmen in Ih-
rem Fall entweder dem Grunde nach nicht zutreffen oder
der H6he nach wesentlich niedriger zu beziffern sind,
entfallt der Abgeltungsbetrag bzw. wird — im letzteren
Falle — entsprechend herabgesetzt.

Welches Recht findet auf lhren Vertrag Anwendung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

Wo ist der Gerichtsstand?

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns
bestimmt sich die gerichtliche Zusténdigkeit nach unse-
rem Geschéftssitz in Aachen oder unserer fiir den Versi-
cherungsvertrag zusténdigen Kundenservice-Direktion.
Sie kénnen bei Klagen gegen uns auch das Gericht an-
rufen, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung
lhren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, |h-
ren gewohnlichen Aufenthalt haben.

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie mis-
sen bei dem Gericht erhoben werden, das fir lhren
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solche, den Ort |h-
res gewohnlichen Aufenthalts zustandig ist.

Verlegen Sie |hren Wohnsitz in einen Staat aulierhalb
der Europaischen Union, Islands, Norwegens oder der
Schweiz, sind die Gerichte des Staates zustandig, in
dem wir unseren Sitz haben.

§ 22 Welche Vertragsbestimmungen kdnnen geéndert

(1)

()

werden?

Ist eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen durch hdchstrichterliche Entschei-
dung oder durch bestandskraftigen Verwaltungsakt fiir
unwirksam erklart worden, kénnen wir sie durch eine
neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortfihrung des
Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhalten an
dem Vertrag ohne neue Regelung fiir eine Vertragspar-
tei auch unter Berlcksichtigung der Interessen der ande-
ren Vertragspartei eine unzumutbare Harte darstellen
wiurde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie un-
ter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versi-
cherungsnehmer angemessen bertcksichtigt.

Die neue Regelung nach Absatz 1 wird zwei Wochen,
nachdem wir lhnen die neue Regelung und die hierfir
mafgeblichen Griinde mitgeteilt haben, Vertragsbe-
standteil.

§ 23 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht,

(1
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und welche Folgen hat ihre Verletzung?
Vorvertragliche Anzeigepflicht

Wir dbernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen
darauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform
gestellten Fragen wahrheitsgemaf® und vollstandig be-
antwortet haben (vorvertragliche Anzeigepflicht). Das gilt
insbesondere fiir die Fragen nach gegenwartigen oder
friheren Erkrankungen, gesundheitlichen Stérungen und
Beeintrachtigungen.

Rucktritt

Wenn Umstande, die fiir die Ubernahme des Versiche-
rungsschutzes Bedeutung haben, von lhnen nicht oder
nicht richtig angegeben worden sind, kénnen wir vom
Vertrag zurucktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachge-
wiesen wird, dass die vorvertragliche Anzeigepflicht we-
der vorsatzlich noch grob fahrlassig verletzt worden ist.
Bei grob fahrldssiger Verletzung der vorvertraglichen
Anzeigepflicht haben wir kein Rucktrittsrecht, wenn uns
nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umsténde, wenn auch
zu anderen Bedingungen, geschlossen hatten.

Im Fall des Rucktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Haben wir den Rucktritt nach Eintritt des Versicherungs-
falles erklart, bleibt unsere Leistungspflicht jedoch be-
stehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der nicht
oder nicht richtig angegebene Umstand weder fir den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
noch fiir die Feststellung oder den Umfang unserer Leis-
tungspflicht ursachlich war. Haben Sie die Anzeigepflicht
arglistig verletzt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet.

Kundigung

Ist unser Rucktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Ver-
letzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlassigkeit beruhte, kdnnen
wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kiindigen.

Wir haben kein Kiindigungsrecht, wenn uns nachgewie-
sen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstédnde, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen héatten.

Kindigen wir die Versicherung, wandelt sie sich mit der
Kindigung in eine beitragsfreie Versicherung um (§ 10
Abs. 1).

Vertragsanpassung

Koénnen wir nicht zurlicktreten oder kiindigen, weil wir

den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstande, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen
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hatten, werden die anderen Bedingungen auf unser Ver-
langen rickwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die
Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungs-
periode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10 % oder schlieBen wir den Versicherungs-
schutz fir den nicht angezeigten Umstand aus, kénnen
Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
unserer Mitteilung fristlos kiindigen. In der Mitteilung
werden wir Sie auf das Kiindigungsrecht hinweisen.

Ausiibung unserer Rechte

Wir kdnnen uns auf die Rechte zum Riucktritt, zur Kiindi-
gung und zur Vertragsanpassung nur berufen, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Fol-
gen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.
Wir missen unsere Rechte innerhalb eines Monats
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die das von uns geltend gemachte Recht be-
grindet, Kenntnis erlangen. Bei Ausubung unserer
Rechte mussen wir die Umstande angeben, auf die wir
unsere Erklarung stutzen. Zur Begriindung kdnnen wir
nachtraglich weitere Umstande innerhalb eines Monats
nach deren Kenntniserlangung angeben.

Unsere Rechte auf Rucktritt, Klindigung oder Vertrags-
anpassung sind ausgeschlossen, wenn wir den nicht
angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige
kannten. Ferner verzichten wir auf unser Kiindigungs-
und Vertragsanpassungsrecht, wenn uns nachgewiesen
wird, dass die falschen oder unvollstandigen Angaben
nicht schuldhaft gemacht worden sind. Dies gilt insbe-
sondere auch dann, wenn uns bei SchlieBung des Ver-
trages ein fir die Ubernahme der Gefahr erheblicher
Umstand nicht angezeigt worden ist, weil er Ihnen nicht

(11)

(12)

(13)
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bekannt war. In diesen Fallen wird der Vertrag unveran-
dert fortgefihrt.

Die genannten Rechte kdnnen wir nur innerhalb von funf
Jahren seit Vertragsabschluss auslben. Ist der Versi-
cherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, kdnnen
wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist geltend ma-
chen. Haben Sie die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arg-
listig verletzt, betragt die Frist zehn Jahre.

Anfechtung

Wir kénnen den Versicherungsvertrag auch anfechten,
falls durch unrichtige oder unvollstandige Angaben be-
wusst oder gewollt auf unsere Annahmeentscheidung
Einfluss genommen worden ist.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versi-
cherung

Die Abséatze 1 bis 12 gelten bei einer unsere Leistungs-
pflicht erweiternden Anderung oder bei einer Wiederher-
stellung der Versicherung entsprechend. Die Fristen
nach Absatz 11 beginnen mit der Vereinbarung Gber die
Anderung oder Wiederherstellung der Versicherung be-
zuglich des geanderten oder wiederhergestellten Teils
neu zu laufen.

Erklarungsempféanger

Die Ausubung unserer Rechte erfolgt durch eine schrift-
liche Erklarung, die Ihnen gegenulber abzugeben ist. So-
fern Sie uns keine andere Person als Bevollmachtigten
benannt haben, kdnnen wir nach lhrem Ableben den In-
haber des Versicherungsscheins als bevollméachtigt an-
sehen, diese Erklarung entgegenzunehmen.
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Anhang der AVB zur Kindigung lhrer Versicherung

Bei lhrer Versicherung handelt es sich um ein langfristig kal-
kuliertes Produkt, bei dem schon bei Vertragsschluss eine ga-
rantierte Rente fest zugesagt wird. Daneben tUbernehmen wir
— je nach Vereinbarung — weitere Risiken, zum Beispiel im
Rahmen der Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung. Wir dirfen diese Leistungsversprechen
nur unter Beriicksichtigung angemessener versicherungsma-
thematischer Annahmen abgeben.

Beitrdge und Leistungen werden unter der Annahme berech-
net, dass der Vertrag nicht vorzeitig beendet wird. Die durch
eine Kindigung entstehenden Belastungen fiir den Bestand
mussen daher von den kiindigenden Versicherungsnehmern
getragen werden. Wirden diese Kosten dagegen allen Versi-
cherungsnehmern in Rechnung gestellt, kdnnte der Versiche-
rungsschutz nur ungleich teurer angeboten werden.

Wesentliches Kriterium ist schlielich der Gedanke der Risi-
kogemeinschaft. Dies bedeutet, dass wir sowohl bei der Pro-
duktkalkulation als auch bei Gestaltung und Durchfiihrung des
Vertrages stets darauf achten, dass die Belange der Gesamt-
heit der Versicherungsnehmer gewahrt werden.

Die Kindigung lhrer Versicherung ist mit Nachteilen verbun-
den. Bei der Berechnung des Rickkaufswertes wird der in
den Versicherungsbedingungen vereinbarte Abzug vorge-
nommen (ausgenommen Kundigung des Vertrags zur Uber-
tragung des gebildeten Kapitals auf einen anderen zertifizier-
ten Altersvorsorgevertrag, § 13 Abs. 6 ff. AVB). Bei der Kalku-
lation dieses Abzugs werden folgende Umstéande beriicksich-
tigt:

CD-Version 01.12
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Veranderungen der Risikolage

Die Kalkulation von Versicherungsprodukten basiert dar-
auf, dass die Risikogemeinschaft sich gleichmalRig aus
Versicherungen mit einem hohen und einem geringeren
Risiko zusammensetzt. In Form eines kalkulatorischen
Ausgleichs wird sichergestellt, dass der Risikogemein-
schaft durch vorzeitige Vertragskiindigungen, die ansons-
ten zu einer negativen Veranderung des kalkulatorischen
Gleichgewichts fiihren wiirden, kein Nachteil entsteht.

Ausgleich fir Verwaltungsaufwand

Die Bearbeitung einer Kiindigung ist fir uns mit Verwal-
tungsaufwand verbunden, der nicht in den Kostenanteilen
der von lhnen gezahlten Beitrage berlcksichtigt ist. Aus
diesem Grund behalten wir bei Riickkauf vom Deckungs-
kapital einen pauschalen Abgeltungsbetrag fiir diese Ver-
waltungsaufwendungen ein.

Ausgleich fir kollektiv gestelltes Risikokapital

Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten Versiche-
rungsschutzes Garantien und Optionen. Dies ist mdglich,
weil ein Teil des daflr erforderlichen Risikokapitals (Sol-
venzmittel) durch den Versichertenbestand zur Verfligung
gestellt wird. Bei Neuabschluss eines Vertrages partizi-
piert dieser an bereits vorhandenen Solvenzmitteln. Wah-
rend der Laufzeit muss der Vertrag daher Solvenzmittel
zur Verfligung stellen. Bei Vertragskiindigung gehen diese
Solvenzmittel dem verbleibenden Bestand verloren und
mussen deshalb im Rahmen des Abzugs ausgeglichen
werden. Der interne Aufbau von Risikokapital ist regelma-
Rig fur alle Versicherungsnehmer die giinstigste Finanzie-
rungsmaoglichkeit von Optionen und Garantien, da eine Fi-
nanzierung uber externes Kapital wesentlich teurer ware.

Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde
liegenden Annahmen in lhrem Fall entweder dem Grunde
nach nicht zutreffen oder der Abzug wesentlich niedriger zu
beziffern ist, entfallt der Abzug bzw. wird — im letzteren Falle —
entsprechend herabgesetzt.
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Besondere Bedingungen
fur die RiesterRente STRATEGIE No. 1 nach Tarif 1RG
mit planmaRiger Erhdhung nach dem Dynamikplan

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Aachen
Minchener

©)

fur die RiesterRente STRATEGIE No. 1 nach Tarif 1RG mit planmaRiger Erhéhung nach dem Dynamikplan gelten
zusatzlich die nachfolgenden Bedingungen. Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden die
Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die RiesterRente STRATEGIE No. 1 nach Tarif 1RG (AVB) sinngemaf
Anwendung.

Inhaltsverzeichnis

Nach welchem Mafstab erfolgt die planmaRige Erhdhung der Beitrage?

Wann und wie lange erhdhen sich Beitrage und Versicherungsleistungen?

Wonach errechnen sich die erhdhten Versicherungsleistungen?

Welche sonstigen Bestimmungen gelten fur die Erhdhung der Versicherungsleistungen?

Wann werden Erhéhungen ausgesetzt?
Was gilt bei Berufs- oder Erwerbsunfahigkeit?

§1
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§2

(1)

(2)
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(4)

(5)

Nach welchem Maf3stab erfolgt die planméaRige
Erhéhung der Beitrage?

Der vertraglich vereinbarte Beitrag flir diese Versiche-
rung einschliellich einer etwaigen Berufsunfahigkeits-
oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung erhoht
sich jeweils um den vereinbarten Prozentsatz des Bei-
trags des Vorjahres, maximal jedoch bis zu dem jeweili-
gen Sonderausgaben-Hdchstbetrag gemaR § 10a Abs. 1
Einkommensteuergesetz (EStG).

Die Beitragserh6hung bewirkt eine Erhdhung der Versi-
cherungsleistungen.

Wann und wie lange erh6hen sich Beitrage und
Versicherungsleistungen?

Die Erhéhungen des Beitrags und der Versicherungs-
leistungen erfolgen jeweils zur ersten Beitragsfalligkeit
des betreffenden Kalenderjahres. Die erste Dynamiker-
héhung erfolgt friihestens nach Ablauf eines Kalender-
jahres.

Sie erhalten spatestens vier Wochen vor einem Erho-
hungstermin eine Mitteilung Uber die Erhéhung (Nach-
trag zu lhrer Versicherung). Der Versicherungsschutz
aus der jeweiligen Erhéhung nach Absatz 1 beginnt am
Erhéhungstermin.

Die letzte Erhéhung von Beitrag und Versicherungsleis-
tungen erfolgt spatestens drei Jahre vor dem vereinbar-
ten Rentenbeginn.

Ist eine Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung eingeschlossen, werden die Versi-
cherungsleistungen nur solange erhéht, wie der hierauf
entfallende Beitragsteil einen Anteil von 15 % am Ge-
samtbeitrag nicht Uberschreitet.

Ist eine Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung eingeschlossen, werden ihre Versi-

83
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cherungsleistungen langstens bis zu dem fir die Berufs-
unfahigkeits- bzw. Erwerbsunféhigkeits-Zusatzversiche-
rung vereinbarten Ablauf der Beitragszahlungsdauer er-
hoht (vgl. § 3 Abs. 2). Wenn die monatliche Berufsunfa-
higkeits- bzw. Erwerbsunfahigkeitsrente aller bei unserer
Gesellschaft bestehenden Vertrdge den Betrag von
3.000 € erstmals erreicht oder Uberschritten hat, behal-
ten wir uns vor, weitere Erhéhungen der Berufsunfahig-
keits- bzw. Erwerbsunfahigkeitsrente vom Ergebnis einer
wirtschaftlichen Angemessenheitsprifung abhangig zu
machen. Berufsunfahigkeits- und Erwerbsunfahigkeits-
renten werden hierbei addiert.

Wonach errechnen sich die erhdhten Versicherungs-
leistungen?

Die Versicherungsleistungen erhéhen sich nicht im glei-
chen Verhéltnis wie die Beitrage. Der zusatzliche Beitrag
wird fur eine Erhéhungsversicherung verwendet. Hierbei
handelt es sich um eine gleichartige Versicherung, bei
der die Rentenzahlung zum gleichen Termin beginnt wie
bei der Grundversicherung (vgl. § 1 Abs. 1 AVB). Die
Versicherungsleistungen aus der Erhdhungsversiche-
rung errechnen sich nach lhrem am Erhéhungstermin er-
reichten Alter und der restlichen Beitragszahlungsdauer
und einem eventuell vereinbarten Beitragszuschlag fir
eine etwaige Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahig-
keits-Zusatzversicherung.

Bei der Kalkulation der Erhéhungsversicherung werden
wir die gleichen Annahmen Uber die kinftige Lebenser-
wartung zugrunde legen, die wir zum Zeitpunkt der Er-
héhung bei neu abzuschlieRenden Rentenversicherun-
gen ansetzen. Auf die Anwendung solcher aktuellen
Rechnungsgrundlagen werden wir Sie vor dem Erho-
hungstermin im Nachtrag zu Ihrer Versicherung hinwei-
sen. Bereits durchgefiihrte friihere Erhdhungen aus dem
Dynamikplan bleiben hiervon unberihrt.

Ist eine Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung eingeschlossen, erhéht sich die
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jahrliche Berufsunfahigkeits- bzw. Erwerbsunfahigkeits-
rente grundsatzlich um den Betrag, um den sich der
jahrliche Beitrag fir die Hauptversicherung erhoht.

Welche sonstigen Bestimmungen gelten fir die
Erh6hung der Versicherungsleistungen?

Alle im Rahmen des Versicherungsvertrags getroffenen
Vereinbarungen, insbesondere die Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen fir die RiesterRente STRATEGIE
No. 1 nach Tarif 1RG (AVB) sowie die Bezugsrechtsver-
figung, erstrecken sich auch auf die Erhéhungsversi-
cherungen. Entsprechende Anwendung finden die Be-
stimmungen der Hauptversicherung in § 2 AVB (Wie er-
folgt die Uberschussbeteiligung?) und § 14 AVB (Wie
verteilen wir die bei der Beitragskalkulation in Ansatz
gebrachten Abschluss- und Vertriebskosten?).

Die Erhéhungen der Versicherungsleistungen aus dem
Versicherungsvertrag setzen die in den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen und den Bedingungen zu ei-
ner etwaigen Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahig-
keits-Zusatzversicherung genannten Fristen bei Verlet-
zung der vorvertraglichen Anzeigepflicht nicht erneut in
Lauf.

§5
(1

)

@)

§6
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Wann werden Erhéhungen ausgesetzt?

Die jeweilige Erhdhung entfallt rickwirkend, wenn Sie ihr
bis zum Ende des zweiten Monats nach dem Erho-
hungstermin widersprechen oder den ersten erhdhten
Beitrag nicht bis zu diesem Zeitpunkt zahlen.

Unterbliebene Erhéhungen kénnen Sie mit unserer Zu-
stimmung nachholen.

Sollten Sie mehr als zweimal hintereinander von der Er-
héhungsméglichkeit keinen Gebrauch machen, so er-
lischt Ihr Recht auf weitere Erhdhungen; es kann jedoch
mit unserer Zustimmung neu begriindet werden.

Was gilt bei Berufs- oder Erwerbsunfahigkeit?

Ist in lhrer Versicherung eine Berufsunfahigkeits- oder
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung  eingeschlos-
sen, bieten wir auch dann Erh6hungen an, wenn wir eine
Leistung wegen Berufs- oder Erwerbsunfahigkeit erbrin-
gen. Dies gilt auch fur den Fall, dass aufgrund von
§ 5 Abs. 3 Ihr Recht auf weitere Erhdhungen erloschen
ist oder Sie den Dynamikplan nachtraglich ausgeschlos-
sen haben, sofern die Berufsunfahigkeits- bzw. Erwerbs-
unfahigkeits-Zusatzversicherung unverandert fortbe-
steht.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen
fur die RiesterRente STRATEGIE No. 1 nach Tarif 4RG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihre RiesterRente STRATEGIE No. 1 nach Tarif 4RG ist eine fondsgebundene Rentenversicherung, bei
der es sich um einen Altersvorsorgevertrag im Sinne des Gesetzes Uber die Zertifizierung von Altersvor-
sorge- und Basisrentenvertragen (Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetz — AltZertG) handelt. Sie
sind als Versicherungsnehmer und versicherte Person unser Vertragspartner; flr unser Vertragsverhalt-
nis gelten die nachfolgenden Bedingungen. In den Bedingungen werden die vertragsrechtlichen Leistun-
gen beschrieben, nicht aber, ob und inwieweit wir aufgrund steuerrechtlicher Regelungen Betrage ein-
behalten missen. Informationen zur steuerlichen Behandlung der Versicherung (auch zu den staatlichen
Zulagen) finden Sie in den Steuerhinweisen der beigeflgten ,Informationen fiir den Versicherungsneh-
mer zur RiesterRente STRATEGIE No. 1

Bedingungen, die zusatzlich zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen fir |hren Vertrag malige-
bend sind, gelten nur, soweit sie den Regelungen des AltZertG nicht widersprechen bzw. diesen nicht
entgegenstehen (mafgeblich ist die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Altersvorsorgevertrages gel-
tende Fassung des AltZertG).

Inhaltsverzeichnis

Welche Leistungen erbringen wir?

Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?

Wie berechnet sich der Wert des fondsgebundenen Deckungskapitals und des Uberschuss-
guthabens?

Kdénnen Sie die Aufteilung der Anlagebetrage (Anlagesplitting) andern oder Fondsguthaben
Ubertragen (Fondswechsel)?

Was bedeutet die Wertsicherungsoption in ihren Varianten A und B?

Was geschieht, wenn eine Fondsgesellschaft einen Fonds schlie3t und/oder die Ausgabe oder die
Rucknahme von Anteilen einstellt?

wn W W W W wn W wn w W W
»

Kdénnen Sie den Rentenbeginn vorverlegen? 7
Unter welchen Voraussetzungen kdnnen Sie die Dauer bis zum Rentenbeginn verlangern? 8
Wann beginnt der Versicherungsschutz? 9
Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten? 10
Wie verwenden wir die staatlichen Zulagen? 11
Kdénnen Sie durch Sonderzahlungen die Versicherungsleistungen erhéhen? §12
Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? §13
Wann kénnen Sie Ihre Versicherung ruhen lassen? § 14
Wie kbénnen Sie gebildetes Kapital fir Wohneigentum verwenden? § 15
Wann und wie kdnnen Sie lhre Versicherung andern? §16
Wann konnen Sie Ihre Versicherung kindigen? §17
Wie verteilen wir die bei der Beitragskalkulation in Ansatz gebrachten Abschluss- und §18
Vertriebskosten?

Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt wird? §19
Wer erhalt die Versicherungsleistung (Bezugsrecht)? § 20
Was gilt bei einer Anderung lhrer Postanschrift und lhres Namens? §21
Welche Informationen erhalten Sie wahrend der Vertragslaufzeit? § 22
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Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung? §23
Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung? §24
Wo ist der Gerichtsstand? §25
Welche Vertragsbestimmungen kénnen geandert werden? § 26
Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht, und welche Folgen hat ihre Verletzung? § 27

CD-Version 01.12 -18 - AVB 4RG (03.11)/2



§1 Welche Leistungen erbringen wir?

(1

)

@)

(4)

CD-Version 01.12

Wir bieten lhnen Versicherungsschutz unter unmittelba-
rer Beteiligung an der Wertentwicklung eines oder meh-
rerer Sondervermégen (Anlagestock/Anlagestdcke). Die
Anlagestocke werden — basierend auf der mit lhnen ge-
troffenen Vereinbarung zum Anlagesplitting (vgl. §4
Abs. 1) — gesondert von unserem sonstigen Vermdgen
in Anteilen des Fonds ,DWS Funds Invest ZukunftsStra-
tegie” und/oder des Fonds ,DWS Funds Invest Sach-
wertStrategie® (im Folgenden als die ,Garantiefonds” be-
zeichnet) gefiihrt und in Anteileinheiten aufgeteilt. Soweit
dies nach dem fir die gesamte Dauer bis zum Beginn
der Auszahlungsphase festgelegten versicherungsma-
thematischen Verfahren zur Sicherstellung der gesetz-
lich geforderten Beitragserhaltungsgarantie (vgl. Ab-
satz 6) erforderlich ist, werden Teile des gebildeten Ka-
pitals in unserem sonstigen Vermdgen angelegt (nicht
fondsgebundenes Deckungskapital). Von den Beitrégen
einer jeden Versicherungsperiode behalten wir die vor-
gesehenen Kosten fiir einen Monat ein. Den verbleiben-
den Beitragsteil (Anlagebeitrag) flihren wir dem De-
ckungskapital Ihrer Versicherung zu. Zu Beginn eines
jeden Monats wird in Abh&ngigkeit von der Wertentwick-
lung des/der Ihrem Vertrag zugrunde liegenden Garan-
tiefonds das Deckungskapital nach dem versicherungs-
mathematischen Verfahren neu auf fondsgebundenes
und — falls erforderlich — nicht fondsgebundenes De-
ckungskapital aufgeteilt. Der Teil des Anlagebeitrags,
der dem fondsgebundenen Deckungskapital zuzufiihren
ist, wird dabei gemaR Ihrer Wahl fir das Anlagesplitting
(vgl. § 4 Abs. 1) auf die beiden dafir verfiigbaren Garan-
tiefonds aufgeteilt. Gleichzeitig werden — sofern es sich
nicht um einen Beitragszahlungstermin handelt — die
Kosten fiir den beginnenden Monat einbehalten. Das
nicht fondsgebundene Deckungskapital — falls Gberhaupt
erforderlich — wird dabei nur so hoch bemessen, dass
wir zusammen mit dem fondsgebundenen Deckungska-
pital mindestens die Beitragserhaltung gemal Absatz 6
gewahrleisten kénnen. Sofern im Rahmen des versiche-
rungsmathematischen Verfahrens Teile des fondsge-
bundenen Deckungskapitals in nicht fondsgebundenes
Deckungskapital umzuschichten sind, werden diese Tei-
le dem fondsgebundenen Deckungskapital — sofern Ih-
rem Vertrag beide Garantiefonds zugrunde liegen, im
Verhaltnis der Geldwerte der in diesen Fonds vorhande-
nen Deckungskapitale lhres Vertrags — enthommen. Je
nach Wertentwicklung des/der Garantiefonds kann das
Deckungskapital lhrer Versicherung vollstdndig fonds-
gebunden oder auch vollstdndig nicht fondsgebunden
angelegt sein. Fur die Zufihrung und Entnahme legen
wir beim fondsgebundenen Deckungskapital den Stich-
tag (vgl. Absatz 2) des Vormonats zugrunde. Bei der
Umrechnung von Beitragsteilen sowie von nicht fonds-
gebundenem Deckungskapital in Anteileinheiten des
fondsgebundenen Deckungskapitals wird kein Ausgabe-
aufschlag berechnet. Mit Rentenbeginn (Beginn der
Auszahlungsphase) wird den Anlagestocken der auf Ih-
ren Vertrag entfallende Anteil entnommen und sein
Geldwert ebenfalls in unserem sonstigen Vermégen an-
gelegt.

Der Wert einer Anteileinheit richtet sich nach der Wert-
entwicklung des entsprechenden Anlagestocks. Den
Wert der Anteileinheit ermitteln wir dadurch, dass der
Geldwert des Anlagestocks am jeweiligen Stichtag durch
die Anzahl der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Anteil-
einheiten geteilt wird; Anteile der Investmentfonds wer-
den mit dem Ricknahmepreis angesetzt. Als Stichtag
gilt der letzte Borsentag des betreffenden Monats.

Die Ertrage aus den in dem jeweiligen Anlagestock ent-
haltenen Vermdégenswerten flieBen unmittelbar diesem
Anlagestock zu und erhéhen damit den Wert der Anteil-
einheiten.

Das evtl. vorhandene nicht fondsgebundene Deckungs-
kapital wird mit dem Rechnungszins von jahrlich 1,75 %
verzinst.

®)

7)

(8)

Da die Entwicklung der Vermogenswerte der Anlagesto-
cke nicht vorauszusehen ist, kbnnen wir vor Rentenbe-
ginn die Héhe der Rente nur bis zu dem Betrag garantie-
ren, der sich aus der Beitragserhaltungsgarantie (Ab-
satz 6) ergibt (garantierte Mindestrente). Sie haben die
Chance, insbesondere bei Kurssteigerungen der Wert-
papiere der Anlagestocke einen Wertzuwachs zu erzie-
len; bei Kursrickgangen tragen Sie das Risiko der
Wertminderung. Das bedeutet, dass die Rente je nach
Entwicklung der Vermogenswerte der Anlagestocke ho-
her oder niedriger ausfallen wird.

Zu Beginn der Auszahlungsphase stehen mindestens
die bis dahin insgesamt gezahlten Beitrage (einschlief3-
lich Sonderzahlungen gemal § 12) und die uns zuge-
flossenen staatlichen Zulagen (vgl. § 11) fur die Bildung
einer Rente*) zur Verfigung (Beitragserhalt). Wenn Sie
eine Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung eingeschlossen haben, vermindert
sich dieser Mindestbetrag um die fiir die Berufsunfahig-
keits- bzw. Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung ge-
zahlten Beitréage, hochstens jedoch um 15 % der einge-
zahlten Gesamtbeitrage. Sofern Sie gemal § 15 Kapital
fir Wohneigentum verwenden, verringert sich dieser
Mindestbetrag entsprechend.

Die Héhe der Rente ist abhangig von dem bei Beginn
der Rentenzahlung vorhandenen Deckungskapital der
Versicherung. Der Wert des Deckungskapitals ist die
Summe aus dem nicht fondsgebundenen Deckungskapi-
tal und dem Wert des fondsgebundenen Deckungskapi-
tals. Der Wert der auf das fondsgebundene Deckungs-
kapital entfallenden Anteileinheiten ergibt sich aus ihrer
Anzahl multipliziert mit dem am Stichtag ermittelten Wert
einer Anteileinheit. Der zu zahlende Rentenbetrag wird
zum Zeitpunkt des Rentenbeginns berechnet. Die aus
dem Deckungskapital, das wir nicht fiir unsere anfangli-
che Garantiezusage gemafl Absatz 6 bendtigen, ermit-
telte Rente erreicht mindestens 85 % des Betrages, der
sich ergabe, wenn wir bei ihrer Ermittlung die gleichen
Annahmen Uber die kiinftige Lebenserwartung wie bei
Vertragsbeginn zugrunde legen. Liefern die Annahmen
zur kunftigen Lebenserwartung, die wir bei Beginn der
Rentenzahlung fir entsprechende neu abzuschlieRende
Rentenversicherungen zugrunde legen, eine hdhere
Rente, so gilt fir lhren Vertrag diese hohere Rente. Es
wird mindestens eine Rente in Hohe der im Versiche-
rungsschein ausgewiesenen Garantierente gezahlt.

Erleben Sie den vereinbarten Rentenbeginn, zahlen wir
die unabhangig vom Geschlecht berechnete versicherte
Rente lebenslang in gleich bleibender Hohe jeweils zum
Anfang eines Monats. Rentenzahlungen erhalten Sie
frihestens ab Vollendung des 62. Lebensjahres. Den
vereinbarten Rentenbeginn (Beginn der Auszahlungs-
phase) entnehmen Sie dem beigefiigten Antrag bzw.
Vorschlag fur einen Antrag auf Abschluss einer Riester-
Rente STRATEGIE No. 1 (nachfolgend ,Antrag“ ge-
nannt) bzw. dem Versicherungsschein. Im Rahmen der
Abrufphase haben Sie das Recht, eine Rente auch
schon vorher in Anspruch zu nehmen (vgl. § 7). Anstelle
der monatlichen Rentenzahlungsweise kann auch eine
vierteljahrliche, halbjahrliche oder jahrliche Rentenzah-
lungsweise vereinbart werden. Falls die Rente weniger
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Die Kalkulation der bei Vertragsabschluss garantierten Rente
basiert auf Sterbewahrscheinlichkeiten der Sterbetafeln der
Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) 2004 R (Manner/Frauen)
fur Versicherungen mit Uberwiegendem Erlebensfallcharakter
(Basistafel mit Trendfunktion) ohne weitere Zu- und Abschlage,
wegen der gesetzlichen Anforderung einer unabhangig vom Ge-
schlecht zu berechnenden Altersversorgung allerdings bis zum
Alter 65 im Verhaltnis 35 % Anteil Manner und 65 % Anteil Frau-
en gewichtet zu einer ,mittleren“ Sterbewahrscheinlichkeit. Nach
dem Alter von 65 Jahren verandert sich die Gewichtung gemaf
den Anteilen der im jeweiligen Alter nach den zugrunde liegenden
Rechnungsgrundlagen kalkulatorisch noch lebenden Manner und
Frauen. Soweit Teile des gebildeten Kapitals in unserem sonsti-
gen Vermdgen angelegt werden, setzen wir einen Rechnungs-
zins von 1,75 % p. a. an.
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als 25 € monatlich betragt, fassen wir bis zu zwolf Mo-
natsrenten zu einer Auszahlung zusammen.

(9) Sie haben das Recht, bis zu 30 % des zu Beginn der
Auszahlungsphase zur Verfiigung stehenden Kapitals
als Auszahlung auflerhalb der monatlichen Leistungen
zu erhalten. Dies flihrt zu einer Verringerung der Ren-
tenleistungen.

(10) Sterben Sie vor dem vereinbarten Rentenbeginn, wird
das zu diesem Zeitpunkt vorhandene Deckungskapital
der Hauptversicherung fallig (vgl. Absatz 7). Bei der Er-
mittlung des Wertes des fondsgebundenen Deckungs-
kapitals legen wir den Stichtag des Monats zugrunde,
der dem Todesfall vorangegangen ist.

(11) Sterben Sie wahrend der Rentengarantiezeit, zahlen wir
die bis zum Ablauf der Rentengarantiezeit noch ausste-
henden garantierten Renten weiter. Auf Antrag des Be-
zugsberechtigten zahlen wir eine einmalige Kapitalabfin-
dung in Héhe der mit jahrlich 1,75 % auf den Auszah-
lungszeitpunkt diskontierten, bis zum Ablauf der Ren-
tengarantiezeit noch ausstehenden garantierten Renten
aus. Mit der Kapitalabfindung erlischt die Versicherung.
Eine Auszahlung in einer dieser Formen stellt eine steu-
erschadliche Verwendung im Sinne des § 93 EStG dar.

(12) Auf Antrag eines bezugsberechtigten Hinterbliebenen
bilden wir aus dem bei Tod gemal Absatz 10 falligen
Kapital oder der gemaf Absatz 11 mdglichen Kapitalab-
findung eine Hinterbliebenenrente.

Sie wird
e lebenslang an den Ehegatten, mit dem Sie bei Tod
verheiratet sind, oder

e ersatzweise an die Kinder ausgezahlt, fir die Sie zu
diesem Zeitpunkt einen Anspruch auf Kindergeld
oder einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG hatten.
Die Zahlung der Waisenrente endet spatestens mit
dem Ablauf der steuerlichen Berlcksichtigung als
Kind (§ 32 EStG).

Die bei Tod gegebenenfalls in Anspruch nehmbaren ein-
maligen Kapitalbetrdge nach Absatz 10 und 11 kdnnen
grundsatzlich auch auf einen auf den Namen lhres Ehe-
gatten lautenden Altersvorsorgevertrag libertragen wer-
den. Die Zahlung der beschriebenen Hinterbliebenen-
rente sowie die Ubertragung auf einen Altersvorsorge-
vertrag des Ehegatten gelten nach § 93 EStG nicht als
schadliche Verwendung des geférderten Altersvorsorge-
vermdgens.

(13) GemaR § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AltZertG sind wir berech-
tigt, eine Kleinbetragsrente nach § 93 Abs. 3 EStG abzu-
finden. Mit der Kapitalabfindung erlischt die Versiche-
rung.

(14) Die Versicherungsleistungen erbringen wir in Geld. Auf
Antrag des Bezugsberechtigten erbringen wir die einma-
lige Kapitalleistung bei Tod vor Auszahlungsbeginn (Ab-
satz 10) und den Ruckkaufswert bei Kiindigung des Ver-
trags (§ 17 Abs. 1 bis 3) bis zur Héhe des fondsgebun-
denen Deckungskapitals in Wertpapieren der Anlagesto-
cke. Der Wert dieses fondsgebundenen Deckungskapi-
tals verringert sich in diesem Fall noch um die Ubertra-
gungskosten in H6he von 25 €. Ein fondsgebundenes
Deckungskapital bis zur Héhe von 500 € erbringen wir in
jedem Fall als Geldleistung. Eine Auszahlung oder Uber-
tragung von Wertpapieren bei Tod vor Auszahlungsbe-
ginn bzw. bei Kindigung stellt eine steuerschadliche
Verwendung im Sinne des § 93 EStG dar.

§2 Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?

Entscheidend fiir den Gesamtertrag des Vertrages vor Ren-
tenbeginn ist die Entwicklung der Sondervermégen (Anlage-
stock / Anlagestocke), an der Sie unmittelbar beteiligt sind.
Darliber hinaus beteiligen wir Sie und die anderen Versiche-
rungsnehmer gemal § 153 Versicherungsvertragsgesetz
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(VVG) an den Uberschiissen und Bewertungsreserven (Uber-
schussbeteiligung). Auf das Fondsguthaben fallen bei dieser
Versicherung keine Bewertungsreserven an. Eine Beteiligung
an den Bewertungsreserven nach Beginn der Rentenzahlung
erfolgt nicht (§ 153 Abs. 4 VVG). Die Uberschiisse werden
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und
jahrlich im Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt.
Die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Bewertungsreserven
werden dabei im Anhang des Geschaftsberichtes ausgewie-
sen. Der Jahresabschluss wird von einem unabhéngigen
Wirtschaftsprifer gepruft und ist unserer Aufsichtsbehdrde
einzureichen.

(1) Grundséatze und MaRstébe fiir die Uberschussbetei-
ligung der Versicherungsnehmer

a) Uberschiisse stammen (insbesondere nach Rentenbe-
ginn) aus den Ertragen der Kapitalanlagen des sonsti-
gen Vermdgens. Von den Nettoertrdgen derjenigen Ka-
pitalanlagen, die fir klnftige garantierte Versicherungs-
leistungen vorgesehen sind (§ 3 der Verordnung Uber
die Mindestbeitragsriickerstattung in der Lebensversi-
cherung, Mindestzuflihrungsverordnung), erhalten die
Versicherungsnehmer insgesamt mindestens den in die-
ser Verordnung genannten Prozentsatz. In der derzeiti-
gen Fassung der Verordnung sind grundsatzlich 90 %
vorgeschrieben (§ 4 Abs. 3, § 5 Mindestzufiihrungsver-
ordnung). Aus diesem Betrag werden zunachst die Be-
trage finanziert, die fir die garantierten Versicherungs-
leistungen bendtigt werden. Die verbleibenden Mittel
verwenden wir fir die Uberschussbeteiligung der Versi-
cherungsnehmer. Weitere Uberschiisse entstehen dann,
wenn die Rentenbezugszeit kirzer ist und die Kosten
niedriger sind als bei der Tarifkalkulation angenommen.
Auch an diesen Uberschissen werden die Versiche-
rungsnehmer angemessen beteiligt, und zwar nach der
derzeitigen Rechtslage am Risikoergebnis grundsatzlich
zu mindestens 75 % und am Ubrigen Ergebnis (ein-
schlieBlich Kosten) grundsétzlich zu mindestens 50 %
(§ 4 Abs. 4 u. 5, § 5 Mindestzufiihrungsverordnung).

b) Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unter-
schiedlich zum Uberschuss bei. Wir haben deshalb
gleichartige Versicherungen zu Bestandsgruppen zu-
sammengefasst, um das jeweils versicherte Risiko zu
berlcksichtigen. Dariiber hinaus haben wir teilweise
nach engeren Gleichartigkeitskriterien innerhalb der Be-
standsgruppen Untergruppen gebildet; diese werden
Gewinnverbande genannt. Die Verteilung des Uber-
schusses fiir die Versicherungsnehmer auf die einzelnen
Bestandsgruppen bzw. Gewinnverbénde orientiert sich
daran, in welchem Umfang sie zu seiner Entstehung
beigetragen haben. Den Uberschuss fiihren wir der
Ruckstellung fir Beitragsriickerstattung zu, soweit er
nicht in Form der Direktgutschrift bereits unmittelbar den
Uberschussberechtigten Versicherungen gutgeschrieben
wird. Diese Ruckstellung dient dazu, Ergebnisschwan-
kungen im Zeitablauf zu glatten. Sie darf grundsatzlich
nur fir die Uberschussbetelllgung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur in Ausnahmeféllen und
mit Zustimmung der Aufsichtsbehdrde kénnen wir hier-
von nach §56a des Versicherungsaufsichtsgesetzes
(VAG) abweichen, soweit die Ruickstellung nicht auf be-
reits festgelegte Uberschussanteile entfallt. Nach der
derzeitigen Fassung des § 56a VAG konnen wir die
Ruickstellung im Interesse der Versicherungsnehmer
auch zur Abwendung eines drohenden Notstandes, zum
Ausgleich unvorhersehbarer Verluste aus den uber-
schussberechtigten Versicherungsvertragen, die auf all-
gemeine Anderungen der Verhaltnisse zurlickzufiihren
sind, oder — sofern die Rechnungsgrundlagen aufgrund
einer unvorhersehbaren und nicht nur voriibergehenden
Anderung der Verhaltnisse angepasst werden miissen —
zur Erhdhung der Deckungsriickstellung heranziehen.

c) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der
Kapitalanlagen Uber dem Wert liegt, mit dem die Kapi-
talanlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Bei der vor-
liegenden Versicherung entstehen Bewertungsreserven
vor Beginn der Rentenzahlung hdchstens, soweit und
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solange wir nach dem in § 1 Abs. 1 genannten versiche-
rungsmathematischen Verfahren zur Sicherstellung der
gesetzlich geforderten Beitragserhaltungsgarantie Teile
des gebildeten Kapitals in unserem sonstigen Vermdgen
anlegen (nicht fondsgebundenes Deckungskapital). Des-
halb fallen umso weniger Bewertungsreserven an, je
besser die Wertentwicklung des in den Garantiefonds
angelegten fondsgebundenen Deckungskapitals ist. So-
weit vor Beginn der Rentenzahlung Bewertungsreserven
Uberhaupt entstehen, werden diese monatlich neu ermit-
telt und den Vertrdgen nach dem in Absatz 5 beschrie-
benen Verfahren unter den dort genannten Vorausset-
zungen zugeordnet (§ 153 Abs. 3 VVG). Bei Beendigung
der Ansparphase (durch Tod, Kindigung oder Erleben
des vereinbarten Rentenbeginns) teilen wir den fir die-
sen Zeitpunkt aktuell ermittelten Betrag lhrer Versiche-
rung zur Halfte zu. Auch wahrend des Rentenbezugs
werden wir Sie an den Bewertungsreserven beteiligen.
Aufsichtsrechtliche Regelungen zur Kapitalausstattung
bleiben unbertihrt.

Grundsétze und MaRstébe fiir die Uberschussbetei-
ligung lhres Vertrages

Zu welcher Bestandsgruppe und zu welchem Gewinn-
verband innerhalb dieser Bestandsgruppe lhre Versiche-
rung gehort, kénnen Sie dem Versicherungsschein ent-
nehmen. In Abhéngigkeit von dieser Zuordnung erhalt
Ihre Versicherung monatlich (vor Beginn der Rentenzah-
lung) bzw. jahrlich (nach Beginn der Rentenzahlung)
Uberschussanteile (laufende Uberschussanteile). Die
Mittel fiir die Uberschussanteile werden bei der Direkt-
gutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschéftsjah-
res finanziert, ansonsten der Riickstellung fiir Beitrags-
ruckerstattung enthommen. Die Héhe der Uberschuss-
anteilsatze wird jedes Jahr vom Vorstand unseres Un-
ternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars
festgelegt. Wir veréffentlichen die Uberschussanteilsatze
in unserem Geschaftsbericht, den Sie bei uns anfordern
kdénnen.

Ermittlung und Verwendung der Uberschussanteile
vor Beginn der Rentenzahlung

Vor Beginn der Rentenzahlung erhalten Sie als Uber-
schussbeteiligung Zins-Uberschussanteile (soweit nicht
fondsgebundenes Deckungskapital vorhanden ist) und
Kosten-Uberschussanteile, die wir zum Ende eines je-
den Versicherungsmonats zuteilen. Der Zins-Uber-
schussanteil wird im Verhaltnis des evtl. vorhandenen
nicht fondsgebundenen Deckungskapitals zum Ende des
Vormonats bemessen, der Kosten-Uberschussanteil im
Verhaltnis des zum Zuteilungszeitpunkt vorhandenen
fondsgebundenen Deckungskapitals und des fondsge-
bundenen Uberschussguthabens. Das fondsgebundene
Uberschussguthaben und das fondsgebundene De-
ckungskapital fassen wir auch unter dem Begriff ,,Fonds-
guthaben“ zusammen. Bei beitragspflichtigen Versiche-
rungen erhalten Sie darlber hinaus zum Ende einer je-
den Versicherungsperiode einen beitragsbezogenen
Kosten-Uberschussanteil. Bei Versicherungen mit einer
Beitragszahlungsdauer ab 20 Jahren erfolgt die erste
Zuteilung allerdings erst zum Ende des ersten Versiche-
rungsmonats bzw. — fir den beitragsbezogenen Kosten-
Uberschussanteil —der ersten Versicherungsperiode des
zweiten Versicherungsjahres ). Versicherungen, die
zum Ende einer Versicherungsperiode planmaRig bei-
tragsfrei werden, erhalten zu diesem Zeitpunkt noch den
Uberschussanteil fur eine beitragspflichtige Versiche-
rung.

Die Zins- und Kosten-Uberschussanteile rechnen wir
entsprechend der gemal § 4 Abs. 1 flr das Anlagesplit-
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Ein Versicherungsjahr umfasst — unabhangig von der Versiche-
rungsperiode — den Zeitraum eines Jahres. Das erste Versiche-
rungsjahr beginnt zu dem im Versicherungsschein dokumentier-
ten Beginn der Versicherung. Die folgenden Versicherungsjahre
beginnen jeweils zum Jahrestag des Versicherungsbeginns.

(4)

a)

b)

-21 -

ting vereinbarten prozentualen Aufteilung in Anteileinhei-
ten der zugehorigen Anlagestdcke um, soweit und so-
lange diese angeboten werden, und schreiben sie lhrer
Versicherung gut. Hierbei legen wir die am Stichtag des
Falligkeitsmonats festgestellten Werte der Anteileinhei-
ten zugrunde. Bei der Umrechnung wird kein Ausgabe-
aufschlag berechnet. Die Summe aller so angesammel-
ten Anteileinheiten bildet das fondsgebundene Uber-
schussguthaben. Der Uberschussanteil unmittelbar vor
Beginn der Rentenzahlung wird direkt verrentet und
nicht mehr in Anteileinheiten umgerechnet.

Zum vereinbarten Rentenbeginn verwenden wir den
Wert des Uberschussguthabens zusammen mit der letz-
ten laufenden Uberschusszuteilung und dem gegebe-
nenfalls auf die Versicherung entfallenden Anteil an den
Bewertungsreserven gemall Absatz 5 zur Bildung einer
festen Rentenerhéhung. Diese Rentenerhéhung erreicht
mindestens 85 % des Betrages, der sich ergabe, wenn
wir bei ihrer Ermittlung die gleichen Annahmen Uber die
kiinftige Lebenserwartung wie bei Vertragsbeginn
zugrunde legen. Liefern die Annahmen zur kiinftigen Le-
benserwartung, die wir bei Ermittlung der Rentenerhé-
hung firr entsprechende neu abzuschlieRende Renten-
versicherungen zugrunde legen, eine gréRere Rentener-
héhung, so gilt fir Ihren Vertrag diese groRere Renten-
erhdhung. Bei Kiindigung der Versicherung oder bei Tod
vor Beginn der Rentenzahlung erhdht sich der Ruck-
kaufswert (vgl. § 17 Abs. 2) bzw. das Deckungskapital
(vgl. § 1 Abs. 10) um den Geldwert des fondsgebunde-
nen Uberschussguthabens.

Ermittlung und Verwendung der Uberschussanteile
nach Beginn der Rentenzahlung

Nach Beginn der Rentenzahlung erhalten Sie j&hrliche
Zins- und Risiko-Uberschussanteile jeweils unmittelbar
vor dem Jahrestag des Beginns der Rentenzahlung, Die
Uberschussanteile werden im Verhaltnis des Deckungs-
kapitals zum Zuteilungszeitpunkt bemessen.

Die Uberschussanteile werden zum einen Teil zur Bil-
dung eines Rentenzuschlags und zum anderen Teil zur
Bildung von jahrlichen Rentenerhéhungen verwendet.

Der evtl. Rentenzuschlag setzt mit Beginn der Renten-
zahlung ein. Die zukinftigen — aber noch nicht zugeteil-
ten — Uberschussanteile werden dabei unter der An-
nahme, dass die mal3gebenden Uberschussanteilsatze
unverandert bleiben, so aufgeteilt, dass sich eine Uber
die Rentenzahlungszeit gleich bleibende Rente aus die-
sen Uberschussanteilen ergibt. Der Rentenzuschlag
bleibt solange unveréndert, wie sich die maRgebenden
Uberschussanteilsdtze und Annahmen Uber die kiinftige
Lebenserwartung nicht dndern. Bei einer spéateren Re-
duzierung der Uberschussanteilsatze oder Anderung der
Annahmen Uber die kinftige Lebenserwartung kann der
urspriinglich festgesetzte Rentenzuschlag reduziert wer-
den. Das bedeutet, dass die gesamte Rentenzahlung
auch sinken kann. Die Rentenerhéhungen entsprechen
dem zugrunde liegenden Tarif und beginnen jeweils bei
Zuteilung der Uberschussanteile. Die jeweiligen Renten-
erhéhungen bleiben ab ihrem Beginn in der Hohe unver-
andert. Neu hinzukommende Rentenerhéhungen fiihren
somit grundsatzlich zu einer jahrlich steigenden Gesamt-
rente. Die Garantiezeit des Rentenzuschlags und der
jahrlichen Rentenerhéhungen stimmt mit der verbleiben-
den Garantiezeit der Rente Uberein. Bei der Berechnung
der jeweiligen Rentenerhdhungen werden wir die ent-
sprechenden Annahmen Uber die kiinftige Lebenserwar-
tung zugrunde legen, die wir zum Zeitpunkt der jeweili-
gen Rentenerhéhung bei neu abzuschliefenden Ren-
tenversicherungen ansetzen.

Stattdessen werden, sofern vereinbart, die nach Beginn
der Rentenzahlung zugeteilten Uberschussanteile je-
weils allein zur Bildung von jahrlichen Rentenerhéhun-
gen verwendet. Diese entsprechen dem zugrunde lie-
genden Tarif und beginnen jeweils bei Zuteilung der
Uberschussanteile. Die jeweiligen Rentenerhdhungen
sind ab ihrem Beginn der H6he nach garantiert. Sie fiih-
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ren somit grundsatzlich zu einer jahrlich steigenden Ge-
samtrente. Die jeweilige Garantiezeit der einzelnen Ren-
tenerhéhungen stimmt mit der verbleibenden Garantie-
zeit der Rente iberein. Bei der Berechnung der Renten-
erhéhungen werden wir die entsprechenden Annahmen
Uber die kunftige Lebenserwartung zugrunde legen, die
wir zum Zeitpunkt der jeweiligen Rentenerhéhung bei
neu abzuschlieBenden Rentenversicherungen ansetzen.

Ein Wechsel zwischen den vorgenannten Uberschuss-
verwendungsarten fir die Rentenzahlung kann bis zu
3 Monate vor dem Beginn der Rentenzahlung beantragt
werden.

Bewertungsreserven

Bei Beginn der Rentenzahlung, bei vorherigem Tod der
versicherten Person sowie bei einer Kiindigung mit voll-
stéandiger Auszahlung des Ruickkaufswertes der Versi-
cherung wird eine Beteiligung an den Bewertungsreser-
ven fallig. Voraussetzung dafir ist, dass sich fiir unsere
Kapitalanlagen am malRgebenden Stichtag nach Be-
rucksichtigung der aufsichtsrechtlichen Regelungen zur
Kapitalausstattung unseres Unternehmens positive Be-
wertungsreserven ergeben. Der mal3gebende Stichtag
ist in unserem Geschéaftsbericht genannt. Von der Halfte
der an diesem Stichtag festgestellten Bewertungsreser-
ven wird nach einem verursachungsorientierten Verfah-
ren der Teilbetrag ermittelt, der auf Ihren Versicherungs-
vertrag entfallt. Auch wahrend des Rentenbezugs wer-
den Sie fortlaufend an den in dieser Zeit entstehenden
Bewertungsreserven beteiligt.

Information tUber die Hohe der Uberschussbeteiligung

Die Héhe der Uberschussbeteiligung hangt von vielen
Einflussen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von
uns nur begrenzt beeinflussbar. Ein wichtiger Einfluss-
faktor ist dabei die Zinsentwicklung des Kapitalmarkts.
Aber auch die Entwicklung des versicherten Risikos und
der Kosten sind von Bedeutung. Die H6he der kiinftigen
Uberschussbeteiligung kann also nicht garantiert wer-
den. Wahrend der Vertragslaufzeit werden wir Sie ge-
maR § 155 VWG und § 7 Abs. 4 AltZertG jahrlich Gber
den Stand lhres Vertrags, insbesondere (ber die Hohe
der erreichten Uberschussbeteiligung, informieren.

Weitere versicherungsmathematische Hinweise sowie Erlau-
terungen finden Sie in den Informationen fir den Versiche-
rungsnehmer.

§3 Wie berechnet sich der Wert des fondsgebundenen

(1

)
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Deckungskapitals und des Uberschussguthabens?

Den Geldwert des fondsgebundenen Deckungskapitals
und des Uberschussguthabens einer Versicherung er-
mitteln wir dadurch, dass die Anzahl der hierauf jeweils
entfallenden Anteileinheiten mit dem zum Stichtag des
Vormonats ermittelten Wert einer Anteileinheit des ent-
sprechenden Anlagestocks multipliziert wird.

Bei Kiindigung der Versicherung vor Beginn der Renten-
zahlung (vgl. § 17 Abs. 1 und 4) legen wir zur Ermittlung
des Geldwertes des fondsgebundenen Deckungskapi-
tals sowie des Uberschussguthabens den Stichtag des
letzten Versicherungsmonats zugrunde. Ist der Wert des
fondsgebundenen Deckungskapitals sowie des Uber-
schussguthabens im Leistungsfall vor Rentenbeginn zu
ermitteln, wird der Stichtag des Monats herangezogen,
der dem Todesfall vorangegangen ist. In jedem dieser
Falle behalten wir uns jedoch vor, den Wert des Uber-
schussguthabens erst dann zu ermitteln, nachdem wir
Vermbgensgegenstande der zugrunde liegenden Anla-
gestocke an die Fondsgesellschaft verduf’ern kdnnen.
Eine entsprechende Verduflerung nehmen wir — unter
Wahrung der Interessen aller unserer Versicherungs-
nehmer — unverziiglich vor.
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Kdénnen Sie die Aufteilung der Anlagebetrage (Anla-
gesplitting) andern oder Fondsguthaben Ubertragen
(Fondswechsel)?

Anderung des Anlagesplittings

Zu jedem Monatsbeginn kdnnen Sie grundsatzlich die
prozentuale Aufteilung der kiunftigen Anlagebetrage, die
im Rahmen des versicherungsmathematischen Verfah-
rens zur Sicherstellung der Mindestleistung (vgl.
§ 1 Abs. 1) in die Garantiefonds flieRen, andern (Ande-
rung des Anlagesplittings), soweit und solange diese
Fonds angeboten werden. Fir das Anlagesplitting sind
alle ganzzahligen Prozentsatze, mindestens 10 % pro
gewahltem Fonds, zulassig. § 6 bleibt unberihrt.

Fondswechsel

Sie kénnen zu jedem kiinftigen Monatsende bereits ge-
bildetes Fondsguthaben zwischen den Garantiefonds
umschichten. Dazu wird der Geldwert des in dem einen
Garantiefonds investierten Fondsguthabens entspre-
chend Ihrer Festlegung ganz oder teilweise auf den an-
deren Garantiefonds Ubertragen — soweit und solange
hierfir Fondsanteile zur Verfiigung stehen (Fondswech-
sel) — und in Anteileinheiten dieses anderen Garantie-
fonds umgerechnet. Bei der Umrechnung wird kein Aus-
gabeaufschlag berechnet. Fir die Wertfeststellung des
Fondsguthabens legen wir dabei den Stichtag gemanR
§ 1 Abs.2 zugrunde. Die teilweise oder vollstandige
Ubertragung von Fondsguthaben auf Anlagestocke, die
Ihrer Versicherung bereits zugrunde liegen, gilt ebenfalls
als Fondswechsel. Bei einem Fondswechsel bleiben die
Daten zu lhrer Versicherung (Beginn, vereinbarter Ab-
lauf der Beitragszahlung und Beginn der Rente, Beitrag,
Garantiezeitpunkt) unverandert. Wir behalten uns jedoch
vor, einen Fondswechsel erst dann durchzufiihren, wenn
wir Vermodgensgegenstande der zugrunde liegenden An-
lagestdcke an die Fondsgesellschaft verauflern kdnnen.
Eine entsprechende VeraufRerung nehmen wir — unter
Wahrung der Interessen aller unserer Versicherungs-
nehmer — unverziiglich vor. § 6 bleibt unberihrt.

Gebiihren fur Anderungen des Anlagesplittings und
Fondswechsel

Anderungen des Anlagesplittings sowie Fondswechsel
werden gebihrenfrei durchgefihrt.

Zusatzliche Fonds fur das Anlagesplitting und
Fondswechsel

Investmentfonds, fiir die bei uns Anlagestdcke gefiihrt
werden, die aber bei Vertragsabschluss noch nicht zur
Verfugung standen, kénnen auf lhren Wunsch ebenfalls
in das Anlagesplitting oder in Fondswechsel einbezogen
werden. Voraussetzung fir eine solche Regelung zum
fondsgebundenen Deckungskapital ist aber, dass dieser
Fonds die gleiche Garantiezusage wie der bisherige Ga-
rantiefonds besitzt. Die jeweils aktuelle Liste der Fonds,
die Sie lhrer Versicherung zugrunde legen kdnnen, kén-
nen Sie jederzeit kostenlos bei uns anfordern.

Was bedeutet die Wertsicherungsoption in ihren
Varianten A und B?

Variante A

Vor dem im beigefugten Antrag bzw. im Versicherungs-
schein vereinbarten Beginn der Rentenzahlung, jedoch
frihestens nach Ablauf von funf Jahren seit dem Versi-
cherungsbeginn, haben Sie zu einem Monatsende (auch
mehrfach) die Mdglichkeit, einen Betrag bis zur Hohe
des vorhandenen Deckungskapitals Ihrer Versicherung
(nicht fondsgebundenes plus fondsgebundenes De-
ckungskapital) zuzuglich der hinzukommenden kunftigen
Beitragszahlungen als neues Garantieniveau fir den
Beitragserhalt gemal § 1 Abs. 6 festzuschreiben (Wert-
sicherungsoption — Variante A). Geht Ihr Antrag auf
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Festschreibung des Garantieniveaus spatestens zwei
Tage vor dem Stichtag (letzter Bérsentag) des Monats
bei uns ein, werden wir die Festschreibung zum laufen-
den Monatsende durchfiihren, ansonsten wird eine
Festschreibung auf Basis des Deckungskapitals des
Folgemonats vorgenommen. Nach Inanspruchnahme
der Wertsicherungsoption in der Variante A reduzieren
sich allerdings die Chancen auf kiinftige Wertzuwachse,
da ggf. Teile des Kapitals nicht fondsgebunden angelegt
werden.

Variante B

Dartber hinaus kénnen Sie innerhalb der letzten zehn
Jahre vor dem im beigefligten Antrag bzw. im Versiche-
rungsschein vereinbarten Beginn der Rentenzahlung,
jedoch friihestens nach Ablauf von finf Jahren seit dem
Versicherungsbeginn verlangen, dass ab einem kunfti-
gen Monatsende der jeweils an einem Monatsende er-
reichte hdchste Betrag des vorhandenen Deckungskapi-
tals (nicht fondsgebundenes plus fondsgebundenes De-
ckungskapital) zuziglich der jeweils hinzukommenden
kinftigen Beitragszahlungen automatisch als neues Ga-
rantieniveau fir den Beitragserhalt gema § 1 Abs. 6
festgeschrieben wird (Wertsicherungsoption — Varian-
te B). Auf die Moglichkeit, die Wertsicherungsoption der
Variante B in Anspruch zu nehmen, werden wir Sie
rechtzeitig vor dem erstmals mdglichen Zeitpunkt hin-
weisen. Voraussetzung fiir das jeweilige Neufestschrei-
ben eines Garantieniveaus ist jedoch, dass es Uiber dem
bisherigen Garantieniveau liegt. Geht Ihr Antrag auf au-
tomatische Festschreibung des Garantieniveaus spates-
tens zwei Tage vor dem Stichtag (letzter Bérsentag) des
Monats bei uns ein, werden wir die Festschreibung ab
dem laufenden Monatsende durchfiihren, ansonsten
wird eine Festschreibung des Deckungskapitals ab dem
Folgemonat vorgenommen. Nach Inanspruchnahme der
Wertsicherungsoption in der Variante B reduzieren sich
allerdings die Chancen auf klnftige Wertzuwachse, da
ggf. Teile des Kapitals nicht fondsgebunden angelegt
werden. Nach Inanspruchnahme der Wertsicherungs-
option in der Variante B besteht nicht mehr die Méglich-
keit, die Wertsicherungsoption in der Variante A in An-
spruch zu nehmen.

Was geschieht, wenn eine Fondsgesellschaft einen
Fonds schlie3t und/oder die Ausgabe oder die
Ricknahme von Anteilen einstellt?

Beabsichtigt eine Fondsgesellschaft einen |hrer Versi-
cherung zugrunde liegenden Fonds zu schlielen
und/oder die Ausgabe oder Ricknahme von Anteilen ei-
nes Fonds auf Dauer einzustellen und kiindigt sie dies
vorher an, werden wir Sie hieriiber sowie Uber den ge-
planten Termin mindestens 4 Wochen vorher schriftlich
informieren und lhnen kostenlos einen Ersatzfonds an-
bieten, der die gleiche Garantiezusage wie der bisherige
Garantiefonds besitzt. Erhalten wir vor dem Termin, zu
dem die Fondsgesellschaft die Ausgabe oder die Ruick-
nahme von Anteilen einstellt, von Ihnen keine Nachricht
oder steht uns kein Ersatzfonds zur Verfuigung, der die
gleiche Garantiezusage wie der bisherige Garantiefonds
besitzt, sind wir berechtigt, das Fondsguthaben nur noch
in unserem sonstigen Vermdgen (vgl. § 1 Abs. 1) anzu-
legen.

Wenn eine Fondsgesellschaft einen lhrer Versicherung
zugrunde liegenden Fonds schlief3t und/oder die Ausga-
be oder Ricknahme von Anteilen eines Fonds einstellt,
ohne dies vorher anzukundigen, sind wir berechtigt, den
Fonds durch einen anderen Fonds zu ersetzen, der die
gleiche Garantiezusage wie der bisherige Garantiefonds
besitzt. Dies gilt auch fur den Fall einer kurzfristigen An-
kiindigung, so dass eine Information nach Absatz 1 nicht
mehr rechtzeitig moglich ist. Sie kdnnen stattdessen in-
nerhalb von 4 Wochen nach Erhalt unseres Schreibens
verlangen, dass wir das Fondsguthaben nur noch in un-
serem sonstigen Vermoégen (vgl. § 1 Abs. 1) anlegen.
Steht uns ein Ersatzfonds, der die gleiche Garantiezu-
sage wie der bisherige Garantiefonds besitzt, nicht zur
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Verfligung, sind wir berechtigt, das Fondsguthaben nur
noch in unserem sonstigen Vermdgen anzulegen.

Bei der Ersetzung des Fonds gemal Absatz 1 und 2
wird das vorhandene fondsgebundene Deckungskapital
in Anteileinheiten des neuen Fonds umgeschichtet oder
in unserem sonstigen Vermogen angelegt. Das Uber-
schussguthaben wird in Anteileinheiten des neuen
Fonds umgeschichtet (Fondswechsel). Die Ersetzung
des Fonds gemal Absatz 1 und 2 gilt ferner bei der mo-
natlichen Aufteilung des Deckungskapitals in einen
fondsgebundenen und nicht fondsgebundenen Teil (vgl.
§ 1 Abs. 1) sowie fur die Umrechnung kiinftiger laufen-
der Uberschussanteile. Den neuen Fonds und den Stich-
tag der Umschichtung werden wir lhnen schriftlich mittei-
len. Wir behalten uns jedoch vor, den Wert des fondsge-
bundenen Uberschussguthabens erst dann zu ermitteln
und diesen Fondswechsel erst dann durchzufuhren,
wenn wir Vermdgensgegenstande der zugrunde liegen-
den Anlagestdcke an die Fondsgesellschaft verdauRRern
kénnen. Eine entsprechende VerauRerung nehmen wir —
unter Wahrung der Interessen aller unserer Versiche-
rungsnehmer — unverziglich vor. In jedem Fall ist si-
chergestellt, dass zu Beginn der Auszahlungsphase
mindestens ein Betrag gemal § 1 Abs. 6 zur Verfligung
steht.

Sofern und solange nach der SchlieRung eines Fonds
oder der Einstellung der Ausgabe von Anteilen eines
Fonds keine Anderung gemaR Absatz 1 oder 2 vorge-
nommen wurde, kénnen wir die auf den betreffenden
Fonds entfallenden laufenden Uberschussanteile geman
§ 2 Abs. 3b mit dem zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden
Zinssatz fir die Berechnung der Deckungsriickstellung
neu abzuschlieflender Versicherungsvertrage verzinslich
ansammeln.

Uber sonstige Veranderungen bei den Investmentfonds,
wie beispielsweise Anderungen des Fondsnamens, wer-
den wir Sie im Rahmen unserer jahrlichen Mitteilung G-
ber den Stand Ihrer Versicherung unterrichten.

AufBler bei den in Absatz 1 und 2 genannten Anlassen
werden wir Fondswechsel auf unsere Initiative hin nicht
durchfiihren.

Kénnen Sie den Rentenbeginn vorverlegen?

Innerhalb der sogenannten Abrufphase Ihrer Versiche-
rung kénnen Sie — sofern die Voraussetzung gemaf Ab-
satz 2 erfillt ist — jeweils zum nachsten Monatsersten
schriftlich verlangen, dass der vereinbarte Zahlungsbe-
ginn der Rente unter Herabsetzung der versicherten
Rente vorverlegt wird. Die Abrufphase beginnt mit
Vollendung des 62. Lebensjahres der versicherten Per-
son oder schon vorher mit dem Beginn von Leistungen
(z. B. Renten und Pensionen) aus einem gesetzlichen
Alterssicherungssystem an Sie.

Voraussetzung fur die Vorverlegung des Rentenbeginns
ist, dass zum vorgezogenen Zahlungsbeginn der Rente
als gebildetes Kapital (vgl. § 17 Abs. 7) mindestens ein
Betrag in H6he der insgesamt gezahlten Beitrage (ein-
schliefllich Sonderzahlungen gemafR § 12) und der uns
zugeflossenen staatlichen Zulagen (vgl. § 11) fur die Bil-
dung einer Rente zur Verfugung steht. Wenn Sie eine
Berufsunféhigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung eingeschlossen haben, vermindert sich dieser
Mindestbetrag um die fiir die Berufsunfahigkeits- bzw.
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung gezahlten Bei-
trage, héchstens jedoch um 15 % der eingezahlten Ge-
samtbeitrdge. Sofern Sie gemal § 15 Kapital fur Wohn-
eigentum verwenden, verringert sich das zu verrentende
Kapital entsprechend.

Basis fir die Ermittlung der vorverlegten Rente sind das
zum vorverlegten Rentenbeginntermin erreichte Alter
und das gebildete Kapital. Dabei legen wir die gleichen
Annahmen zur kiinftigen Lebenserwartung wie bei Ab-
schluss des Vertrages zugrunde, vgl. Ful3note *) zu § 1
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Abs. 6; als Rechnungszins werden 1,75 % p. a. ange-
setzt, sofern Teile des gebildeten Kapitals in unserem
sonstigen Vermdgen angelegt werden.

Mit Beginn der Rentenzahlung gemal Absatz 1 wird
gleichzeitig die weitere Beitragszahlung eingestellt, so-
fern die Versicherung zu dem Zeitpunkt noch beitrags-
pflichtig ist. Ferner erlischt eine etwa eingeschlossene
Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung. Anspriiche aus einer Berufsunfahigkeits- oder
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung, die auf bereits
vor Vorverlegung des Rentenbeginns eingetretener Be-
rufs- oder Erwerbsunfahigkeit beruhen, bleiben hiervon
unberuhrt.

Unter welchen Voraussetzungen kénnen Sie die
Dauer bis zum Rentenbeginn verlangern?

Sie kdnnen spatestens einen Monat vor dem vereinbar-
ten Rentenbeginn schriftlich verlangen, dass die Dauer
bis zum Rentenbeginn Ihrer Versicherung einmalig,
langstens jedoch bis zum Beginn des Monats, in dem
Sie lhr 84. Lebensjahr vollenden, verlangert wird (Ver-
langerungsphase), sofern Sie den urspriinglich verein-
barten Rentenbeginn erleben. Hierbei verlangert sich die
Beitragszahlungsdauer entsprechend. Eine evtl. einge-
schlossene Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahig-
keits-Zusatzversicherung ist von dieser Verlangerung
allerdings ausgeschlossen.

Bei einer Verlangerung der Dauer bis zum Rentenbeginn
berechnen wir die versicherten garantierten Leistungen
auf Basis des zum urspringlich vereinbarten Rentenbe-
ginn gebildeten Deckungskapitals lhrer Versicherung
sowie der weiteren Beitragszahlung nach den anerkann-
ten Regeln der Versicherungsmathematik neu. Dabei le-
gen wir die gleichen Annahmen zur kinftigen Lebenser-
wartung wie bei Abschluss des Vertrages zugrunde, vgl.
FuBnote *) zu § 1 Abs. 6; als Rechnungszins werden
weiterhin 1,75 % p. a. angesetzt, sofern Teile des gebil-
deten Kapitals in unserem sonstigen Vermdégen angelegt
werden. Das Uberschussguthaben wird in Anteileinhei-
ten des Anlagestocks/der Anlagestocke weitergefiihrt.
Sterben Sie wahrend der Verlangerungsphase, wird eine
garantierte Todesfall-Leistung gemaR® § 1 Abs. 10 bzw.
Abs. 12 fallig.

Innerhalb der Verlangerungsphase kénnen Sie den Zah-
lungsbeginn der Rente jeweils friihestens zum nachsten
Monatsersten beantragen. Die erste Rente wird spates-
tens am Ende der Verlangerungsphase fallig, sofern Sie
diesen Termin erleben. Mit Beginn der Rentenzahlung
erlischt die Beitragszahlung.

Auch wahrend der Verlangerungsphase haben Sie das
Recht, |hre Versicherung entsprechend § 14 ruhen zu
lassen.

Wann beginnt der Versicherungsschutz?

lhr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag ab-
geschlossen worden ist, jedoch nicht vor dem mit lhnen
vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen
Versicherungsbeginn. Allerdings entfallt unsere Leis-
tungspflicht bei nicht rechtzeitiger Zahlung des Erstbei-
trags (vgl. § 13 Abs. 1).

§ 10 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

(1
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Zahlungsweise

Die laufenden Beitrage zu lhrer Rentenversicherung
konnen Sie je nach Vereinbarung durch Monats-, Viertel-
jahres-, Halbjahres- oder Jahresbeitrage entrichten. Die
Versicherungsperiode umfasst entsprechend der verein-
barten Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr, ein
halbes Jahr bzw. ein Jahr.
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Beitragsfalligkeit

Der erste Beitrag (Erstbeitrag) wird sofort nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrags fallig, jedoch nicht
vor dem mit lhnen vereinbarten, im Versicherungsschein
angegebenen Beginn der Versicherung. Alle weiteren
Beitrage (Folgebeitrage) werden zu Beginn der verein-
barten Versicherungsperiode fallig. § 13 bleibt unberihrt.

Dauer der Beitragszahlung

Die Beitrage sind bis zum Rentenbeginn zu entrichten.
Fallt dieser Zeitpunkt nicht mit dem Ablauf einer Versi-
cherungsperiode zusammen, erheben wir den letzten
Beitrag nur anteilig. Bei Tod der versicherten Person vor
Ablauf der Beitragszahlungsdauer endet die Beitrags-
zahlung bereits zum Schluss der Versicherungsperiode,
in der der Tod eingetreten ist.

Ubermittlung des Beitrags

Ihr Beitrag ist rechtzeitig gezahlt, wenn Sie fristgerecht
(vgl. Absatz 2 und § 13 Abs. 2) alles getan haben, damit
der Beitrag bei uns eingeht. Haben Sie uns eine Ein-
zugsermachtigung fiir die Beitrége erteilt, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem in Absatz 2
genannten Falligkeitstag eingezogen werden kann und
Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.
Konnte der féllige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann
noch rechtzeitig, wenn sie unverziiglich nach unserer
schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu
vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen
werden kann, sind wir berechtigt, kiinftig die Zahlung
aulerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Die
Ubermittlung lhrer Beitrage erfolgt auf lhre Gefahr und
Ihre Kosten.

Wie verwenden wir die staatlichen Zulagen?

Die uns zugeflossenen staatlichen Zulagen verwenden
wir zur Erhéhung der Versicherungsleistung. Eine staat-
liche Zulage behandeln wir als Sonderzahlung, aus der
wir eine Erhéhungsversicherung gemafs § 12 bilden. Er-
héhungstermin ist der nachste Monatserste nach Ein-
gang der Zulage auf unserem Konto.

Kénnen Sie durch Sonderzahlungen die Versiche-
rungsleistungen erhéhen?

Sie kénnen die vertraglich vereinbarten Beitrdge eines
Kalenderjahres bis zum Sonderausgaben-Hochstbetrag
gemall § 10a Abs. 1 EStG durch eine Sonderzahlung
aufstocken. Darlber hinaus kann sich eine Sonderzah-
lung geman § 11 ergeben. Aus einer Sonderzahlung bil-
den wir eine Erhéhungsversicherung (ohne eventuelle
Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung), deren Leistungen sich nach dem bestehen-
den Tarif der Hauptversicherung, lhrem am Erhéhungs-
termin erreichten Alter und der restlichen Dauer bis zum
vereinbarten Rentenbeginn errechnen. Bei der Berech-
nung der zusatzlichen Rente aus der Erhéhungsversi-
cherung werden wir die entsprechenden Annahmen tber
die kinftige Lebenserwartung zugrunde legen, die wir
zum Zeitpunkt der Erhéhung bei neu abzuschlieRenden
Rentenversicherungen ansetzen. Solange wir bei neu
abzuschlieRenden Rentenversicherungen keine anderen
Annahmen Uber die kiinftige Lebenserwartung zugrunde
legen als diejenigen bei Abschluss lhres Vertrages, gel-
ten fur die Berechnung der zusatzlichen Rente aus der
Erhdéhungsversicherung die gleichen Annahmen wie bei
der Berechnung der garantierten Rente gemall §1
Abs. 5. Soweit fur die Erhdhungsversicherung Teile des
gebildeten Kapitals in unserem sonstigen Vermdgen an-
gelegt werden, wird auch fir sie ein Rechnungszins von
1,75 % angesetzt.
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8 13 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht recht-
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zeitig zahlen?
Erstbeitrag

Wenn Sie den Erstbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, kon-
nen wir — solange die Zahlung nicht bewirkt ist — vom
Versicherungsvertrag zurticktreten. Dies gilt nicht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige
Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

Wenn ein Folgebeitrag oder ein sonstiger Betrag, den
Sie aus dem Versicherungsverhaltnis schulden, nicht
rechtzeitig gezahlt worden ist oder nicht eingezogen
werden konnte, erhalten Sie von uns auf Ihre Kosten ei-
ne Mahnung in Textform. Darin setzen wir Ihnen eine
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen. Begleichen
Sie den Ruckstand nicht innerhalb der gesetzten Frist,
vermindert sich lhr Versicherungsschutz. Auf die Rechts-
folgen werden wir Sie in der Mahnung ausdriicklich hin-
weisen.

8§ 14 Wann kénnen Sie lhre Versicherung ruhen lassen?

(1)

(2)

CD-Version 01.12

Sie kénnen jederzeit vor Rentenbeginn verlangen, dass
wir Ihre Versicherung zum Schluss der laufenden Versi-
cherungsperiode ruhen lassen (Beitragsfreistellung). In
diesem Fall setzen wir die versicherte Rente auf eine
beitragsfreie Rente herab, die nach den anerkannten
Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rech-
nungsgrundlagen der Pramienkalkulation fur den
Schluss der Versicherungsperiode errechnet wird, fir die
zuletzt Beitrage gezahlt wurden. Bei Beitragsfreistellung
erlischt eine evtl. eingeschlossene Berufsunfahigkeits-
oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung.

Die Beitragsfreistellung lhrer Versicherung ist mit
Nachteilen verbunden. Der flir die Bildung einer bei-
tragsfreien Rente zur Verfugung stehende Betrag er-
reicht erst nach einem bestimmten Zeitraum die Summe
der eingezahlten Beitrage fur die Hauptversicherung, da
aus diesen auch Abschluss- und Vertriebskosten sowie
Kosten flr die Verwaltung des gebildeten Kapitals finan-
ziert werden. Zum vereinbarten Beginn der Rentenzah-
lung stehen fir die Bildung der Rente jedoch mindestens
die bis zur Beitragsfreistellung gezahlten Beitrage (je-
doch ohne Beitragsteile fur eine evil. eingeschlossene
Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung) und die uns zugeflossenen staatlichen Zula-
gen zur Verfiigung. Sofern Sie gemaf § 15 Kapital fir
Wohneigentum verwenden, verringert sich dieser Min-
destbetrag entsprechend, soweit das Kapital nicht in
diesen Vertrag zuriickgezahlt wurde. Nahere Informatio-
nen zur beitragsfreien Rente und ihrer bei Vertragsab-
schluss vereinbarten garantierten H6he kénnen Sie der
entsprechenden Ubersicht im beigefigten Antrag ent-
nehmen.

Falls Ihre Versicherung ruht, haben Sie zu Beginn eines
jeden Monats vor Rentenbeginn das Recht, die Bei-
tragszahlung bis zur urspriinglich vereinbarten Hoéhe
wieder aufzunehmen. Eine Berufsunfahigkeits- oder Er-
werbsunfahigkeits-Zusatzversicherung kann allerdings
nur innerhalb von 6 Monaten nach Beitragsfreistellung
wieder beitragspflichtig fortgefiihrt werden. Nach Wie-
deraufnahme berechnen wir nach den anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik die versicherten
Leistungen (§ 1) neu. Dabei legen wir die gleichen An-
nahmen zur kunftigen Lebenserwartung wie bei Ab-
schluss des Vertrages zugrunde, vgl. FuRnote *) zu § 1
Abs. 6. Als Rechnungszins werden weiterhin 1,75 %
p. a. angesetzt, soweit Teile des gebildeten Kapitals in
unserem sonstigen Vermogen angelegt werden. Die Ga-
rantie gemall § 1 Abs. 6 gilt entsprechend. Vorausset-
zung fur die Wiederinkraftsetzung einer Berufsunfahig-
keits- oder Erwerbsunféhigkeits-Zusatzversicherung ist,
dass der Versicherungsfall noch nicht eingetreten ist.
Das bedeutet, dass die versicherte Person zu diesem
Zeitpunkt nicht berufsunfahig bzw. erwerbsunfahig im
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Sinne der maRRgebenden Bedingungen fir die Berufsun-
fahigkeits- bzw. Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung ist. Die Wiederinkraftsetzung einer Berufsunfahig-
keits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung ist
ferner nur mdglich, wenn der hierauf entfallende Bei-
tragsteil dabei 15 % am Gesamtbeitrag nicht libersteigt.

Wie kdnnen Sie gebildetes Kapital fir Wohneigen-
tum verwenden?

Sie kénnen bis zum Beginn der Rentenzahlung mit einer
Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderviertel-
jahres schriftlich verlangen, dass das in lhrer Versiche-
rung gebildete Kapital fir eine Verwendung als Alters-
vorsorge-Eigenheimbetrag im Sinne von § 92a EStG
ausgezahlt wird. Dies fihrt zu einer Verringerung bzw.
zum Wegfall des gebildeten Kapitals und der versicher-
ten Leistungen. Im Falle einer Riickzahlung werden das
gebildete Kapital und die versicherten Leistungen neu
berechnet. Die Berechnung der versicherten Leistungen
erfolgt jeweils nach den anerkannten Regeln der Versi-
cherungsmathematik. Fur die Auszahlung eines Alters-
vorsorge-Eigenheimbetrags wird eine Geblhr von der-
zeit 100 € erhoben (vgl. § 23).

Einzelheiten und Erlauterungen zum Altersvorsorge-
Eigenheimbetrag finden Sie in den beigeflgten Informa-
tionen fiir den Versicherungsnehmer.

Wann und wie kénnen Sie lhre Versicherung andern?

Mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Kalen-
dervierteljahres kénnen Sie schriftlich verlangen, dass
wir Ihre Versicherung unter Verwendung des gebildeten
Kapitals in einen anderen auf Ihren Namen lautenden
zertifizierten Altersvorsorgevertrag bei uns andern. Nach
Beginn der Auszahlungsphase ist diese Vertragsande-
rung nicht mehr maglich.

Das gebildete Kapital entspricht der Summe aus dem
vorhandenen Wert der Anteileinheiten und der im sons-
tigen Vermdgen angelegten verzinsten Beitrags- und Zu-
lagenteile, abzliglich der tariflichen Kosten, zuzuglich
zugeteilter Uberschussanteile und der nach § 153 Abs. 1
und 3 des Versicherungsvertragsgesetzes zuzuteilenden
Bewertungsreserven. Berechnungsstichtag fir das ge-
bildete Kapital ist das Ende des Kalendervierteljahres,
zu dem Sie die Vertragsanderung wirksam verlangt ha-
ben. Sofern Sie gebildetes Kapital gemaR § 15 fir
Wohneigentum verwendet haben, wird dies bei der Be-
rechnung bericksichtigt. Besteht ein Beitragsriickstand,
berechnen wir das gebildete Kapital zum maRgebenden
Anderungstermin so, als ob die Versicherung bereits seit
dem Zeitpunkt ruht, an dem die Beitragszahlung einge-
stellt wurde (vgl. § 14 Abs. 1).

Die Verwendung von gebildetem Kapital flr einen ande-
ren Vertrag bei uns ist mit Nachteilen verbunden. Das
gebildete Kapital erreicht erst nach einem bestimmten
Zeitraum die Summe der eingezahlten Beitrage fur die
Hauptversicherung, da aus diesen auch Abschluss- und
Vertriebskosten sowie Kosten fiir die Verwaltung des
gebildeten Kapitals finanziert werden. Nahere Informati-
onen zum gebildeten Kapital und seiner Héhe kénnen
Sie der entsprechenden Ubersicht im beigefligten Antrag
entnehmen.

Im Falle der Vertragsanderung vor Beginn der Abrufpha-
se (vgl. § 7 Abs. 1) entstehen Ihnen Kosten in H6he von
60 €, die vom gebildeten Kapital abgezogen werden.

Wann kdnnen Sie lhre Versicherung kiundigen?

Kundigung des Vertrags zur Auszahlung des Riick-
kaufswertes

Sie kénnen lhre Versicherung vor Rentenbeginn schrift-
lich — ganz oder teilweise — kiindigen
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e bei beitragspflichtigen Versicherungen zum Schluss
einer Versicherungsperiode,

e Dbei beitragsfreien Versicherungen zum Schluss eines
jeden Monats.

Bei Kindigung werden wir entsprechend § 169 Versi-
cherungsvertragsgesetz (VVG) den Rickkaufswert er-
statten. Er ist der zum mafligebenden Kiindigungstermin
ermittelte Zeitwert des fondsgebundenen Deckungskapi-
tals zuziglich des zu diesem Termin nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den
Rechnungsgrundlagen der Pramienkalkulation errechne-
ten nicht fondsgebundenen Deckungskapitals lhrer Ver-
sicherung. Hierbei werden die Abschluss- und Vertriebs-
kosten gemall § 18 berlcksichtigt. Ferner erfolgt bis
zum Beginn der Abrufphase (vgl. § 7 Abs. 1) ein als an-
gemessen angesehener Abzug. Er belauft sich auf
100 €. Mit dem Abzug wird der mit der Kindigung ver-
bundene zusatzliche Verwaltungsaufwand ausgeglichen;
darliber hinaus wird mit dem Abzug ein Ausgleich fur
kollektiv gestelltes Risikokapital vorgenommen. Weitere
Erlduterungen sowie versicherungsmathematische Hin-
weise zum Abzug und seiner Hohe finden Sie im An-
hang zu den Versicherungsbedingungen. Sofern Sie uns
nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde liegenden
Annahmen in lhrem Fall entweder dem Grunde nach
nicht zutreffen oder der Abzug wesentlich niedriger zu
beziffern ist, entfallt der Abzug bzw. wird — im letzteren
Falle — entsprechend herabgesetzt. Sofern Sie gebilde-
tes Kapital gemalt § 15 fur Wohneigentum verwendet
haben, wird dies bei der Berechnung des Riickkaufswer-
tes berilcksichtigt. Besteht ein Beitragsriickstand, be-
rechnen wir den Ruickkaufswert zum malgebenden
Kindigungstermin so, als ob die Versicherung bereits
seit dem Zeitpunkt ruht, an dem die Beitragszahlung
eingestellt wurde (vgl. § 14 Abs. 1).

Wir sind nach § 169 Abs. 6 VVG berechtigt, den nach
Absatz 2 berechneten Betrag des nicht fondsgebunde-
nen Deckungskapitals angemessen herabzusetzen, so-
weit dies erforderlich ist, um eine Gefédhrdung der Be-
lange der Versicherungsnehmer, insbesondere durch ei-
ne Gefahrdung der dauernden Erfillbarkeit der sich aus
den Versicherungsvertragen ergebenden Verpflichtun-
gen, auszuschlieBen. Die Herabsetzung ist jeweils auf
ein Jahr befristet.

Zusétzlich zahlen wir die lhrem Vertrag bereits zugeteil-
ten Uberschussanteile aus, soweit sie nicht bereits in
dem nach den Abséatzen 2 und 3 berechneten Rick-
kaufswert enthalten sind. AuBerdem erhoht sich der
Auszahlungsbetrag bei einer Kiindigung vor Rentenbe-
ginn gegebenenfalls um die Ihrer Versicherung geman
§ 2 Abs. 5 zugeteilten Bewertungsreserven.

Die Kindigung lhrer Versicherung ist mit Nachteilen ver-
bunden. Der Ruckkaufswert erreicht erst nach einem
bestimmten Zeitraum die Summe der eingezahlten Bei-
trage fur die Hauptversicherung, da aus diesen auch
Abschluss- und Vertriebskosten sowie Kosten fir die
Verwaltung des gebildeten Kapitals finanziert werden
und der Abzug gemaf Absatz 2 erfolgt. Auch in den Fol-
gejahren ist im Vergleich mit den eingezahlten Beitragen
moglicherweise ein geringer Riickkaufswert vorhanden.
Generell ist zu beriicksichtigen, dass der Rickkaufswert
bei einer guten Fondsentwicklung hdher sein wird als bei
einer weniger guten Fondsentwicklung (vgl. § 1 Abs. 5)
und bei einer ungunstigen Fondsentwicklung auch im
weiteren Vertragsverlauf vor Beginn der Auszahlungs-
phase die Summe der eingezahlten Beitrédge nicht unbe-
dingt erreicht. N&here Informationen zum Ruckkaufswert
und seiner Héhe kdnnen Sie der entsprechenden Uber-
sicht im beigefligten Antrag entnehmen. Da die Verlaufe
des fondsgebundenen sowie des nicht fondsgebunde-
nen Deckungskapitals zu Vertragsbeginn noch nicht
feststehen und die Wertentwicklung der dem fondsge-
bundenen Deckungskapitals zugrunde liegenden Garan-
tiefonds nicht vorhergesagt werden kann, kénnen wir ei-
nen bestimmten Mindestbetrag fiir den Rickkaufswert
nicht garantieren. Im Ubrigen stellt eine Auszahlung des

(6)
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Rickkaufswertes auch eine steuerschadliche Verwen-
dung im Sinne des § 93 EStG dar.

Kundigung des Vertrags zur Ubertragung des gebil-
deten Kapitals auf einen anderen Vertrag

Sie kdnnen lhre Versicherung mit einer Frist von drei
Monaten zum Ende des Kalendervierteljahres schriftlich
kiindigen, um das gebildete Kapital auf einen anderen
Altersvorsorgevertrag Ubertragen zu lassen. Dieser Ver-
trag muss zertifiziert sein und auf lhren Namen lauten; er
kann bei uns oder einem anderen Anbieter bestehen.
Nach Beginn der Auszahlungsphase ist eine Ubertra-
gung des gebildeten Kapitals nicht mehr mdglich.

Das gebildete Kapital entspricht der Summe aus dem
vorhandenen Wert der Anteileinheiten und der im sons-
tigen Vermdgen angelegten verzinsten Beitrags- und Zu-
lagenteile, abzlglich der tarifichen Kosten, zuziglich
zugeteilter Uberschussanteile und der nach § 153 Abs. 1
und 3 des Versicherungsvertragsgesetzes zuzuteilenden
Bewertungsreserven. Berechnungsstichtag fir das ge-
bildete Kapital ist das Ende des Kalendervierteljahres,
zu dem Sie lhre Versicherung wirksam gekiindigt haben.
Sofern Sie gebildetes Kapital gema § 15 fur Wohnei-
gentum verwendet haben, wird dies bei der Berechnung
berlcksichtigt. Besteht ein Beitragsriickstand, berech-
nen wir das gebildete Kapital zum mafigebenden Kiindi-
gungstermin so, als ob die Versicherung bereits seit dem
Zeitpunkt ruht, an dem die Beitragszahlung eingestellt
wurde (vgl. § 14 Abs. 1).

Auch diese Kindigung lhrer Versicherung ist mit
Nachteilen verbunden. Das gebildete Kapital erreicht
erst nach einem bestimmten Zeitraum die Summe der
eingezahlten Beitrage fur die Hauptversicherung, da aus
diesen auch Abschluss- und Vertriebskosten sowie Kos-
ten fir die Verwaltung des gebildeten Kapitals finanziert
werden. Auch in den Folgejahren ist im Vergleich mit
den eingezahlten Beitrdagen hdchstens ein geringer U-
bertragungswert vorhanden. Generell ist zu berlcksich-
tigen, dass der Ubertragungswert bei einer guten
Fondsentwicklung héher sein wird als bei einer weniger
guten Fondsentwicklung (vgl. § 1 Abs. 5) und bei einer
ungunstigen Fondsentwicklung auch im weiteren Ver-
tragsverlauf vor Beginn der Auszahlungsphase die
Summe der eingezahlten Beitrage nicht unbedingt er-
reicht. Nahere Informationen zum gebildeten Kapital und
seiner Hohe kdnnen Sie der entsprechenden Ubersicht
im beigefugten Antrag entnehmen.

Im Falle der Ubertragung vor Beginn der Abrufphase
(vgl. § 7 Abs. 1) entstehen lhnen Kosten in Hohe von
100 €, die vom gebildeten Kapital abgezogen werden.
Bei einer evtl. eingeschlossenen Berufsunfahigkeits-
oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung entstehen
Ihnen zusatzliche Kosten in Hohe des in den hierfur
maRgebenden Bedingungen angesprochenen Abzugs
bei Kiindigung.

Das Kapital kann nicht an Sie ausgezahlt, sondern nur
direkt auf den neuen Altersvorsorgevertrag Ubertragen
werden. Hierzu missen Sie uns bei Kiindigung mitteilen,
auf welchen Vertrag das Kapital Gbertragen werden soll.
Handelt es sich dabei um einen Vertrag bei einem ande-
ren Anbieter, miissen Sie uns die Zertifizierung dieses
Vertrages nachweisen.

§ 18 Wie verteilen wir die bei der Beitragskalkulation in

(1)

-26-

Ansatz gebrachten Abschluss- und Vertriebskosten?

Die bei der Beitragskalkulation in Ansatz gebrachten Ab-
schluss- und Vertriebskosten verteilen wir in gleichmaRi-
gen Jahresbetragen Uber die ersten sechs Jahre I|hrer
Versicherung, aber nicht langer als bis zum vereinbarten
Rentenbeginn. Sollte das Vertragsverhaltnis wahrend
dieser Zeit enden, werden wir lhnen die noch nicht ge-
tilgten Abschluss- und Vertriebskosten nicht in Rech-
nung stellen. Von Sonderzahlungen gemafl § 11 und
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§ 12 werden Abschluss- und Vertriebskosten als Vom-
hundertsatz einbehalten.

Das Einbehalten der Kosten gemaR Absatz 1 hat wirt-
schaftlich zur Folge, dass wahrend dieser Zeit nur ent-
sprechend verminderte Betrdge zur Kapitalbildung ge-
mafR § 1 Abs. 6 und somit zur Bildung der beitragsfreien
Rente und des bei Kiindigung falligen Betrages vorhan-
den sind (vgl. § 14 Abs. 2 bzw. § 17 Abs. 2 und 7).

Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleis-
tung verlangt wird?

Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir
gegen Vorlage des Versicherungsscheins und eines
amtlichen Zeugnisses Uber den Tag Ihrer Geburt.

Wir kénnen vor jeder Rentenzahlung auf unsere Kosten
ein amtliches Zeugnis darlber verlangen, dass Sie noch
leben.

Der Todesfall ist uns unverzlglich anzuzeigen. Auller
dem Versicherungsschein ist uns eine beglaubigte Kopie
der amtlichen, Alter und Geburtsort enthaltende Sterbe-
urkunde einzureichen.

Erflllungsort fir die Leistung sind der Sitz unserer Ge-
sellschaft in Aachen oder unsere jeweilige Kundenservi-
ce-Direktion. Unsere Leistung tGberweisen wir dem Emp-
fangsberechtigten auf seine Kosten. Bei Uberweisungen
in Lander aulerhalb des Europaischen Wirtschaftsrau-
mes tragt der Empfangsberechtigte auch die damit ver-
bundene Gefahr.

Wer erhélt die Versicherungsleistung (Bezugsrecht)?

Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen
wir an Sie als unseren Versicherungsnehmer. Werden
nach lhrem Tod Leistungen fallig, erbringen wir diese an
Ihre Erben, soweit Sie uns keine andere Person als Be-
zugsberechtigten benannt haben. Dieses Bezugsrecht
kénnen Sie jederzeit widerrufen; nach Ihrem Tod kann
es nicht mehr widerrufen werden.

Die Einraumung und der Widerruf eines Bezugsrechtes
sind uns gegenlber nur und erst dann wirksam, wenn
sie uns von lhnen schriftlich angezeigt worden sind.

Was gilt bei einer Anderung Ihrer Postanschrift und
Ihres Namens?

Eine Anderung lhrer Postanschrift miissen Sie uns un-
verziglich mitteilen. Anderenfalls koénnen fir Sie
Nachteile entstehen, da wir eine an Sie zu richtende Wil-
lenserklarung mit eingeschriebenem Brief an lhre uns
zuletzt bekannte Anschrift senden koénnen. In diesem
Fall gilt unsere Erklarung drei Tage nach Absendung
des eingeschriebenen Briefs als zugegangen.

Bei Anderung lhres Namens gilt Absatz 1 entsprechend.

Welche Informationen erhalten Sie wahrend der Ver-
tragslaufzeit?

Wir informieren Sie jahrlich schriftlich Gber

e die Verwendung der eingezahlten Beitrage und der
uns zugeflossenen staatlichen Zulagen

e das bisher gebildete Kapital

¢ die einbehaltenen anteiligen Abschluss- und Ver-
triebskosten

e die Kosten fiir die Verwaltung des gebildeten Kapi-
tals

e die erwirtschafteten Ertrage.

Mit der Information nach Satz 1 werden wir Sie auch
schriftlich dartiber unterrichten, ob und wie wir ethische,
soziale und &kologische Belange bei der Verwendung
der eingezahlten Beitrdge und der uns zugeflossenen
staatlichen Zulagen bertcksichtigen.

§ 23 Welche Kosten stellen wir Innen gesondert in Rech-
nung?

(1) Falls aus besonderen, von lhnen veranlassten Griinden
ein zusatzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird,
kénnen wir die in solchen Fallen durchschnittlich entste-
henden Kosten als pauschalen Abgeltungsbetrag ge-
sondert in Rechnung stellen. Dies gilt bei

e Verzug mit Beitragen

e Rucklaufern im Lastschriftverfahren

o Durchfiihrung von Vertragsanderungen

e Entnahme eines Altersvorsorge-Eigenheimbetrags

(vgl. § 15)
§ 1 Abs. 14, § 17 Abs. 9 und § 19 Abs. 4 bleiben unbe-
rahrt.

Die Hohe der Kosten kann sich wahrend der Vertrags-
laufzeit andern. Eine Ubersicht tber die jeweils aktuellen
Kostensatze kdnnen Sie bei uns anfordern.

(2) Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem pauschalen
Abgeltungsbetrag zugrunde liegenden Annahmen in Ih-
rem Fall entweder dem Grunde nach nicht zutreffen oder
der Hohe nach wesentlich niedriger zu beziffern sind,
entfallt der Abgeltungsbetrag bzw. wird — im letzteren
Falle — entsprechend herabgesetzt.

§ 24 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

§ 25 Wo ist der Gerichtsstand?

(1) Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns
bestimmt sich die gerichtliche Zusténdigkeit nach unse-
rem Geschaftssitz in Aachen oder unserer fir den Versi-
cherungsvertrag zustandigen Kundenservice-Direktion.
Sie kénnen bei Klagen gegen uns auch das Gericht an-
rufen, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung
Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, |h-
ren gewoOhnlichen Aufenthalt haben.

(2) Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie mis-
sen bei dem Gericht erhoben werden, das fiir lhren
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solche, den Ort |h-
res gewohnlichen Aufenthalts zustandig ist.

(3) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat auferhalb
der Europaischen Union, Islands, Norwegens oder der
Schweiz, sind die Gerichte des Staates zustandig, in
dem wir unseren Sitz haben.

§ 26 Welche Vertragsbestimmungen kdnnen geéndert
werden?

(1) Ist eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen durch hdchstrichterliche Entschei-
dung oder durch bestandskraftigen Verwaltungsakt fiir
unwirksam erklart worden, kénnen wir sie durch eine
neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortfihrung des
Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhalten an
dem Vertrag ohne neue Regelung fiir eine Vertragspar-
tei auch unter Berlcksichtigung der Interessen der ande-
ren Vertragspartei eine unzumutbare Harte darstellen
wiurde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie un-
ter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versi-
cherungsnehmer angemessen bertcksichtigt.
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Die neue Regelung nach Absatz 1 wird zwei Wochen,
nachdem wir lhnen die neue Regelung und die hierfiir
mafgeblichen Grinde mitgeteilt haben, Vertragsbe-
standteil.

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht,
und welche Folgen hat ihre Verletzung?

Vorvertragliche Anzeigepflicht

Wir ibernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen
darauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform
gestellten Fragen wahrheitsgemafR® und vollstandig be-
antwortet haben (vorvertragliche Anzeigepflicht). Das gilt
insbesondere fiir die Fragen nach gegenwartigen oder
friiheren Erkrankungen, gesundheitlichen Stérungen und
Beeintrachtigungen.

Rucktritt

Wenn Umsténde, die fir die Ubernahme des Versiche-
rungsschutzes Bedeutung haben, von lhnen nicht oder
nicht richtig angegeben worden sind, kénnen wir vom
Vertrag zuriicktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachge-
wiesen wird, dass die vorvertragliche Anzeigepflicht we-
der vorsatzlich noch grob fahrlassig verletzt worden ist.
Bei grob fahrlassiger Verletzung der vorvertraglichen
Anzeigepflicht haben wir kein Rucktrittsrecht, wenn uns
nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstande, wenn auch
zu anderen Bedingungen, geschlossen hatten.

Im Fall des Ricktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Haben wir den Riucktritt nach Eintritt des Versicherungs-
falles erklart, bleibt unsere Leistungspflicht jedoch be-
stehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der nicht
oder nicht richtig angegebene Umstand weder fiir den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
noch fiir die Feststellung oder den Umfang unserer Leis-
tungspflicht urséchlich war. Haben Sie die Anzeigepflicht
arglistig verletzt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet.

Kundigung

Ist unser Rucktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Ver-
letzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlgssigkeit beruhte, kdnnen
wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kindigen.

Wir haben kein Kindigungsrecht, wenn uns nachgewie-
sen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hatten.

Kindigen wir die Versicherung, wandelt sie sich mit der
Kiindigung in eine beitragsfreie Versicherung um (§ 14
Abs. 1).

Vertragsanpassung

Kdénnen wir nicht zuriicktreten oder kiindigen, weil wir
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstande, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen
hatten, werden die anderen Bedingungen auf unser Ver-
langen ruckwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die
Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungs-
periode Vertragsbestandteil.

(8)
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Erhoht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10 % oder schlielen wir den Versicherungs-
schutz fir den nicht angezeigten Umstand aus, kdnnen
Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
unserer Mitteilung fristlos kiindigen. In der Mitteilung
werden wir Sie auf das Kiindigungsrecht hinweisen.

Auslbung unserer Rechte

Wir konnen uns auf die Rechte zum Rucktritt, zur Kiindi-
gung und zur Vertragsanpassung nur berufen, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Fol-
gen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.
Wir mussen unsere Rechte innerhalb eines Monats
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die das von uns geltend gemachte Recht be-
grindet, Kenntnis erlangen. Bei Ausibung unserer
Rechte missen wir die Umstande angeben, auf die wir
unsere Erklarung stitzen. Zur Begrindung kénnen wir
nachtraglich weitere Umstande innerhalb eines Monats
nach deren Kenntniserlangung angeben.

Unsere Rechte auf Rucktritt, Kiindigung oder Vertrags-
anpassung sind ausgeschlossen, wenn wir den nicht
angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige
kannten. Ferner verzichten wir auf unser Kindigungs-
und Vertragsanpassungsrecht, wenn uns nachgewiesen
wird, dass die falschen oder unvollstandigen Angaben
nicht schuldhaft gemacht worden sind. Dies gilt insbe-
sondere auch dann, wenn uns bei SchlieRung des Ver-
trages ein fiur die Ubernahme der Gefahr erheblicher
Umstand nicht angezeigt worden ist, weil er Ihnen nicht
bekannt war. In diesen Féllen wird der Vertrag unveran-
dert fortgefuhrt.

Die genannten Rechte kdnnen wir nur innerhalb von finf
Jahren seit Vertragsabschluss ausiliben. Ist der Versi-
cherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, kdnnen
wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist geltend ma-
chen. Haben Sie die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arg-
listig verletzt, betragt die Frist zehn Jahre.

Anfechtung

Wir kénnen den Versicherungsvertrag auch anfechten,
falls durch unrichtige oder unvollstdndige Angaben be-
wusst oder gewollt auf unsere Annahmeentscheidung
Einfluss genommen worden ist.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versi-
cherung

Die Absétze 1 bis 12 gelten bei einer unsere Leistungs-
pflicht erweiternden Anderung oder bei einer Wiederher-
stellung der Versicherung entsprechend. Die Fristen
nach Absatz 11 beginnen mit der Vereinbarung tber die
Anderung oder Wiederherstellung der Versicherung be-
zuglich des geénderten oder wiederhergestellten Teils
neu zu laufen.

Erklarungsempfanger

Die Auslibung unserer Rechte erfolgt durch eine schrift-
liche Erklarung, die lhnen gegentiber abzugeben ist. So-
fern Sie uns keine andere Person als Bevollmachtigten
benannt haben, konnen wir nach lhrem Ableben den In-
haber des Versicherungsscheins als bevollmachtigt an-
sehen, diese Erklarung entgegenzunehmen.
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Anhang der AVB zur Kindigung lhrer Versicherung

Bei lhrer Versicherung handelt es sich um ein Produkt, bei
dem die Hohe der Altersrente auch von der Wertentwicklung
von Fonds abhangt. Wir garantieren lhnen allerdings bei Ver-
tragsabschluss, dass bei Beginn der Auszahlungsphase min-
destens die fir die Hauptversicherung eingezahlten Beitrage
und die uns zugeflossenen Zulagen (ggf. abziiglich fir Wohn-
eigentum verwendetes Kapital, soweit das Kapital nicht in
diesen Vertrag zuriickgezahlt wurde) fur die Bildung einer
Rente zur Verfugung stehen. Daneben uUbernehmen wir — je
nach Vereinbarung — weitere Risiken, zum Beispiel im Rah-
men der Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung. Wir durfen diese Leistungsversprechen
nur unter Beriicksichtigung angemessener versicherungsma-
thematischer Annahmen abgeben.

Beitrage und Leistungen werden unter der Annahme be-
rechnet, dass der Vertrag nicht vorzeitig beendet wird. Die
durch eine Kiindigung entstehenden Belastungen fiir den
Bestand missen daher von den kindigenden Versiche-
rungsnehmern getragen werden. Wirden diese Kosten da-
gegen allen Versicherungsnehmern in Rechnung gestellt,
kdénnte der Versicherungsschutz nur ungleich teurer angebo-
ten werden.

Wesentliches Kriterium ist schlieRlich der Gedanke der Risi-
kogemeinschaft. Dies bedeutet, dass wir sowohl bei der Pro-
duktkalkulation als auch bei Gestaltung und Durchfiihrung
des Vertrages stets darauf achten, dass die Belange der
Gesamtheit der Versicherungsnehmer gewahrt werden.

Die Kundigung lhrer Versicherung ist mit Nachteilen verbun-
den. Bei der Berechnung des Riickkaufswertes wird der in
den Versicherungsbedingungen vereinbarte Abzug vorge-
nommen (ausgenommen Kindigung des Vertrags zur Uber-
tragung des gebildeten Kapitals auf einen anderen zertifi-
zierten Altersvorsorgevertrag, § 17 Abs. 6 ff. AVB). Bei der
Kalkulation dieses Abzugs werden folgende Umstande be-
rucksichtigt:

CD-Version 01.12
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Veranderungen der Risikolage

Die Kalkulation von Versicherungsprodukten basiert dar-
auf, dass die Risikogemeinschaft sich gleichmafig aus
Versicherungen mit einem hohen und einem geringeren
Risiko zusammensetzt. In Form eines kalkulatorischen
Ausgleichs wird sichergestellt, dass der Risikogemein-
schaft durch vorzeitige Vertragskiindigungen, die ansons-
ten zu einer negativen Veranderung des kalkulatorischen
Gleichgewichts fiihren wirden, kein Nachteil entsteht.

Ausgleich fur Verwaltungsaufwand

Die Bearbeitung einer Kindigung ist fir uns mit Verwal-
tungsaufwand verbunden, der nicht in den Kostenanteilen
der von lhnen gezahlten Beitrage berlicksichtigt ist. Aus
diesem Grund behalten wir bei Riickkauf vom Deckungs-
kapital einen pauschalen Abgeltungsbetrag fir diese Ver-
waltungsaufwendungen ein.

Ausgleich fir kollektiv gestelltes Risikokapital

Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten Versiche-
rungsschutzes Garantien und Optionen. Dies ist moglich,
weil ein Teil des dafirr erforderlichen Risikokapitals (Sol-
venzmittel) durch die Versicherungsnehmergemeinschaft
zur Verfligung gestellt wird. Bei Neuabschluss eines Ver-
trages partizipiert dieser an bereits vorhandenen Sol-
venzmitteln. Wahrend der Laufzeit muss der Vertrag daher
Solvenzmittel zur Verfugung stellen. Bei Vertragskiindi-
gung gehen diese Solvenzmittel dem verbleibenden Be-
stand verloren und mussen deshalb im Rahmen des Ab-
zugs ausgeglichen werden. Der interne Aufbau von Risi-
kokapital ist regelmaRig fir alle Versicherungsnehmer die
glnstigste Finanzierungsmdglichkeit von Optionen und
Garantien, da eine Finanzierung Uber externes Kapital
wesentlich teurer ware.

Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde
liegenden Annahmen in lhrem Fall entweder dem Grunde
nach nicht zutreffen oder der Abzug wesentlich niedriger zu
beziffern ist, entfallt der Abzug bzw. wird — im letzteren Falle —
entsprechend herabgesetzt.
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Besondere Bedingungen
fur die RiesterRente STRATEGIE No. 1 nach Tarif 4RG
mit planmaRiger Erhdhung nach dem Dynamikplan

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Aachen
Minchener

©)

fur die RiesterRente STRATEGIE No. 1 nach Tarif 4RG mit planmaRiger Erhéhung nach dem Dynamikplan gelten
zusatzlich die nachfolgenden Bedingungen. Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden die
Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die RiesterRente STRATEGIE No. 1 nach Tarif 4RG (AVB) sinngemaf
Anwendung.

Inhaltsverzeichnis

Nach welchem MalRstab erfolgt die planmafRige Erhéhung der Beitrage?

Wann und wie lange erhéhen sich Beitrage und Versicherungsleistungen?

Wonach errechnen sich die erhdhten Versicherungsleistungen?

Welche sonstigen Bestimmungen gelten fir die Erhéhung der Versicherungsleistungen?
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Nach welchem MalRstab erfolgt die planmaRige
Erhéhung der Beitrage?

Der vertraglich vereinbarte Beitrag fur diese Versiche-
rung einschlieBlich einer etwaigen Berufsunfahigkeits-
oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung erhoht
sich jeweils um den vereinbarten Prozentsatz des Bei-
trags des Vorjahres, maximal jedoch bis zu dem jeweili-
gen Sonderausgaben-Héchstbetrag gemal § 10a Abs. 1
Einkommensteuergesetz (EStG).

Die Beitragserh6hung bewirkt eine Erhéhung der Versi-
cherungsleistungen.

Wann und wie lange erh6hen sich Beitrdge und
Versicherungsleistungen?

Die Erhéhungen des Beitrags und der Versicherungs-
leistungen erfolgen jeweils zur ersten Beitragsfalligkeit
des betreffenden Kalenderjahres. Die erste Dynamiker-
héhung erfolgt friihestens nach Ablauf eines Kalender-
jahres.

Sie erhalten spatestens vier Wochen vor einem Erho-
hungstermin eine Mitteilung Uber die Erhéhung (Nach-
trag zu lhrer Versicherung). Der Versicherungsschutz
aus der jeweiligen Erhéhung nach Absatz 1 beginnt am
Erhéhungstermin.

Die letzte Erhéhung von Beitrag und Versicherungsleis-
tungen erfolgt spatestens drei Jahre vor dem vereinbar-
ten Rentenbeginn.

Ist eine Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung eingeschlossen, werden die Versi-
cherungsleistungen nicht mehr erhéht, wenn der hierfir
zu zahlende Beitragsteil einen Anteil von 15 % am Ge-
samtbeitrag Uberschreiten wirde. Somit erlischt lhr
Recht auf weitere Erhéhungen.
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Ist eine Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung eingeschlossen, werden ihre Versi-
cherungsleistungen langstens bis zu dem fir die Berufs-
unfahigkeits- bzw. Erwerbsunféhigkeits-Zusatzversiche-
rung vereinbarten Ablauf der Beitragszahlungsdauer er-
hoht (vgl. § 3 Abs. 2). Wenn die monatliche Berufsunfa-
higkeits- bzw. Erwerbsunfahigkeitsrente aller bei unserer
Gesellschaft bestehenden Vertrdge den Betrag von
3.000 € erstmals erreicht oder uberschritten hat, behal-
ten wir uns vor, weitere Erhdhungen der Berufsunfahig-
keits- bzw. Erwerbsunfahigkeitsrente vom Ergebnis einer
wirtschaftlichen Angemessenheitsprifung abhangig zu
machen. Berufsunfahigkeits- und Erwerbsunfahigkeits-
renten werden hierbei addiert.

Wonach errechnen sich die erhéhten Versicherungs-
leistungen?

Die Versicherungsleistungen erhéhen sich nicht im glei-
chen Verhaltnis wie die Beitrage. Der zusatzliche Beitrag
wird fir eine Erhéhungsversicherung verwendet. Hierbei
handelt es sich um eine gleichartige Versicherung, bei
der die Rentenzahlung zum gleichen Termin beginnt wie
bei der Grundversicherung (vgl. § 1 Abs. 8 AVB). Die
Versicherungsleistungen aus der Erhéhungsversiche-
rung errechnen sich nach lhrem am Erhéhungstermin er-
reichten Alter und der restlichen Beitragszahlungsdauer
und einem eventuell vereinbarten Beitragszuschlag fir
eine etwaige Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahig-
keits-Zusatzversicherung.

Bei der Kalkulation der Erhéhungsversicherung werden
wir die gleichen Annahmen uber die kinftige Lebenser-
wartung zugrunde legen, die wir zum Zeitpunkt der Er-
héhung bei neu abzuschlieRenden Rentenversicherun-
gen ansetzen. Auf die Anwendung solcher aktuellen
Rechnungsgrundlagen werden wir Sie vor dem Erho-
hungstermin im Nachtrag zu Ihrer Versicherung hinwei-
sen. Bereits durchgefihrte frihere Erhdhungen aus dem
Dynamikplan bleiben hiervon unberihrt.
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Ist eine Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung eingeschlossen, erhoéht sich die
jahrliche Berufsunfahigkeits- bzw. Erwerbsunfahigkeits-
rente grundsatzlich um den Betrag, um den sich der
jahrliche Beitrag flr die Hauptversicherung erhéht.

Welche sonstigen Bestimmungen gelten fur die
Erhéhung der Versicherungsleistungen?

Alle im Rahmen des Versicherungsvertrags getroffenen
Vereinbarungen, insbesondere die Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen fiir die RiesterRente STRATEGIE
No. 1 nach Tarif 4RG (AVB) sowie die Bezugsrechtsver-
fligung, erstrecken sich auch auf die Erhéhungsversi-
cherungen. Entsprechende Anwendung finden die Be-
stimmungen der Hauptversicherung in § 2 AVB (Wie er-
folgt die Uberschussbeteiligung?) und § 18 AVB (Wie
verteilen wir die bei der Beitragskalkulation in Ansatz
gebrachten Abschluss- und Vertriebskosten?).

Die Erhdhungen der Versicherungsleistungen aus dem
Versicherungsvertrag setzen die in den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen und den Bedingungen zu ei-
ner etwaigen Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahig-
keits-Zusatzversicherung genannten Fristen bei Verlet-
zung der vorvertraglichen Anzeigepflicht nicht erneut in
Lauf.

§5
(1

)

@)

§6

-31-

Wann werden Erhéhungen ausgesetzt?

Die jeweilige Erhdhung entfallt rickwirkend, wenn Sie ihr
bis zum Ende des zweiten Monats nach dem Erho-
hungstermin widersprechen oder den ersten erhdhten
Beitrag nicht bis zu diesem Zeitpunkt zahlen.

Unterbliebene Erhéhungen kénnen Sie mit unserer Zu-
stimmung nachholen.

Sollten Sie mehr als zweimal hintereinander von der Er-
héhungsméglichkeit keinen Gebrauch machen, so er-
lischt Ihr Recht auf weitere Erhdhungen; es kann jedoch
mit unserer Zustimmung neu begriindet werden.

Was gilt bei Berufs- oder Erwerbsunfahigkeit?

Ist in lhrer Versicherung eine Berufsunfahigkeits- oder
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung  eingeschlos-
sen, bieten wir auch dann Erh6hungen an, wenn wir eine
Leistung wegen Berufs- oder Erwerbsunfahigkeit erbrin-
gen. Dies gilt auch fur den Fall, dass aufgrund von
§ 5 Abs. 3 Ihr Recht auf weitere Erhdhungen erloschen
ist oder Sie den Dynamikplan nachtraglich ausgeschlos-
sen haben, sofern die Berufsunfahigkeits- bzw. Erwerbs-
unfahigkeits-Zusatzversicherung unverandert fortbe-
steht.
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Bedingungen fur die
Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
fur die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung gelten die nachfolgenden Bedingungen. Soweit in diesen

Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden die jeweiligen Allgemeinen Versicherungsbedingungen
(AVB) fur die Hauptversicherung sinngemaf Anwendung.

Inhaltsverzeichnis

Was ist Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen?
Was ist Pflegebedurftigkeit im Sinne dieser Bedingungen?
Welche Leistungen erbringen wir?

Wann beginnt und wann endet unsere Leistungspflicht?

In welchen Fallen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
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Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten, wenn Leistungen wegen Berufsunfahigkeit
verlangt werden?

Wann geben wir eine Erklarung Gber unsere Leistungspflicht ab? §
Wann stellen wir unsere Berufsunfahigkeitsleistungen ein, und welche Mitteilungspflichten sind §
wahrend des Bezuges dieser Leistungen zu beachten?

Was gilt fir die Nachprifung der Berufsunfahigkeit? § 9
Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten nach Eintritt der Berufsunfahigkeit? § 10
Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung? § 11
Wie ist das Verhaltnis zur Hauptversicherung? §12
Was ist bei Auslandsaufenthalten zu beachten §13
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Was ist Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Bedin-
gungen?

Kann die versicherte Person wahrend der Dauer dieser
Zusatzversicherung ihren zuletzt ausgeibten Beruf, so
wie er ohne gesundheitliche Beeintrachtigung ausgestal-
tet war, infolge Krankheit, Kérperverletzung oder mehr
als altersgemaRem Krafteverfall zu mindestens 50 %
und fir eine Dauer von voraussichtlich mindestens
sechs Monaten nicht mehr ausuben, besteht Berufsun-
fahigkeit im Sinne des § 172 VVG (Versicherungsver-
tragsgesetz) und wir erbringen die Versicherungsleis-
tungen gemaf § 3.

Wird die versicherte Person infolge von Krankheit, Kor-
perverletzung oder mehr als altersgemalRem Kréftever-
fall wahrend der Dauer dieser Zusatzversicherung pfle-
gebediirftig im Sinne von § 2 dieser Bedingungen und
kann sie infolgedessen ihren zuletzt ausgelibten Beruf,
so wie er ohne gesundheitliche Beeintrachtigung ausges-
taltet war, zu mindestens 50 % und fiir eine Dauer von
voraussichtlich mindestens sechs Monaten nicht mehr
ausliben, besteht ebenfalls Berufsunfahigkeit im Sinne
des § 172 VVG und wir erbringen die Versicherungsleis-
tungen gemaR § 3.

Wird uns nachgewiesen, dass ein in Absatz 1 oder 2
beschriebener Zustand fiir einen Zeitraum von sechs
Monaten ununterbrochen vorgelegen hat, gilt dieser Zu-
stand von Beginn an als Berufsunfahigkeit.

a) Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt
nicht vor, wenn die versicherte Person nach Eintritt
des in Absatz 1, 2 oder 3 beschriebenen Zustands
eine andere, ihrer Ausbildung und ihren Fahigkeiten
sowie ihrer bisherigen Lebensstellung entsprechen-
de Téatigkeit auslbt und sie dazu auf Grund ihrer ge-
sundheitlichen Verhaltnisse zu mehr als 50 % in der
Lage ist. Eine Verweisung auf eine andere Tatigkeit
kommt also nur dann in Betracht, wenn diese kon-
kret ausgelibt wird (Verzicht auf abstrakte Verwei-
sung).

Unter der bisherigen Lebensstellung ist die Lebens-
stellung in finanzieller und sozialer Sicht zu verste-
hen, die vor Eintritt der gesundheitlichen Beeintrach-
tigung gemal Absatz 1 oder 2 bestanden hat. Die
dabei fur die versicherte Person zumutbare Ein-
kommensreduzierung wird von uns je nach Lage des
Einzelfalles auf die im Rahmen der hdchstrichterli-
chen Rechtsprechung festgelegte Grofke im Ver-
gleich zum jahrlichen Bruttoeinkommen im zuletzt
ausgelibten Beruf, vor Eintritt der gesundheitlichen
Beeintrachtigung, begrenzt.

b) Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt
ebenfalls nicht vor, wenn die versicherte Person
nach Eintritt des in Absatz 1, 2 oder 3 beschriebenen
Zustands als Selbststandiger oder Angestellter mit
Weisungs- und Direktionsbefugnis nach wirtschaft-
lich angemessener Umorganisation innerhalb des
Betriebes weiter tatig sein kdnnte.

Eine Umorganisation ist angemessen, wenn
¢ sie keinen erheblichen Kapitaleinsatz erfordert,

e sich keine auf Dauer ins Gewicht fallenden Ein-
kommenseinbuf3en ergeben,

e sie von der versicherten Person auf Grund ihres
mafgeblichen Einflusses auf die Geschicke des
Unternehmens realisiert werden kann und

¢ der versicherten Person ein der bisherigen Position
angemessener Tatigkeitsbereich geschaffen wird
und dieser aus medizinischer Sicht mdglich ist.

Scheidet die versicherte Person aus dem Berufsleben
aus und werden spater Leistungen wegen einer nach
dem Ausscheiden aus dem Berufsleben eingetretenen
Berufsunfahigkeit beantragt, so kommt es bei der An-
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wendung der Absatze 1 bis 3 darauf an, dass die versi-
cherte Person aufler Stande ist, eine Tatigkeit auszu-
Uben, zu der sie auf Grund ihrer Ausbildung und Fahig-
keiten in der Lage ist und die ihrer Lebensstellung beim
Ausscheiden aus dem Berufsleben entspricht.

Ein Ausscheiden aus dem Berufsleben liegt nicht vor,
wenn es sich nur um eine voribergehende Unterbre-
chung der Berufsausiibung von bis zu 3 Jahren handelt
(z. B. wegen Mutterschutz, gesetzlicher Elternzeit, Ar-
beitslosigkeit, Zivil- oder Grundwehrdienst); in diesen
Fallen ist bei Frage, ob eine Berufsunfahigkeit im Sinne
der Absatze 1, 2 oder 3 vorliegt, der vor der Unterbre-
chung ausgetbte Beruf und die damit verbundene Le-
bensstellung mafgeblich.

Was ist Pflegebedirftigkeit im Sinne dieser Bedin-
gungen?

Pflegebediirftigkeit liegt vor, wenn die versicherte Per-
son so hilflos ist, dass sie fiir die in Absatz 2 genannten
gewohnlichen und regelmaRig wiederkehrenden Ver-
richtungen auch bei Einsatz technischer und medizini-
scher Hilfsmittel in erheblichem Umfang taglich der Hilfe
einer anderen Person bedarf und wenn dabei mindes-
tens zwei Punkte der Tabelle in Absatz 2 erreicht wer-
den.

Bei der Bewertung wird die nachstehende Punktetabelle
zu Grunde gelegt:

Die versicherte Person benétigt Hilfe beim

Fortbewegen im Zimmer =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person —
auch bei Inanspruchnahme einer Gehhilfe oder eines
Rollstuhls — die Unterstiitzung einer anderen Person fiir
die Fortbewegung benétigt.

Aufstehen und Zubettgehen =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nur
mit Hilfe einer anderen Person das Bett verlassen oder
in das Bett gelangen kann.

An- und Auskleiden =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person —
auch bei Benutzung krankengerechter Kleidung — sich
nicht ohne Hilfe einer anderen Person an- oder ausklei-
den kann.

Einnehmen von Mahlzeiten und Getranken =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person —
auch bei Benutzung krankengerechter Essbestecke und
Trinkgefalle — nicht ohne Hilfe einer anderen Person
essen oder trinken kann.

Waschen, Kdmmen oder Rasieren =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person von
einer anderen Person gewaschen, gekammt oder rasiert
werden muss, da sie selbst nicht mehr fahig ist, die dafiir
erforderlichen Kérperbewegungen auszufihren.

Verrichten der Notdurft =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die
Unterstutzung einer anderen Person bendtigt, weil sie

e sich nach dem Stuhlgang nicht alleine saubern kann,

e jhre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bett-
schussel verrichten kann oder weil

e der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe ent-
leert werden kann.

Besteht alleine eine Inkontinenz des Darms bzw. der
Blase, die durch die Verwendung von Windeln oder spe-
ziellen Einlagen ausgeglichen werden kann, liegt hin-
sichtlich der Verrichtung der Notdurft keine Pflegebe-
durftigkeit vor.
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Vorlibergehende akute Erkrankungen fiihren zu keiner
hoéheren Einstufung. Voriibergehende Besserungen fiih-
ren ebenfalls zu keiner veranderten Bewertung. Eine
Erkrankung oder Besserung gilt dann nicht als vortiber-
gehend, wenn sie nach drei Monaten noch anhalt.

Unabhéangig von der Bewertung auf Grund der Punkte-
tabelle liegt Pflegebedirftigkeit vor, wenn die versicherte
Person wegen einer seelischen Erkrankung oder geisti-
gen Behinderung, mit der sie sich oder andere gefahr-
det, taglicher Beaufsichtigung bedarf oder wenn sie bett-
lagerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person
aufstehen kann.

Welche Leistungen erbringen wir?

Wird die versicherte Person wahrend der Dauer der Be-
rufsunfahigkeits-Zusatzversicherung berufsunfahig im
Sinne von § 1 dieser Bedingungen, zahlen wir die ver-
einbarte Berufsunfahigkeitsrente. Die Rente zahlen wir
grundsatzlich monatlich im Voraus. AuRerdem entfallt
die Beitragszahlungspflicht fiir die Berufsunfahigkeits-
Zusatzversicherung.

Wir bieten Ihnen daruber hinaus eine Beratung Uber
Maoglichkeiten zur medizinischen Rehabilitation und be-
ruflichen Reintegration durch entsprechende Spezialis-
ten an.

Ist in lIhrer Versicherung der Dynamikplan eingeschlos-
sen, erbringen wir zusatzlich folgende Leistung: Die
jahrliche Berufsunfahigkeitsrente erhéhen wir jahrlich
um den Betrag, um den sich der jahrliche Beitrag fur die
Hauptversicherung im Rahmen des Dynamikplans ge-
mal den maRgebenden Besonderen Bedingungen er-
hoéht.

Sie kénnen — sofern lhre Versicherung bei Eintritt der
Berufsunfahigkeit beitragspflichtig ist — vor unserer ers-
ten Auszahlung der Berufsunfahigkeitsrente verlangen,
dass wir die Berufsunfahigkeitsrente unmittelbar zur
Zahlung der Beitrage fir die Hauptversicherung ver-
wenden. In diesem Fall verrechnen wir die von uns zu
zahlenden Berufsunfahigkeitsrenten mit den jeweils zu
Beginn einer Versicherungsperiode fallig werdenden
Beitragen der Hauptversicherung. Umfasst die verein-
barte Versicherungsperiode mehrere Monate, fassen wir
fur die Verrechnung entsprechend mehrere monatliche
Berufsunfahigkeitsrenten im Voraus zusammen. Sollte
der Anspruch auf die Berufsunfahigkeitsrente wahrend
einer Versicherungsperiode erléschen, fir die wir meh-
rere Berufsunfahigkeitsrenten im Voraus fur die Ver-
rechnung zusammengefasst haben, missen Sie die ver-
rechneten Berufsunfahigkeitsrenten, fir die kein An-
spruch mehr bestanden hat, zuriickzahlen.

Ubersteigen die von uns zu zahlenden Berufsunféhig-
keitsrenten die von lhnen zu leistenden Beitrage fur die
Hauptversicherung, verwenden wir die fur die Verrech-
nung nicht bendtigten Betrage zur Erhéhung der Versi-
cherungsleistungen aus der Hauptversicherung. Das
gleiche gilt bei teilweiser oder vollstandiger Beitragsfrei-
stellung der Hauptversicherung. Die ab Beginn unserer
Leistungspflicht bis zum Beginn der nachsten Beitrags-
falligkeit zu erbringenden Berufsunfahigkeitsrenten ver-
wenden wir als Sonderzahlungen gemafl® den AVB der
Hauptversicherung zur Erhéhung der Versicherungsleis-
tungen aus der Hauptversicherung.

Sie kénnen jederzeit zu Beginn einer Versicherungspe-
riode von uns verlangen, dass wir die Berufsunfahig-
keitsrenten nicht mehr gemall Absatz 3 verrechnen,
sondern gemafly Absatz 1 monatlich auszahlen. In die-
sem Fall missen Sie die Beitragszahlung fiir die Haupt-
versicherung selbst ibernehmen.
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Wann beginnt und wann endet unsere Leistungs-
pflicht?

Der Anspruch auf die Berufsunfahigkeitsrente entsteht
mit Beginn des Monats, der auf den Eintritt der Berufs-
unfahigkeit (§ 1) folgt, es sei denn, aus dem nachste-
henden Absatz 2 ergibt sich ein spaterer Beginn.

Wird uns die Berufsunfahigkeit spater als drei Jahre
nach ihrem Eintritt schriftlich mitgeteilt, so entsteht der
Anspruch auf die Berufsunfahigkeitsrente grundsatzlich
erst mit Beginn des Monats der Mitteilung. Wir leisten
aber fir einen Zeitraum von bis zu drei Jahren rickwir-
kend — gerechnet ab dem Monat der Meldung — fur die
nachgewiesene Zeit der Berufsunfahigkeit. Wird uns
nachgewiesen, dass die rechtzeitige Mitteilung ohne
Verschulden unterblieben ist, werden wir riickwirkend ab
Beginn des auf den Eintritt der Berufsunfahigkeit folgen-
den Monats leisten.

Bis zur Entscheidung Uber die Leistungspflicht miissen
Sie die Beitrdge in voller Hohe weiter entrichten; wir
werden zuviel gezahlte Beitrdge jedoch fir den Zeit-
raum, flr den Anspruch auf die Berufsunfahigkeitsrente
bestanden hat, zurtickzahlen.

Der Anspruch auf die Berufsunfahigkeitsrente erlischt,
wenn eine Berufsunfahigkeit gemal § 1 nicht mehr vor-
liegt, mit Ablauf der Anerkennungsdauer (§ 7), wenn die
versicherte Person stirbt oder die Berufsunfahigkeits-
Zusatzversicherung ablauft.

In welchen Féllen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen?

Grundsatzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhan-
gig davon, wie es zu der Berufsunfahigkeit gekommen
ist.

Wir leisten jedoch nicht, wenn die Berufsunfahigkeit ver-
ursacht ist

a) unmittelbar oder mittelbar durch innere Unruhen, so-
fern die versicherte Person auf Seiten der Unruhe-
stifter teilgenommen hat;

b) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bir-
gerkriegsereignisse. Diese Einschrankung unserer
Leistungspflicht gilt jedoch nicht fiir solche Ereignis-
se, denen die versicherte Person wahrend eines
Aufenthaltes  aufderhalb  der  Bundesrepublik
Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv
beteiligt war;

c) durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben
oder die Gesundheit zahlreicher Menschen in so un-
gewohnlichem MalRe gefahrden oder schadigen,
dass es zu deren Abwehr und Bekampfung des Ein-
satzes der Katastrophenschutzbehérde der Bundes-
republik Deutschland oder vergleichbarer Einrich-
tungen anderer Lander bedarf;

d) durch vorsatzliche Ausfiihrung oder den strafbaren
Versuch eines Verbrechens oder Vergehens durch
die versicherte Person;

e) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als
Versicherungsnehmer vorséatzlich die Berufsunfahig-
keit der versicherten Person herbeigefihrt haben;

f) durch absichtliche Herbeifiihrung von Krankheit,
Krafteverfall oder Pflegebedurftigkeit, absichtliche
Selbstverletzung oder versuchte Selbsttétung. Wenn
uns jedoch nachgewiesen wird, dass diese Hand-
lungen in einem Zustand krankhafter Stérung der
Geistestéatigkeit begangen worden sind, der die freie
Willensbestimmung ausschlief3t und in den sich die
versicherte Person nicht absichtlich versetzt hat,
werden wir leisten;
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g) unmittelbar oder mittelbar durch den vorsatzlichen
Einsatz von atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen oder den vorsatzlichen Einsatz oder
die vorsatzliche Freisetzung von radioaktiven, biolo-
gischen oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz
oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das Leben
oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen zu
geféhrden und zu einer nicht vorhersehbaren Veran-
derung des Leistungsbedarfs gegenlber den techni-
schen Berechnungsgrundlagen fiihrt, so dass die Er-
fullbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen
nicht mehr gewabhrleistet ist und dies von einem un-
abhangigen Treuhander bestatigt wird.

Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten,
wenn Leistungen wegen Berufsunfahigkeit verlangt
werden?

Werden Leistungen aus der Berufsunfahigkeits-Zusatz-
versicherung verlangt, sind uns auf Kosten des An-
sprucherhebenden insbesondere folgende Auskiinfte,
die zur Feststellung unserer Leistungspflicht erforderlich
sind, zu geben und Nachweise vorzulegen:

a) eine Darstellung tber Ursache, Beginn, Art, Verlauf
und voraussichtliche Dauer des Leidens der versi-
cherten Person sowie vorhandene arztliche Befund-
berichte;

b) eine Beschreibung des zuletzt ausgelibten Berufs
der versicherten Person und der inzwischen eingetre-
tenen Veranderungen mit Einkommensnachweisen;

c) eine Darstellung der durch Ausbildung und Erfahrung
bisher erlangten beruflichen Kenntnisse und Fahigkei-
ten der versicherten Person sowie Zeugnisse;

d) eine Aufstellung

e der Arzte, Krankenhduser, Krankenanstalten,
Pflegeeinrichtungen oder Pflegepersonen, bei
denen die versicherte Person in Behandlung war
oder sein wird,

e der Versicherungsgesellschaften, Sozialversiche-
rungstrager und sonstiger Versorgungstrager, bei
denen die versicherte Person ebenfalls Leistun-
gen wegen Berufsunfahigkeit geltend machen
kénnte,

e Uber den derzeitigen Arbeitgeber und friihere Ar-
beitgeber der versicherten Person.

Wir kénnen auerdem — dann allerdings auf unsere
Kosten — weitere &rztliche Untersuchungen durch von
uns beauftragte Arzte sowie notwendige Nachweise —
auch Uber die wirtschaftlichen Verhaltnisse und ihre
Veranderungen — verlangen, insbesondere zusatzliche
Auskunfte und Aufklarungen.

Die versicherte Person ist dazu verpflichtet, geeignete
Hilfsmittel (z. B. Sehbhilfe, Prothese) zu verwenden und
zumutbare Heilbehandlungen vorzunehmen, die eine
wesentliche Besserung ihrer gesundheitlichen Beein-
trachtigung erwarten lassen. Zumutbar sind Heilbehand-
lungen, die gefahrlos und nicht mit besonderen Schmer-
zen verbunden sind. Heilbehandlungen, die mit einem
operativen Eingriff verbunden sind, sehen wir in diesem
Zusammenhang als nicht zumutbar an.

Wann geben wir eine Erklarung tiber unsere Leis-
tungspflicht ab?

Nach Prufung der uns eingereichten sowie der von uns
beigezogenen Unterlagen erklaren wir in Textform, ob
und fir welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht aner-
kennen. Unsere Erklarung geben wir innerhalb von vier
Wochen nach dem Zeitpunkt ab, zu dem uns die fir die
Leistungsprufung relevanten und gemall § 6 von uns
angeforderten Unterlagen vorliegen. Solange Unterla-
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gen noch ausstehen, informieren wir Sie spatestens alle
sechs Wochen uber den aktuellen Bearbeitungsstand.

Bis auf die nachstehenden Ausnahmefalle werden wir
keine zeitliche Befristung unserer Leistungspflicht aus-
sprechen. Wir kénnen unsere Leistungspflicht einmalig
— langstens jedoch fur einen Zeitraum von 12 Monaten —
befristen, wenn

e sich Umstande, die firr die Beurteilung der Frage, ob
Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen be-
steht, voraussichtlich &ndern werden,

e die medizinischen und beruflichen Gegebenheiten
im Zeitpunkt unserer Leistungsentscheidung noch
nicht endgliltig beurteilt werden kdnnen,

e die versicherte Person eine Rehabilitations-, Um-
schulungs- oder WiedereingliederungsmafRnahme
absolviert oder eine solche MalRnahme vorgesehen
oder beabsichtigt ist.

In unserer Erklarung Uber unsere Leistungspflicht wer-
den wir lhnen die maflgeblichen Griinde flr ein zeitlich
begrenztes Anerkenntnis mitteilen. Bis zum Ablauf der
Frist ist das zeitlich begrenzte Anerkenntnis fir uns bin-
dend.

Wann stellen wir unsere Berufsunfahigkeitsleistun-
gen ein, und welche Mitteilungspflichten sind wéah-
rend des Bezuges dieser Leistungen zu beachten?

Liegt eine Berufsunfahigkeit im Sinne von § 1 dieser
Bedingungen nicht mehr vor, werden wir von der Leis-
tung frei. In diesem Fall legen wir Ihnen die Verande-
rung in Textform dar und teilen lhnen die Einstellung
unserer Leistungen in Textform mit. Die Einstellung un-
serer Leistungen wird frihestens mit dem Ablauf des
dritten Monats nach Zugang unserer Erklérung bei Ih-
nen wirksam. Zu diesem Zeitpunkt muss auch die Bei-
tragszahlung fir die Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung wieder aufgenommen werden, sofern die verein-
barte Beitragszahlungsdauer noch nicht abgelaufen ist.

Bei einem befristeten Anerkenntnis stellen wir die Leis-
tungen zum Ende des Befristungszeitraums ein. Nach
Ablauf des Leistungszeitraumes priifen wir die Voraus-
setzungen des Anspruchs auf lhren Antrag hin neu. Als
Voraussetzung fur eine weitere Leistungspflicht ist uns
nachzuweisen, dass nach den zu diesem Zeitpunkt ak-
tuellen medizinischen und beruflichen Verhaltnissen der
versicherten Person Berufsunfahigkeit im Sinne von § 1
besteht. Hierbei gelten die Mitwirkungspflichten nach
§ 6. In diesem Fall werden wir § 1 Absatz 5 nicht an-
wenden.

Eine Besserung des Gesundheitszustandes oder die
Wiederaufnahme bzw. Anderung der beruflichen Téatig-
keit muss uns unverziiglich mitgeteilt werden.

Was gilt fir die Nachprifung der Berufsunfahigkeit?

Wir sind berechtigt, das Fortbestehen der Berufsunfa-
higkeit nachzuprifen; dies gilt nicht bei einem zeitlich
begrenzten Anerkenntnis nach § 7. Dabei kdnnen wir
insbesondere erneut priifen, ob die versicherte Person
eine andere Tatigkeit im Sinne von § 1 Abs. 4 a) austibt
bzw. — falls § 1 Abs. 5 ma3gebend ist — eine Tatigkeit im
Sinne von § 1 Abs. 5 ausiben kann, wobei neu erwor-
bene berufliche Fahigkeiten zu berticksichtigen sind. Die
Mitwirkungspflichten des § 6 Abs. 1 gelten entsprechend
mit der Malkgabe, dass die Uber die Befragung der ver-
sicherten Person hinaus entstehenden Kosten von uns
zu tragen sind.

Zur Nachprifung kénnen wir auf unsere Kosten jeder-
zeit weitere notwendige Nachweise, insbesondere zu-
satzliche Auskunfte und Aufklarungen, einholen und
einmal jahrlich Untersuchungen der versicherten Person
durch von uns zu beauftragende Arzte verlangen.
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8§ 10 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflich-

ten nach Eintritt der Berufsunfahigkeit?

Solange eine Mitwirkungspflicht nach §§ 6, 8 oder 9 von
lhnen, der versicherten Person oder dem Ansprucherhe-
benden vorsatzlich nicht erflllt wird, sind wir von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlassiger Verlet-
zung einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt, unsere
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhaltnis zu kirzen. Dies gilt nicht, wenn
Sie uns nachweisen, dass Sie die Mitwirkungspflicht nicht
grob fahrldssig verletzt haben. Die Anspriiche aus der
Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung bleiben jedoch in-
soweit bestehen, als die Verletzung ohne Einfluss auf die
Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ist. Wenn die Mitwirkungspflicht spéater erfullt wird, sind
wir ab Beginn des laufenden Monats nach Mal3gabe die-
ser Bedingungen zur Leistung verpflichtet. Die vollstandi-
ge oder teilweise Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese
Rechtsfolge hingewiesen haben.

§ 11 Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?

Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer
gemal § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) an
den Uberschiissen und an den Bewertungsreserven (Uber-
schussbeteiligung). Die Uberschiisse werden nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und jahrlich im
Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt. Die zu die-
sem Zeitpunkt vorhandenen Bewertungsreserven werden da-
bei im Anhang des Geschaftsberichts ausgewiesen. Der Jah-
resabschluss wird von einem unabhangigen Wirtschaftsprifer
gepruft und ist unserer Aufsichtsbehdrde einzureichen.

1)

a)

Grundsétze und MaRstabe fiir die Uberschussbetei-
ligung der Versicherungsnehmer

Uberschiisse entstehen dann, wenn die Aufwendungen
fur das Berufsunfahigkeitsrisiko und die Kosten niedriger
sind, als bei der Tarifkalkulation angenommen. An die-
sen Uberschiissen werden die Versicherungsnehmer
angemessen beteiligt, und zwar nach der derzeitigen
Rechtslage am Risikoergebnis (Berufsunfahigkeitsrisiko)
grundsatzlich zu mindestens 75 % und am Ubrigen Er-
gebnis (einschliellich Kosten) grundsatzlich zu mindes-
tens 50 % (§ 4 Abs. 4 und 5, § 5 der Verordnung Uber
die Mindestbeitragsriickerstattung in der Lebensversi-
cherung, Mindestzufiihrungsverordnung).

Weitere Uberschiisse stammen aus den Ertréagen der
Kapitalanlagen. Von den Nettoertragen derjenigen Kapi-
talanlagen, die fir kuinftige Versicherungsleistungen
vorgesehen sind (§ 3 Mindestzufiihrungsverordnung),
erhalten die Versicherungsnehmer insgesamt mindes-
tens den in dieser Verordnung genannten Prozentsatz.
In der derzeitigen Fassung der Verordnung sind grund-
satzlich 90 % vorgeschrieben (§ 4 Abs. 3, § 5 Mindest-
zuftihrungsverordnung). Aus diesem Betrag werden zu-
nachst die Betréage finanziert, die fur die garantierten
Versicherungsleistungen benétigt werden. Die verblei-
benden Mittel verwenden wir fiir die Uberschussbeteili-
gung der Versicherungsnehmer.

Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unter-
schiedlich zum Uberschuss bei. Wir haben deshalb
gleichartige Versicherungen zu Gruppen zusammenge-
fasst. Bestandsgruppen bilden wir beispielsweise, um
das versicherte Risiko wie das Todesfall- oder Berufsun-
fahigkeitsrisiko zu berlicksichtigen. Darliber hinaus ha-
ben wir teilweise nach engeren Gleichartigkeitskriterien
innerhalb der Bestandsgruppen Untergruppen gebildet;
diese werden Gewinnverbande genannt. Die Verteilung
des Uberschusses fiir die Versicherungsnehmer auf die
einzelnen Bestandsgruppen bzw. Gewinnverbande ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu seiner
Entstehung beigetragen haben. Bei der Berufsunfahig-
keits-Zusatzversicherung wird die Hoéhe der Uber-
schussbeteiligung mafigeblich von der Entwicklung der
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Berufsunfahigkeitsfalle beeinflusst. In einzelnen Jahren
kann deshalb auf Grund eines ungiinstigen Risikover-
laufs eine Zuteilung von Uberschiissen entfallen. Den
Uberschuss fiihren wir der Rickstellung fiir Beitrags-
ruckerstattung zu, soweit er nicht in Form der Direktgut-
schrift bereits unmittelbar den Uberschussberechtigten
Versicherungen gutgeschrieben wird. Diese Riickstel-
lung dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf
zu glatten. Sie darf grundséatzlich nur fur die Uber-
schussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet
werden. Nur in Ausnahmeféllen und mit Zustimmung der
Aufsichtsbehdrde kénnen wir hiervon nach § 56a des
Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) abweichen, so-
weit die Ruckstellung nicht auf bereits festgelegte Uber-
schussanteile entfallt. Nach der derzeitigen Fassung
des § 56a VAG koénnen wir die Ruckstellung im Interes-
se der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung ei-
nes drohenden Notstandes, zum Ausgleich unvorher-
sehbarer Verluste aus den Uberschussberechtigten Ver-
sicherungsvertragen, die auf allgemeine Anderungen
der Verhaltnisse zurtickzuflihren sind, oder — sofern die
Rechnungsgrundlagen aufgrund einer unvorhersehba-
ren und nicht nur voribergehenden Anderung der Ver-
héltnisse angepasst werden missen — zur Erhéhung der
Deckungsrickstellung heranziehen.

Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der
Kapitalanlagen tuber dem Wert liegt, mit dem die Kapi-
talanlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Beitrage
sind so kalkuliert, dass sie fiir die Deckung von Berufs-
unfahigkeitsrisiken bendtigt werden. Fir die Bildung von
Kapitalertragen stehen deshalb bei der Berufsunfahig-
keits-Zusatzversicherung keine oder allenfalls geringfii-
gige Betrage zur Verfligung. Daher entstehen keine
oder nur geringe Bewertungsreserven. Soweit Bewer-
tungsreserven uberhaupt entstehen, werden diese mo-
natlich neu ermittelt und den Vertragen nach dem in Ab-
satz 4 beschriebenen Verfahren unter den dort genann-
ten Voraussetzungen zugeordnet (§ 153 Abs. 3 VVG).
Bei Beendigung der Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung wird der fir diesen Zeitpunkt aktuell ermittelte Be-
trag zur Halfte zugeteilt. Aufsichtsrechtliche Regelungen
zur Kapitalausstattung bleiben unberthrt.

Grundsétze und MaRstabe fiir die Uberschussbetei-
ligung lhres Vertrages

Die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung gehért der-
selben Bestandsgruppe wie die Hauptversicherung an.
Zu welcher Bestandsgruppe und zu welchem Gewinn-
verband innerhalb dieser Bestandsgruppe lhre Versi-
cherung gehort, kdnnen Sie dem Versicherungsschein
entnehmen. In Abhangigkeit von dieser Zuordnung er-
halt lhre Versicherung Uberschussanteile. Die Mittel flr
die Uberschussanteile werden bei der Direktgutschrift zu
Lasten des Ergebnisses des Geschéftsjahres finanziert,
ansonsten der Ruckstellung fiir Beitragsriickerstattung
entnommen. Die HO6he der Uberschussanteilsatze wird
jedes Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens auf
Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festgelegt. Wir
verdffentlichen die Uberschussanteilsatze in unserem
Geschaftsbericht, den Sie bei uns anfordern kénnen.

Uberschussanteile und ihre Verwendung
Wenn keine Berufsunfahigkeit vorliegt

Erbringen wir keine Berufsunfahigkeitsleistung, werden
mit jeder Beitragszahlung laufende Uberschussanteile
zugeteilt, die im Verhaltnis zum Tarifbeitrag fur die Be-
rufsunfahigkeits-Zusatzversicherung bemessen und di-
rekt auf die Beitragszahlung angerechnet werden. Da-
durch haben Sie statt des Tarifbeitrags nur den grund-
satzlich niedrigeren Zahlbeitrag zu entrichten.

Nach Eintritt einer Berufsunfahigkeit
Erbringen wir eine Berufsunfahlgkeltsrente kann ein

Schluss-Uberschussanteil im Verhaltnis zur jahrlichen
Berufsunfahigkeitsrente und zu der zurlickgelegten Ver-
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sicherungsdauer, flr die eine Leistung erbracht wurde,
fallig werden. Bei vorzeitiger Beendigung durch Tod der
versicherten Person oder Ruckkauf wird der ggf. fallige
Schluss-Uberschussanteil fur die verbleibende Dauer
bis zum vereinbarten Ablauf der Versicherungsdauer der
Berufsunféhigkeits-Zusatzversicherung mit 7,5 % p. a.
diskontiert.

Die Héhe der Uberschussanteile kann vom versicherten
Beruf und von der Versicherungsdauer abhangen.

Bewertungsreserven

Bei Beendigung der Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung wird eine Beteiligung an den Bewertungsreserven
fallig. Voraussetzung dafir ist, dass sich fiir unsere Ka-
pitalanlagen am mafgebenden Stichtag nach Beriick-
sichtigung der aufsichtsrechtlichen Regelungen zur Ka-
pitalausstattung unseres Unternehmens positive Bewer-
tungsreserven ergeben. Der malRgebende Stichtag ist in
unserem Geschéftsbericht genannt. Von der Halfte der
an diesem Stichtag festgestellten Bewertungsreserven
wird nach einem verursachungsorientierten Verfahren
der Teilbetrag ermittelt, der auf |hre Berufsunfahigkeits-
Zusatzversicherung entféllt. Die auf Ihren Vertrag ggf.
entfallende Beteiligung an den Bewertungsreserven wird
nicht ausgezahlt, sondern zur Erhéhung der versicher-
ten Leistungen der Hauptversicherung verwendet.

Information iiber die Hohe der Uberschussbeteiligung

Die Hohe der Uberschussbeteiligung hangt von vielen
Einflissen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von
uns nur begrenzt beeinflussbar. Wichtigster Einflussfak-
tor ist dabei die Entwicklung des versicherten Risikos
und der Kosten. Die Héhe der kiinftigen Uberschussbe-
teiligung kann also nicht garantiert werden.

Wie ist das Verhéltnis zur Hauptversicherung?

Die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung bildet mit
der Versicherung, zu der sie abgeschlossen worden ist
(Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne die
Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden.

Anspriiche aus der Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung konnen Sie — wie bei der Hauptversicherung —
nicht abtreten oder verpfanden.

Der Versicherungsschutz fir kiinftige Berufsunfahigkeits-
falle erlischt spatestens mit dem Beginn der Rentenzah-
lung aus der Hauptversicherung. Absatz 8 bleibt unbertihrt.

Eine Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung kénnen Sie
— unter Beachtung der im entsprechenden Paragraphen
der AVB fur die Hauptversicherung genannten Termine —
fur sich allein kiindigen.

Bei einer Kiindigung gemafl Absatz 4 wird fiir die Berufs-
unfahigkeits-Zusatzversicherung — soweit vorhanden —
ein Ruckkaufswert fallig, sofern wir keine Leistung aus
der Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung erbringen.
Der Rickkaufswert ist die nach den anerkannten Regeln
der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrund-
lagen der Pramienkalkulation fur den malgebenden
Kindigungstermin berechnete Deckungsriickstellung*)
der Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung, wobei wir die
bei der Beitragskalkulation in Ansatz gebrachten Ab-
schluss- und Vertriebskosten in gleichmafigen Jahresbe-
tragen Uber die ersten funf Jahre lhrer Versicherung, aber

")

Eine Deckungsrickstellung missen wir fur jeden Versiche-
rungsvertrag bilden, um zu jedem Zeitpunkt den Versiche-
rungsschutz gewahrleisten zu kdénnen. Die Berechnung der
Deckungsriickstellung unter Beriicksichtigung der hierbei an-
gesetzten Abschlusskosten erfolgt nach § 65 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes (VAG) und §§ 341e, 341f des Han-
delsgesetzbuches (HGB) sowie den dazu erlassenen Rechts-
verordnungen.

()

(8)

nicht Ianger als bis zum vereinbarten Ablauf der Versiche-
rungsdauer der Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung,
verteilen (vgl. AVB der Hauptversicherung). Der so ermit-
telte Wert vermindert sich — sofern die Zusatzversiche-
rung nicht vorzeitig beitragsfrei gestellt wurde — um einen
Abzug im Verhaltnis zur jeweils versicherten Berufsunfa-
higkeitsrente sowie um rlickstandige Beitrdge. Die Hohe
des Abzugs finden Sie in der Anlage des beigefligten An-
trags bzw. Vorschlags fir einen Antrag auf Abschluss
dieser Versicherung. Mit dem Abzug wird die Verande-
rung der Risikolage des verbleibenden Versichertenbe-
standes ausgeglichen; zudem wird damit ein Ausgleich
fur kollektiv gestelltes Risikokapital vorgenommen. Weite-
re Erlauterungen sowie versicherungsmathematische
Hinweise zum Abzug finden Sie im Anhang zu den AVB
der Hauptversicherung. Sofern Sie uns nachweisen, dass
die dem Abzug zu Grunde liegenden Annahmen in lhrem
Fall entweder dem Grunde nach nicht zutreffen oder der
Abzug wesentlich niedriger zu beziffern ist, entfallt der
Abzug bzw. wird — im letzteren Falle — entsprechend her-
abgesetzt. Den bei Kiindigung verfligbaren Betrag ver-
wenden wir zur Erhéhung der Versicherungsleistungen
aus der Hauptversicherung, sofern Sie nicht die Auszah-
lung des Betrages verlangen.

Die Kindigung der Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung ist mit Nachteilen verbunden: Da die gezahlten Bei-
trage fast ausschlielich zur Deckung des versicherten
Risikos und der Kosten fiir Abschluss und Verwaltung
bendtigt werden, ist nur ein geringer oder gar kein
Ruckkaufswert vorhanden.

Bei Beitragsfreistellung der Hauptversicherung wird un-
ter den Voraussetzungen von Absatz 5 der Riickkaufs-
wert gemafR Absatz 5, vermindert um etwaige rickstan-
dige Beitrage, zur Erhdhung der beitragsfreien Leistung
aus der Hauptversicherung verwendet, und die Berufs-
unfahigkeits-Zusatzversicherung erlischt.

Bei Herabsetzung der versicherten Leistung aus der
Hauptversicherung wird auch die versicherte Leistung
aus der Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung herab-
gesetzt. Hierbei wird insbesondere berlcksichtigt, dass
sich der Mindestbetrag zu Beginn der Auszahlungspha-
se gemall den AVB fir die Hauptversicherung um die
fur die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung gezahlten
Beitrage, hochstens jedoch um 15 % der eingezahlten
Gesamtbeitrage, reduziert.

Anspriche aus der Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung, die auf bereits vor Kiindigung oder Beitragsfreistel-
lung der Hauptversicherung eingetretener Berufsunfahig-
keit beruhen, werden durch Rickkauf oder Umwandlung
der Hauptversicherung in eine beitragsfreie Versicherung
mit herabgesetzter Versicherungsleistung oder durch Er-
I6schen der Hauptversicherung vor Ablauf der Berufs-
unfahigkeits-Zusatzversicherung nicht beriihrt. Haben Sie
die Verrechnung der Berufsunfahigkeitsrenten mit den zu
zahlenden Beitragen gemaf § 3 Abs. 3 verlangt, verwen-
den wir die Berufsunfahigkeitsrenten bei teilweiser oder
vollstandiger Beitragsfreistellung der Hauptversicherung
zur Erhéhung der Versicherungsleistungen aus der
Hauptversicherung. Bei Kindigung der Hauptversiche-
rung werden wir die Berufsunfahigkeitsrenten ab dem
Zeitpunkt der Kiindigung gemaR § 3 Abs. 1 monatlich
auszahlen.

8§ 13 Was ist bei Auslandsaufenthalten zu beachten?

(1

(2)

-37-

Der Versicherungsschutz aus der Berufsunfahigkeits-
Zusatzversicherung gilt weltweit.

Halt sich die versicherte Person im Ausland auf, kdnnen
wir verlangen, dass die erforderlichen arztlichen Unter-
suchungen in der Bundesrepublik Deutschland durch-
gefiihrt werden, sofern die versicherte Person transport-
fahig ist. In diesem Fall ibernehmen wir die Untersu-
chungskosten sowie die vorher mit uns abgestimmten
Reise- und Aufenthaltskosten.
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Bedingungen fur die
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
fur die Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung gelten die nachfolgenden Bedingungen. Soweit in die-

sen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden die jeweiligen Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen (AVB) fur die Hauptversicherung sinngemafl Anwendung.

Inhaltsverzeichnis

Was ist Erwerbsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen?
Was ist Pflegebedurftigkeit im Sinne dieser Bedingungen?
Welche Leistungen erbringen wir?

Wann beginnt und wann endet unsere Leistungspflicht?

In welchen Fallen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

w W W W W U
oo OB~ WON -

Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten, wenn Leistungen wegen Erwerbsunfahigkeit ver-
langt werden?

Wann geben wir eine Erklarung Gber unsere Leistungspflicht ab?

wn

Wann stellen wir unsere Erwerbsunfahigkeitsleistungen ein, und welche Mitteilungspflichten sind §
wahrend des Bezuges dieser Leistungen zu beachten?

Was qilt fiir die Nachprifung der Erwerbsunfahigkeit? § 9
Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten nach Eintritt der Erwerbsunfahigkeit? § 10
Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung? § 11
Wie ist das Verhaltnis zur Hauptversicherung? §12
Was ist bei Auslandsaufenthalten zu beachten? §13
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Was ist Erwerbsunféhigkeit im Sinne dieser Bedin-
gungen?

Erwerbsunfahigkeit (volle Erwerbsminderung) liegt vor,
wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Korper-
verletzung oder mehr als altersgemaliem Kréafteverfall,
die arztlich nachzuweisen sind, fliir eine Dauer von vor-
aussichtlich mindestens sechs Monaten ununterbrochen
aullerstande sein wird, einer Erwerbstatigkeit von min-
destens drei Stunden taglich nachzugehen. In diesem
Fall erbringen wir die Versicherungsleistungen geman

§ 3.

Wird die versicherte Person infolge von Krankheit, Kor-
perverletzung oder mehr als altersgemalRem Kréftever-
fall wahrend der Dauer dieser Zusatzversicherung pfle-
gebedurftig im Sinne von § 2 dieser Bedingungen und
wird sie infolgedessen fir eine Dauer von voraussicht-
lich mindestens sechs Monaten ununterbrochen auler-
stande sein, einer Erwerbstatigkeit von mindestens drei
Stunden taglich nachzugehen, besteht ebenfalls Er-
werbsunfahigkeit (volle Erwerbsminderung) und wir
erbringen die Versicherungsleistungen gemaf § 3.

Wird uns nachgewiesen, dass ein in Absatz 1 oder 2
beschriebener Zustand fir einen Zeitraum von sechs
Monaten ununterbrochen vorgelegen hat, gilt dieser Zu-
stand von Beginn an als Erwerbsunfahigkeit.

Als Erwerbstatigkeiten gelten alle Tatigkeiten, die auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt Ublich sind, und alle
selbststandigen Tatigkeiten. Der zuletzt ausgelibte Be-
ruf, die erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten, die
bisherige Lebensstellung, insbesondere das bisherige
berufliche Einkommen, und die jeweilige Arbeitsmarkt-
lage bleiben unberiicksichtigt. Der in den Versiche-
rungsbedingungen verwendete Begriff der Erwerbsun-
fahigkeit stimmt nicht mit dem Begriff der Erwerbsmin-
derung im sozialrechtlichen Sinne Uberein. Insofern ist
der Bescheid eines Sozialversicherungstragers nicht
bindend.

Was ist Pflegebedurftigkeit im Sinne dieser Bedin-
gungen?

Pflegebedurftigkeit liegt vor, wenn die versicherte Per-
son so hilflos ist, dass sie fiir die in Absatz 2 genannten
gewodhnlichen und regelmafig wiederkehrenden Ver-
richtungen auch bei Einsatz technischer und medizini-
scher Hilfsmittel in erheblichem Umfang taglich der Hilfe
einer anderen Person bedarf und wenn dabei mindes-
tens zwei Punkte der Tabelle in Absatz 2 erreicht wer-
den.

Bei der Bewertung wird die nachstehende Punktetabelle
zu Grunde gelegt:

Die versicherte Person benétigt Hilfe beim

Fortbewegen im Zimmer =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person —
auch bei Inanspruchnahme einer Gehhilfe oder eines
Rollstuhls — die Unterstlitzung einer anderen Person fir
die Fortbewegung benétigt.

Aufstehen und Zubettgehen =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nur
mit Hilfe einer anderen Person das Bett verlassen oder
in das Bett gelangen kann.

An- und Auskleiden =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person —
auch bei Benutzung krankengerechter Kleidung — sich
nicht ohne Hilfe einer anderen Person an- oder ausklei-
den kann.
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Einnehmen von Mahlzeiten und Getranken =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person —
auch bei Benutzung krankengerechter Essbestecke und
Trinkgefalle — nicht ohne Hilfe einer anderen Person
essen oder trinken kann.

Waschen, Kdmmen oder Rasieren =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person von
einer anderen Person gewaschen, gekammt oder rasiert
werden muss, da sie selbst nicht mehr fahig ist, die dafiir
erforderlichen Kérperbewegungen auszufiihren.

Verrichten der Notdurft =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die
Unterstitzung einer anderen Person bendétigt, weil sie

e sich nach dem Stuhlgang nicht alleine saubern kann,

e jhre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bett-
schussel verrichten kann oder weil

e der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe ent-
leert werden kann.

Besteht alleine eine Inkontinenz des Darms bzw. der
Blase, die durch die Verwendung von Windeln oder spe-
ziellen Einlagen ausgeglichen werden kann, liegt hin-
sichtlich der Verrichtung der Notdurft keine Pflegebe-
dirftigkeit vor.

Vorubergehende akute Erkrankungen flhren zu keiner
hoéheren Einstufung. Vorliibergehende Besserungen fiih-
ren ebenfalls zu keiner veranderten Bewertung. Eine
Erkrankung oder Besserung gilt dann nicht als voriiber-
gehend, wenn sie nach drei Monaten noch anhalt.

Unabhangig von der Bewertung auf Grund der Punkte-
tabelle liegt Pflegebediirftigkeit vor, wenn die versicherte
Person wegen einer seelischen Erkrankung oder geisti-
gen Behinderung, mit der sie sich oder andere gefahr-
det, téglicher Beaufsichtigung bedarf oder wenn sie bett-
lagerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person
aufstehen kann.

Welche Leistungen erbringen wir?

Wird die versicherte Person wahrend der Dauer der Er-
werbsunfahigkeits-Zusatzversicherung erwerbsunfahig
im Sinne von § 1 dieser Bedingungen, zahlen wir die
vereinbarte Erwerbsunfahigkeitsrente. Die Rente zahlen
wir grundsatzlich monatlich im Voraus. Auferdem ent-
fallt die Beitragszahlungspflicht fiir die Erwerbsunfahig-
keits-Zusatzversicherung.

Ist in lhrer Versicherung der Dynamikplan eingeschlos-
sen, erbringen wir zusatzlich folgende Leistung: Die
jahrliche Erwerbsunfahigkeitsrente erhéhen wir jahrlich
um den Betrag, um den sich der jahrliche Beitrag fur die
Hauptversicherung im Rahmen des Dynamikplans ge-
mafl den maligebenden Besonderen Bedingungen er-
hoéht.

Sie kdnnen — sofern lhre Versicherung bei Eintritt der
Erwerbsunféhigkeit beitragspflichtig ist — vor unserer
ersten Auszahlung der Erwerbsunfahigkeitsrente ver-
langen, dass wir die Erwerbsunfahigkeitsrente unmittel-
bar zur Zahlung der Beitrage fiir die Hauptversicherung
verwenden. In diesem Fall verrechnen wir die von uns
zu zahlenden Erwerbsunfahigkeitsrenten mit den jeweils
zu Beginn einer Versicherungsperiode féllig werdenden
Beitragen der Hauptversicherung. Umfasst die verein-
barte Versicherungsperiode mehrere Monate, fassen wir
fir die Verrechnung entsprechend mehrere monatliche
Erwerbsunfahigkeitsrenten im Voraus zusammen. Sollte
der Anspruch auf die Erwerbsunfahigkeitsrente wahrend
einer Versicherungsperiode erléschen, fiir die wir meh-
rere Erwerbsunfahigkeitsrenten im Voraus fiir die Ver-
rechnung zusammengefasst haben, missen Sie die ver-
rechneten Erwerbsunfahigkeitsrenten, fir die kein An-
spruch mehr bestanden hat, zurtickzahlen.
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Ubersteigen die von uns zu zahlenden Erwerbsunféhig-
keitsrenten die von lhnen zu leistenden Beitrage fiir die
Hauptversicherung, verwenden wir die fir die Verrech-
nung nicht benétigten Betrage zur Erhéhung der Versi-
cherungsleistungen aus der Hauptversicherung. Das
gleiche gilt bei teilweiser oder vollstadndiger Beitragsfrei-
stellung der Hauptversicherung. Die ab Beginn unserer
Leistungspflicht bis zum Beginn der nachsten Beitrags-
falligkeit zu erbringenden Erwerbsunfahigkeitsrenten
verwenden wir als Sonderzahlungen gemafl den AVB
der Hauptversicherung zur Erhéhung der Versiche-
rungsleistungen aus der Hauptversicherung.

Sie kdnnen jederzeit zu Beginn einer Versicherungspe-
riode von uns verlangen, dass wir die Erwerbsunfahig-
keitsrenten nicht mehr gemaR Absatz 3 verrechnen,
sondern gemafl Absatz 1 monatlich auszahlen. In die-
sem Fall missen Sie die Beitragszahlung fiir die Haupt-
versicherung selbst Gibernehmen.

Wann beginnt und wann endet unsere Leistungs-
pflicht?

Der Anspruch auf die Erwerbsunféhigkeitsrente entsteht
mit Beginn des Monats, der auf den Eintritt der Er-
werbsunfahigkeit (§ 1) folgt, es sei denn, aus dem nach-
stehenden Absatz 2 ergibt sich ein spaterer Beginn.

Wird uns die Erwerbsunfahigkeit spater als drei Jahre
nach ihrem Eintritt schriftlich mitgeteilt, so entsteht der
Anspruch auf die Erwerbsunfahigkeitsrente grundsatz-
lich erst mit Beginn des Monats der Mitteilung. Wir leis-
ten aber fiir einen Zeitraum von bis zu drei Jahren riick-
wirkend — gerechnet ab dem Monat der Meldung — fir
die nachgewiesene Zeit der Erwerbsunfahigkeit. Wird
uns nachgewiesen, dass die rechtzeitige Mitteilung ohne
Verschulden unterblieben ist, werden wir riickwirkend ab
Beginn des auf den Eintritt der Erwerbsunfahigkeit fol-
genden Monats leisten.

Bis zur Entscheidung Uber die Leistungspflicht miissen
Sie die Beitrage in voller Hohe weiter entrichten; wir
werden zuviel gezahlte Beitrdge jedoch fur den Zeit-
raum, fir den Anspruch auf die Erwerbsunféhigkeitsren-
te bestanden hat, zurlickzahlen.

Der Anspruch auf die Erwerbsunfahigkeitsrente erlischt,
wenn eine Erwerbsunfahigkeit gemall § 1 nicht mehr
vorliegt, mit Ablauf der Anerkennungsdauer (§ 7), wenn
die versicherte Person stirbt oder die Erwerbsunfahig-
keits-Zusatzversicherung ablauft.

In welchen Féllen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen?

Grundsatzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhan-
gig davon, wie es zu der Erwerbsunfahigkeit gekommen
ist.

Wir leisten jedoch nicht, wenn die Erwerbsunfahigkeit
verursacht ist

a) unmittelbar oder mittelbar durch innere Unruhen, so-
fern die versicherte Person auf Seiten der Unruhe-
stifter teilgenommen hat;

b) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bur-
gerkriegsereignisse. Diese Einschrankung unserer
Leistungspflicht gilt jedoch nicht fir solche Ereignis-
se, denen die versicherte Person wahrend eines
Aufenthaltes  auflerhalb  der  Bundesrepublik
Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv
beteiligt war;

c) durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben
oder die Gesundheit zahlreicher Menschen in so un-
gewohnlichem Mafle gefdhrden oder schéadigen,
dass es zu deren Abwehr und Bekampfung des Ein-
satzes der Katastrophenschutzbehdrde der Bundes-
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republik Deutschland oder vergleichbarer Einrich-
tungen anderer Lander bedarf;

d) durch vorsatzliche Ausfiihrung oder den strafbaren
Versuch eines Verbrechens oder Vergehens durch
die versicherte Person;

e) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als
Versicherungsnehmer vorsatzlich die Erwerbsunfa-
higkeit der versicherten Person herbeigefiihrt haben;

f) durch absichtliche Herbeifiihrung von Krankheit,
Krafteverfall oder Pflegebediirftigkeit, absichtliche
Selbstverletzung oder versuchte Selbsttétung. Wenn
uns jedoch nachgewiesen wird, dass diese Hand-
lungen in einem Zustand krankhafter Stérung der
Geistestatigkeit begangen worden sind, der die freie
Willensbestimmung ausschlief3t und in den sich die
versicherte Person nicht absichtlich versetzt hat,
werden wir leisten;

g) unmittelbar oder mittelbar durch den vorsatzlichen
Einsatz von atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen oder den vorsatzlichen Einsatz oder
die vorsatzliche Freisetzung von radioaktiven, biolo-
gischen oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz
oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das Leben
oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen zu
gefahrden und zu einer nicht vorhersehbaren Veran-
derung des Leistungsbedarfs gegenuber den techni-
schen Berechnungsgrundlagen fuhrt, so dass die Er-
fullbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen
nicht mehr gewahrleistet ist und dies von einem un-
abhangigen Treuhander bestatigt wird.

Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten,
wenn Leistungen wegen Erwerbsunfahigkeit ver-
langt werden?

Werden Leistungen aus der Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung verlangt, sind uns auf Kosten des
Ansprucherhebenden insbesondere folgende Auskiinfte,
die zur Feststellung unserer Leistungspflicht erforderlich
sind, zu geben und Nachweise vorzulegen:

a) eine Darstellung uber Ursache, Beginn, Art, Verlauf
und voraussichtliche Dauer des Leidens der versi-
cherten Person sowie vorhandene arztliche Befund-
berichte;

b) eine Aufstellung

e der Arzte, Krankenhiuser, Krankenanstalten,
Pflegeeinrichtungen oder Pflegepersonen, bei
denen die versicherte Person in Behandlung war
oder sein wird,

e der Versicherungsgesellschaften, Sozialversiche-
rungstrager und sonstiger Versorgungstrager, bei
denen die versicherte Person ebenfalls Leistun-
gen wegen Erwerbsunfahigkeit geltend machen
kénnte.

Wir kénnen auflerdem — dann allerdings auf unsere
Kosten — weitere &rztliche Untersuchungen durch von
uns beauftragte Arzte sowie notwendige Nachweise —
verlangen, insbesondere zusatzliche Auskinfte und
Aufklarungen.

Die versicherte Person ist dazu verpflichtet, geeignete
Hilfsmittel (z. B. Sehhilfe, Prothese) zu verwenden und
zumutbare Heilbehandlungen vorzunehmen, die eine
wesentliche Besserung ihrer gesundheitlichen Beein-
trachtigung erwarten lassen. Zumutbar sind Heilbehand-
lungen, die gefahrlos und nicht mit besonderen Schmer-
zen verbunden sind. Heilbehandlungen, die mit einem
operativen Eingriff verbunden sind, sehen wir in diesem
Zusammenhang als nicht zumutbar an.
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Wann geben wir eine Erklarung tUber unsere Leis-
tungspflicht ab?

Nach Prifung der uns eingereichten sowie der von uns
beigezogenen Unterlagen erklaren wir in Textform, ob
und fiir welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht aner-
kennen. Unsere Erklarung geben wir innerhalb von vier
Wochen nach dem Zeitpunkt ab, zu dem uns die fir die
Leistungsprifung relevanten und gemal § 6 von uns
angeforderten Unterlagen vorliegen. Solange Unterla-
gen noch ausstehen, informieren wir Sie spatestens alle
sechs Wochen Uber den aktuellen Bearbeitungsstand.

Bis auf die nachstehenden Ausnahmefélle werden wir
keine zeitliche Befristung unserer Leistungspflicht aus-
sprechen. Wir kdnnen unsere Leistungspflicht einmalig
— langstens jedoch fiir einen Zeitraum von 12 Monaten —
befristen, wenn

¢ sich Umstande, die fir die Beurteilung der Frage, ob
Erwerbsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen
besteht, voraussichtlich &ndern werden,

¢ die medizinischen Gegebenheiten im Zeitpunkt un-
serer Leistungsentscheidung noch nicht endgiiltig
beurteilt werden kdnnen,

e die versicherte Person eine Rehabilitations- oder
Wiedereingliederungsmaflnahme absolviert oder ei-
ne solche MaRRnahme vorgesehen oder beabsichtigt
ist.

In unserer Erklarung Uber unsere Leistungspflicht wer-
den wir lhnen die mafigeblichen Griinde fir ein zeitlich
begrenztes Anerkenntnis mitteilen. Bis zum Ablauf der
Frist ist das zeitlich begrenzte Anerkenntnis fir uns bin-
dend.

Wann stellen wir unsere Erwerbsunfahigkeitsleis-
tungen ein, und welche Mitteilungspflichten sind
wahrend des Bezuges dieser Leistungen zu beach-
ten?

Liegt eine Erwerbsunfahigkeit im Sinne von § 1 dieser
Bedingungen nicht mehr vor, werden wir von der Leis-
tung frei. In diesem Fall legen wir lhnen die Verande-
rung in Textform dar und teilen Ihnen die Einstellung
unserer Leistungen in Textform mit. Die Einstellung un-
serer Leistungen wird friihestens mit dem Ablauf des
dritten Monats nach Zugang unserer Erklarung bei |h-
nen wirksam. Zu diesem Zeitpunkt muss auch die Bei-
tragszahlung fiir die Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversi-
cherung wieder aufgenommen werden, sofern die ver-
einbarte Beitragszahlungsdauer noch nicht abgelaufen
ist.

Bei einem befristeten Anerkenntnis stellen wir die Leis-
tungen zum Ende des Befristungszeitraums ein. Nach
Ablauf des Leistungszeitraumes prifen wir die Voraus-
setzungen des Anspruchs auf lhren Antrag hin neu. Als
Voraussetzung flr eine weitere Leistungspflicht ist uns
nachzuweisen, dass nach den zu diesem Zeitpunkt ak-
tuellen medizinischen Verhaltnissen der versicherten
Person Erwerbsunfahigkeit im Sinne von § 1 besteht.
Hierbei gelten die Mitwirkungspflichten nach § 6.

Eine Besserung des Gesundheitszustandes oder die
Wiederaufnahme einer Erwerbstatigkeit muss uns un-
verzlglich mitgeteilt werden.

Was gilt fiir die Nachprifung der Erwerbsunfahigkeit?

Wir sind berechtigt, das Fortbestehen der Erwerbsunfa-
higkeit nachzupriifen; dies gilt nicht bei einem zeitlich
begrenzten Anerkenntnis nach § 7. Die Mitwirkungs-
pflichten des § 6 Abs. 1 gelten entsprechend mit der
MaRgabe, dass die liber die Befragung der versicherten
Person hinaus entstehenden Kosten von uns zu tragen
sind.

(2) Zur Nachprifung kénnen wir auf unsere Kosten jeder-
zeit weitere notwendige Nachweise, insbesondere zu-
satzliche Auskunfte und Aufklarungen, einholen und
einmal jahrlich Untersuchungen der versicherten Person
durch von uns zu beauftragende Arzte verlangen.

§ 10 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflich-
ten nach Eintritt der Erwerbsunfahigkeit?

Solange eine Mitwirkungspflicht nach §§ 6, 8 oder 9 von
Ihnen, der versicherten Person oder dem Ansprucher-
hebenden vorsatzlich nicht erflllt wird, sind wir von der
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlassiger
Verletzung einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt,
unsere Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhéltnis zu kirzen. Dies gilt
nicht, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die Mitwir-
kungspflicht nicht grob fahrldssig verletzt haben. Die
Anspriiche aus der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversi-
cherung bleiben jedoch insoweit bestehen, als die Ver-
letzung ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Um-
fang unserer Leistungspflicht ist. Wenn die Mitwirkungs-
pflicht spater erfillt wird, sind wir ab Beginn des laufen-
den Monats nach Malgabe dieser Bedingungen zur
Leistung verpflichtet. Die vollstdndige oder teilweise
Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir Sie durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hin-
gewiesen haben.

§ 11 Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?

Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer
gemal § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) an
den Uberschussen und an den Bewertungsreserven (Uber-
schussbeteiligung). Die Uberschiisse werden nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und jahrlich im
Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt. Die zu die-
sem Zeitpunkt vorhandenen Bewertungsreserven werden da-
bei im Anhang des Geschéftsberichts ausgewiesen. Der Jah-
resabschluss wird von einem unabhangigen Wirtschaftsprifer
gepriift und ist unserer Aufsichtsbehérde einzureichen.

(1) Grundsatze und MaRstébe fiir die Uberschussbetei-
ligung der Versicherungsnehmer

a) Uberschiisse entstehen dann, wenn die Aufwendungen
fur das Erwerbsunfahigkeitsrisiko und die Kosten niedri-
ger sind, als bei der Tarifkalkulation angenommen. An
diesen Uberschissen werden die Versicherungsnehmer
angemessen beteiligt, und zwar nach der derzeitigen
Rechtslage am Risikoergebnis (Erwerbsunfahigkeitsrisi-
ko) grundsatzlich zu mindestens 75 % und am ubrigen
Ergebnis (einschlieBlich Kosten) grundsatzlich zu min-
destens 50 % (§ 4 Abs. 4 und 5, § 5 der Verordnung
Uber die Mindestbeitragsruckerstattung in der Lebens-
versicherung, Mindestzufiihrungsverordnung).

Weitere Uberschiisse stammen aus den Ertragen der
Kapitalanlagen. Von den Nettoertragen derjenigen Kapi-
talanlagen, die fir kinftige Versicherungsleistungen
vorgesehen sind (§ 3 Mindestzufiihrungsverordnung),
erhalten die Versicherungsnehmer insgesamt mindes-
tens den in dieser Verordnung genannten Prozentsatz.
In der derzeitigen Fassung der Verordnung sind grund-
satzlich 90 % vorgeschrieben (§ 4 Abs. 3, § 5 Mindest-
zuflihrungsverordnung). Aus diesem Betrag werden zu-
nachst die Betrage finanziert, die fur die garantierten
Versicherungsleistungen benétigt werden. Die verblei-
benden Mittel verwenden wir fur die Uberschussbeteili-
gung der Versicherungsnehmer.

Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unter-
schiedlich zum Uberschuss bei. Wir haben deshalb
gleichartige Versicherungen zu Gruppen zusammenge-
fasst. Bestandsgruppen bilden wir beispielsweise, um
das versicherte Risiko wie das Todesfall- oder Berufs-
bzw. Erwerbsunfahigkeitsrisiko zu berlicksichtigen. Dar-
Uber hinaus haben wir teilweise nach engeren Gleichar-
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tigkeitskriterien innerhalb der Bestandsgruppen Unter-
gruppen gebildet; diese werden Gewinnverbande ge-
nannt. Die Verteilung des Uberschusses fir die Versi-
cherungsnehmer auf die einzelnen Bestandsgruppen
bzw. Gewinnverbande orientiert sich daran, in welchem
Umfang sie zu seiner Entstehung beigetragen haben.
Bei der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung wird
die Hohe der Uberschussbeteiligung mafgeblich von
der Entwicklung der Erwerbsunfahigkeitsfalle beein-
flusst. In einzelnen Jahren kann deshalb auf Grund ei-
nes unglnstigen Risikoverlaufs eine Zuteilung von
Uberschiissen entfallen. Den Uberschuss fiihren wir der
Rickstellung fur Beitragsriickerstattung zu, soweit er
nicht in Form der Direktgutschrift bereits unmittelbar den
Uberschussberechtigten Versicherungen gutgeschrieben
wird. Diese Ruckstellung dient dazu, Ergebnisschwan-
kungen im Zeitablauf zu glatten. Sie darf grundsatzlich
nur fur die Uberschussbetelllgung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur in Ausnahmeféallen und
mit Zustimmung der Aufsichtsbehdrde kdnnen wir hier-
von nach § 56a des Versicherungsaufsichtsgesetzes
(VAG) abweichen, soweit die Riickstellung nicht auf be-
reits festgelegte Uberschussanteile entfallt. Nach der
derzeitigen Fassung des § 56a VAG konnen wir die
Rickstellung im Interesse der Versicherungsnehmer
auch zur Abwendung eines drohenden Notstandes, zum
Ausgleich unvorhersehbarer Verluste aus den Uber-
schussberechtigten Versicherungsvertragen, die auf all-
gemeine Anderungen der Verhaltnisse zurlickzufiihren
sind, oder — sofern die Rechnungsgrundlagen aufgrund
einer unvorhersehbaren und nicht nur voriibergehenden
Anderung der Verhaltnisse angepasst werden missen —
zur Erhdéhung der Deckungsrickstellung heranziehen.

Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der
Kapitalanlagen uber dem Wert liegt, mit dem die Kapi-
talanlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Beitrage
sind so kalkuliert, dass sie fur die Deckung von Er-
werbsunfahigkeitsrisiken bendtigt werden. Fur die Bil-
dung von Kapitalertragen stehen deshalb bei der Er-
werbsunfahigkeits-Zusatzversicherung keine oder allen-
falls geringfiigige Betrage zur Verfiigung. Daher entste-
hen keine oder nur geringe Bewertungsreserven. Soweit
Bewertungsreserven Uberhaupt entstehen, werden die-
se monatlich neu ermittelt und den Vertragen nach dem
in Absatz 4 beschriebenen Verfahren unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen zugeordnet (§ 153 Abs. 3
VVG). Bei Beendigung der Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung wird der fir diesen Zeitpunkt aktuell
ermittelte Betrag zur Halfte zugeteilt. Aufsichtsrechtliche
Regelungen zur Kapitalausstattung bleiben unberihrt.

Grundsétze und Mafstébe fiir die Uberschussbetei-
ligung lhres Vertrages

Die Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung gehort
derselben Bestandsgruppe wie die Hauptversicherung
an. Zu welcher Bestandsgruppe und zu welchem Ge-
winnverband innerhalb dieser Bestandsgruppe lhre Ver-
sicherung gehort, kénnen Sie dem Versicherungsschein
entnehmen. In Abhangigkeit von dieser Zuordnung er-
halt lhre Versicherung Uberschussanteile. Die Mittel fiir
die Uberschussanteile werden bei der Direktgutschrift zu
Lasten des Ergebnisses des Geschéftsjahres finanziert,
ansonsten der Ruckstellung fiir Beitragsruckerstattung
entnommen. Die Héhe der Uberschussanteilsétze wird
jedes Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens auf
Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festgelegt. Wir
veroffentlichen die Uberschussanteilsdtze in unserem
Geschaftsbericht, den Sie bei uns anfordern kénnen.

Uberschussanteile und ihre Verwendung
Wenn keine Erwerbsunfahigkeit vorliegt

Erbringen wir keine Erwerbsunfahigkeitsleistung, wer-
den mit jeder Beitragszahlung laufende Uberschuss-
anteile zugeteilt, die im Verhaltnis zum Tarifbeitrag flr
die Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung bemessen
und direkt auf die Beitragszahlung angerechnet werden.

b)

c)

(4)

©)

Dadurch haben Sie statt des Tarifbeitrags nur den
grundsatzlich niedrigeren Zahlbeitrag zu entrichten.

Nach Eintritt einer Erwerbsunfahigkeit

Erbringen wir eine Erwerbsunfahigkeitsrente, kann ein
Schluss-Uberschussanteil im Verhaltnis zur jahrlichen
Erwerbsunfahigkeitsrente und zu der zuriickgelegten
Versicherungsdauer, fir die eine Leistung erbracht wur-
de, fallig werden. Bei vorzeitiger Beendigung durch Tod
der versicherten Person oder Rickkauf wird der ggf. fal-
lige Schluss-Uberschussanteil fiir die verbleibende
Dauer bis zum vereinbarten Ablauf der Versicherungs-
dauer der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung mit
7,5 % p. a. diskontiert.

Die Héhe der Uberschussanteile kann vom versicherten
Beruf und von der Versicherungsdauer abhangen.

Bewertungsreserven

Bei Beendigung der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung wird eine Beteiligung an den Bewertungsre-
serven fallig. Voraussetzung dafur ist, dass sich fiir un-
sere Kapitalanlagen am malgebenden Stichtag nach
Bericksichtigung der aufsichtsrechtlichen Regelungen
zur Kapitalausstattung unseres Unternehmens positive
Bewertungsreserven ergeben. Der mafligebende Stich-
tag ist in unserem Geschéftsbericht genannt. Von der
Halfte der an diesem Stichtag festgestellten Bewer-
tungsreserven wird nach einem verursachungsorientier-
ten Verfahren der Teilbetrag ermittelt, der auf Ihre Er-
werbsunfahigkeits-Zusatzversicherung entféllt. Die auf
Ihren Vertrag ggf. entfallende Beteiligung an den Bewer-
tungsreserven wird nicht ausgezahlt, sondern zur Erho-
hung der versicherten Leistungen der Hauptversiche-
rung verwendet.

Information (iber die Hohe der Uberschussbeteiligung

Die Hohe der Uberschussbeteiligung héngt von vielen
Einflissen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von
uns nur begrenzt beeinflussbar. Wichtigster Einflussfak-
tor ist dabei die Entwicklung des versicherten Risikos
und der Kosten. Die Héhe der kiinftigen Uberschussbe-
teiligung kann also nicht garantiert werden.

§ 12 Wie ist das Verhaltnis zur Hauptversicherung?

(1)

)

@)

(4)

®)
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Die Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung bildet mit
der Versicherung, zu der sie abgeschlossen worden ist
(Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne die
Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden.

Anspriche aus der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung kénnen Sie — wie bei der Hauptversicherung —
nicht abtreten oder verpfanden.

Der Versicherungsschutz fiir kiinftige Erwerbsunfahig-
keitsfalle erlischt spatestens mit dem Beginn der Ren-
tenzahlung aus der Hauptversicherung. Absatz 8 bleibt
unberihrt.

Eine Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung kénnen
Sie — unter Beachtung der im entsprechenden Paragra-
phen der AVB flir die Hauptversicherung genannten
Termine — fiir sich allein kiindigen.

Bei einer Kindigung gemal Absatz 4 wird fir die Er-
werbsunfahigkeits-Zusatzversicherung — soweit vorhan-
den — ein Rickkaufswert fallig, sofern wir keine Leistung
aus der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung
erbringen. Der Ruckkaufswert ist die nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den
Rechnungsgrundlagen der Pramienkalkulation fir den
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(6)

mafRgebenden Kindigungstermin  berechnete De-
ckungsrickstellung*) der Erwerbsunfahigkeits-Zusatz-
versicherung, wobei wir die bei der Beitragskalkulation
in Ansatz gebrachten Abschluss- und Vertriebskosten in
gleichmafigen Jahresbetragen lber die ersten funf Jah-
re lhrer Versicherung, aber nicht langer als bis zum ver-
einbarten Ablauf der Versicherungsdauer der Erwerbs-
unfahigkeits-Zusatzversicherung, verteilen (vgl. AVB der
Hauptversicherung). Der so ermittelte Wert vermindert
sich — sofern die Zusatzversicherung nicht vorzeitig bei-
tragsfrei gestellt wurde — um einen Abzug im Verhaltnis
zur jeweils versicherten Erwerbsunfahigkeitsrente sowie
um riickstandige Beitrage. Die Hohe des Abzugs finden
Sie in der Anlage des beigefiigten Antrags bzw. Vor-
schlags fur einen Antrag auf Abschluss dieser Versiche-
rung. Mit dem Abzug wird die Veranderung der Risiko-
lage des verbleibenden Versichertenbestandes ausge-
glichen; zudem wird damit ein Ausgleich fiir kollektiv ge-
stelltes Risikokapital vorgenommen. Weitere Erlaute-
rungen sowie versicherungsmathematische Hinweise
zum Abzug finden Sie im Anhang zu den AVB der
Hauptversicherung. Sofern Sie uns nachweisen, dass
die dem Abzug zu Grunde liegenden Annahmen in lh-
rem Fall entweder dem Grunde nach nicht zutreffen
oder der Abzug wesentlich niedriger zu beziffern ist, ent-
fallt der Abzug bzw. wird — im letzteren Falle — entspre-
chend herabgesetzt. Den bei Kiindigung verfligbaren
Betrag verwenden wir zur Erhéhung der Versicherungs-
leistungen aus der Hauptversicherung, sofern Sie nicht
die Auszahlung des Betrages verlangen.

Die Kindigung der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung ist mit Nachteilen verbunden: Da die gezahlten Bei-
trage fast ausschlieflich zur Deckung des versicherten
Risikos und der Kosten fiir Abschluss und Verwaltung
bendtigt werden, ist nur ein geringer oder gar kein
Rickkaufswert vorhanden.

Bei Beitragsfreistellung der Hauptversicherung wird un-
ter den Voraussetzungen von Absatz 5 der Riickkaufs-
wert gemafl Absatz 5, vermindert um etwaige riickstan-
dige Beitrage, zur Erhdhung der beitragsfreien Leistung
aus der Hauptversicherung verwendet, und die Erwerbs-
unfahigkeits-Zusatzversicherung erlischt.

")

Eine Deckungsrickstellung missen wir fur jeden Versiche-
rungsvertrag bilden, um zu jedem Zeitpunkt den Versiche-
rungsschutz gewahrleisten zu kdénnen. Die Berechnung der
Deckungsriickstellung unter Beriicksichtigung der hierbei an-
gesetzten Abschlusskosten erfolgt nach § 65 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes (VAG) und §§ 341e, 341f des Han-
delsgesetzbuches (HGB) sowie den dazu erlassenen Rechts-
verordnungen.

()

(8)

§13
(1

)
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Bei Herabsetzung der versicherten Leistung aus der
Hauptversicherung wird auch die versicherte Leistung
aus der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung her-
abgesetzt. Hierbei wird insbesondere beriicksichtigt,
dass sich der Mindestbetrag gemafl den AVB fiir die
Hauptversicherung um die fir die Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung gezahlten Beitrdge, hdéchstens je-
doch um 15 % der eingezahlten Gesamtbeitrage, redu-
zZiert.

Anspriiche aus der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung, die auf bereits vor Kiindigung oder Beitrags-
freistellung der Hauptversicherung eingetretener Er-
werbsunfahigkeit beruhen, werden durch Riickkauf oder
Umwandlung der Hauptversicherung in eine beitrags-
freie Versicherung mit herabgesetzter Versicherungs-
leistung oder durch Erléschen der Hauptversicherung
vor Ablauf der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung
nicht berGhrt. Haben Sie die Verrechnung der Erwerbs-
unfahigkeitsrenten mit den zu zahlenden Beitragen ge-
maf § 3 Abs. 3 verlangt, verwenden wir die Erwerbsun-
fahigkeitsrenten bei teilweiser oder vollstandiger Bei-
tragsfreistellung der Hauptversicherung zur Erhohung
der Versicherungsleistungen aus der Hauptversiche-
rung. Bei Kiindigung der Hauptversicherung werden wir
die Erwerbsunfahigkeitsrenten ab dem Zeitpunkt der
Kiindigung geman § 3 Abs. 1 monatlich auszahlen.

Was ist bei Auslandsaufenthalten zu beachten?

Der Versicherungsschutz aus der Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung gilt weltweit.

Halt sich die versicherte Person im Ausland auf, kbnnen
wir verlangen, dass die erforderlichen arztlichen Unter-
suchungen in der Bundesrepublik Deutschland durch-
gefuhrt werden, sofern die versicherte Person transport-
fahig ist. In diesem Fall Gbernehmen wir die Untersu-
chungskosten sowie die vorher mit uns abgestimmten
Reise- und Aufenthaltskosten.
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Allgemeine Informationen
1. Werist Ihr Vertragspartner?

Ihr Versicherer ist die AachenMuinchener Lebensversicherung AG
mit Sitz in Aachen, Registergericht Aachen — HR B 722.

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dietmar Meister

Vorstand: Michael Westkamp (Vorsitzender),

Johannes Booms, Peter Heise, Ulrich Rieger
Hausanschrift: AachenMiinchener-Platz 1, 52064 Aachen
Postanschrift: 52054 Aachen
Internet: www.amv.de

2.  Was ist unsere Hauptgeschéftstatigkeit, und welche
Aufsichtsbehorde ist fiir Ihre Versicherung zustandig?

Unsere Hauptgeschaftstatigkeit ist der Betrieb aller Arten der
Lebensversicherung. Die fiir lhre Versicherung zustandige
Aufsichtsbehoérde lautet:

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht

— Bereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht —
Hausanschrift: Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Postanschrift: Postfach 12 53, 53002 Bonn

3. Sind Ihre Versicherungsanspriiche abgesichert?

Zur Absicherung der Anspriiche aus einer Lebensversicherung
besteht ein gesetzlicher Sicherungsfonds, der bei der Protektor
Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstr. 43 /43 G, 10117 Berlin,
www.protektor-ag.de, errichtet ist. Im Sicherungsfall wird die
Aufsichtsbehorde die Vertrage auf den Sicherungsfonds Uber-
tragen. Durch den Fonds sind die Anspriiche der Versiche-
rungsnehmer, der versicherten Personen, der Bezugsberech-
tigten und sonstiger aus dem Versicherungsvertrag beglnstig-
ter Personen geschltzt. Die AachenMunchener Lebensversi-
cherung AG gehort dem Sicherungsfonds an.

4. Welche Bedingungen gelten fur lhr Versicherungs-
verhaltnis?

Eine Ubersicht {ber die fiir Ihr Versicherungsverhéltnis gel-
tenden Bedingungen finden Sie in der Anlage zum Antrag fir
eine RiesterRente STRATEGIE No. 1 (nachfolgend ,Antrag”
genannt). Hierzu gehoéren insbesondere die Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen einschliefllich der Tarifbestimmun-
gen. Die Bedingungswerke, die wir fir Sie auf einer CD ge-
speichert haben, werden lhnen vor Antragstellung ausgehan-
digt. Der in den Versicherungsbedingungen verwendete Beg-
riff der Berufsunfahigkeit sowie der Erwerbsunfahigkeit stimmt
nicht mit dem Begriff der Berufsunfahigkeit oder der Er-
werbsminderung im sozialrechtlichen Sinne und nicht mit dem
Begriff der Berufsunfahigkeit im Sinne der Versicherungsbe-
dingungen in der Krankentagegeldversicherung uberein.

Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang:

Ihren Vertrag fihren wir als Altersvorsorgevertrag gemaf § 1
Abs. 1 des Gesetzes Uber die Zertifizierung von Altersvorsor-
ge- und Basisrentenvertrdgen (Altersvorsorgevertrage-
Zertifizierungsgesetz — AltZertG).

Die Zertifizierungsstelle hat uns gemaR § 5 AltZertG die Zerti-
fizierung fur den lhrer Versicherung zugrunde liegenden Tarif
der RiesterRente STRATEGIE No. 1 erteilt. Name und An-
schrift der Zertifizierungsstelle, das Datum, ab dem die Zertifi-
zierung wirksam geworden ist, und die Zertifizierungsnummer
finden Sie im beigefligten Antrag unter ,Gesetz Uber die Zerti-
fizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenvertragen (Al-
tersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetz — AltZertG)“.

Der Altersvorsorgevertrag ist zertifiziert worden und da-
mit im Rahmen des § 10a des Einkommensteuergesetzes
steuerlich férderungsfahig. Bei der Zertifizierung ist nicht
geprift worden, ob der Altersvorsorgevertrag wirtschaft-
lich tragfahig, die Zusage des Anbieters erfullbar ist und
die Vertragsbedingungen zivilrechtlich wirksam sind.
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Das Einkommensteuergesetz (EStG) sieht die staatliche For-
derung einer privaten Altersvorsorge vor. Zu den grundlegen-
den Bestimmungen zahlen hierbei:

Die Forderung steht grundsatzlich allen Pflichtversicherten
in der gesetzlichen Rentenversicherung sowie den Versi-
cherungspflichtigen nach dem Gesetz Uber die Alterssi-
cherung der Landwirte offen. Gleiches gilt fir Arbeitssu-
chende, die Pflichtversicherten gleichstehen, sowie fir
Besoldungsempfanger und diesen gleichgestellte Perso-
nen (u. a. Beamte, Richter und Berufssoldaten). Nicht zu
dem geférderten Personenkreis gehdren unter anderem
grundsatzlich Selbststandige sowie Pflichtversicherte in
einer berufsstandischen Versorgungseinrichtung.

¢ Im Rahmen der staatlichen Forderung kénnen Personen,
die zu dem geférderten Personenkreis gehéren und die
einen zertifizierten Altersvorsorgevertrag abgeschlossen
haben, jahrlich eine staatliche Zulage erhalten oder — so-
weit ginstiger — die Beitrage eines Kalenderjahres ein-
schlieBlich der dafur zustehenden Zulage bis zu einem
gesetzlich festgelegten Hochstbetrag steuerlich geltend
machen. Gehdrt bei unbeschrankt einkommensteuerpflich-
tigen Ehepartnern, die nicht dauernd getrennt leben, nur
einer von beiden zu dem beglinstigten Personenkreis, ist
auch der andere Ehepartner zulageberechtigt, wenn ein
auf seinen Namen lautender Altersvorsorgevertrag be-
steht.

e Der steuerlichen Férderung der Beitrage steht die Besteu-
erung der spateren Leistungen gegenuber.

Nahere Einzelheiten zu den fiir Altersvorsorgevertrage gel-
tenden Steuerregelungen enthalt Nr. 20 dieser Informationen
fiir den Versicherungsnehmer.

5.  Welche Versicherungsleistungen sichern wir Ihnen
zu, in welcher Hohe sind sie garantiert und wann
werden sie fallig?

Art und Faélligkeit unserer Versicherungsleistungen haben wir
in § 1 der fir lhren Vertrag mafigebenden Allgemeinen und
Besonderen Versicherungsbedingungen sowie in den Bedin-
gungen fir eine eventuell eingeschlossene Berufsunfahig-
keits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung festge-
legt.

Die individuellen Leistungsangaben zu |hrer Versicherung und
die weiteren fiir Ihren Vertrag mafRgeblichen Daten kénnen
Sie dem Antrag entnehmen. Dort geben wir auch an, welche
Leistungen fir die gesamte Vertragsdauer garantiert sind. Zu
diesen garantierten Leistungen kénnen noch Leistungen aus
der Uberschussbeteiligung hinzukommen, die wir vorab in ih-
rer Hohe nicht angeben kdnnen, da sie von der zukinftigen
Uberschussentwicklung unseres Unternehmens abhangen.
Bei Versicherungen nach Tarif 1RG garantieren wir auch die
Leistungen aus den Uberschussanteilen, sobald wir sie Ihrer
Versicherung einzelvertraglich zugeteilt haben. Falls wir zu
Rentenbeginn einen Rentenzuschlag aus der Uberschussbe-
teiligung bilden, kénnen wir seine Hohe allerdings nicht fur die
gesamte Dauer unserer Rentenzahlung garantieren. Denn wir
legen hierbei zukinftige, noch nicht zugeteilte Uberschussan-
teile unter der Annahme zugrunde, dass die maligebenden
Uberschussanteil-Satze unverandert bleiben.

Bei einer Versicherung nach Tarif 4RG gilt dartiber hinaus:

Vor Beginn der Rentenzahlung legen wir Teile des gebil-
deten Kapitals in dem Investmentfonds ,DWS Funds In-
vest ZukunftsStrategie® und/oder in dem Investmentfonds
,DWS Funds Invest SachwertStrategie an. Dadurch bieten
wir Ihnen eine unmittelbare Beteiligung an der Wertent-
wicklung eines besonderen Vermogens, das bei der
AachenMiinchener Lebensversicherung AG getrennt vom
Ubrigen Vermdgen in Investmentanteilen des jeweiligen
Fonds gefiihrt und in Anteileinheiten aufgeteilt wird. Der
Fachbegriff fur dieses besondere Vermdgen lautet ,Anla-
gestock”.

Der Geldwert einer Anteileinheit des Anlagestocks richtet
sich nach dem Wert des jeweiligen Anlagestocks. Die auf
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Ilhre Versicherung insgesamt entfallenden Anteileinheiten
bilden das Fondsguthaben lhrer Versicherung; vom Wert
dieses Fondsguthabens bei Beginn der Rentenzahlung
hangen die Versicherungsleistungen ab, soweit sie nicht
aus dem evtl. vorhandenen nicht-fondsgebundenen De-
ckungskapital resultieren. Der zum Beginn der Rentenzah-
lung fir die Bildung der Renten vorhandene Geldwert des
Fondsguthabens wird neben dem evtl. vorhandenen nicht-
fondsgebundenen Deckungskapital in unserem Ubrigen
Vermdgen angelegt und erbringt Kapitalertrage. Ab Be-
ginn der Rentenzahlung werden aus diesen Kapitalertra-
gen und den angelegten Mitteln die zugesagten Leistun-
gen erbracht sowie die Kosten fir die Verwaltung des Ver-
trags wahrend des Rentenbezugs gedeckt.

Da die Entwicklung der Werte der Investmentfonds nicht
vorauszusehen ist, konnen wir die Hohe der an seiner
Wertentwicklung beteiligten, tber die vertraglich garantier-
te Rente hinausgehenden Rententeile vor Beginn der
Rentenzahlung nicht garantieren. Sie haben die Chance,
bei Kurssteigerung der Wertpapiere der Investmentfonds
einen Wertzuwachs zu erzielen; bei Kursriickgangen tra-
gen Sie das Risiko der Wertminderung. Das bedeutet,
dass die Rente bei einer guten Fondsentwicklung héher
sein wird als bei einer weniger guten Fondsentwicklung.
Wahrend der Vertragslaufzeit werden wir Sie nach Ablauf
eines jeden Versicherungsjahres Uber den Stand lhres
Vertrags informieren.

Einzelheiten zur Bildung des fondsgebundenen Deckungs-
kapitals sowie zur Umschichtung von nicht-fondsgebun-
denem Deckungskapital in fondsgebundenes Deckungs-
kapital und umgekehrt sind in den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen beschrieben. Dort finden Sie auch
Hinweise zur Mdglichkeit, vorhandenes Deckungskapital
zuziglich der hinzukommenden kiinftigen Beitragszahlun-
gen als Garantieniveau festzuschreiben (Wertsicherungs-
option — Variante A) und ggf. neue Hochstbetrage automa-
tisch festzuschreiben (Wertsicherungsoption — Varian-
te B).

In jedem Fall sagen wir bei einer RiesterRente STRATEGIE
No. 1 nach Tarif 1RG oder 4RG zu, dass zu Beginn der Aus-
zahlungsphase mindestens die bis dahin insgesamt gezahlten
Beitrage und die uns zugeflossenen staatlichen Zulagen fir
die Bildung einer Rente zur Verfligung stehen. Sofern Sie Ka-
pital fir Wohneigentum verwenden, verringert sich dieser
Mindestbetrag entsprechend, soweit das Kapital nicht in die-
sen Vertrag zuriickgezahlt wurde. Auf lhren Wunsch hin kén-
nen Sie zu Beginn der Auszahlungsphase bis zu 30 % des
dann zur Verfigung stehenden Kapitals als einmalige Aus-
zahlung auBerhalb der monatlichen Leistungen erhalten.

6. Wie hoch ist der Gesamtbeitrag zu lhrer Versiche-
rung, und fallen fir Sie zusétzliche Kosten an?

Im Antrag nennen wir den gesamten tariflichen Beitrag zu Ih-
rer Versicherung. Dort kénnen Sie gegebenenfalls auch erse-
hen, wie sich Ihr Gesamtbeitrag aus den einzelnen Teilbeitra-
gen fur die Hauptversicherung und die ggf. eingeschlossene
Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunféahigkeits-Zusatzversiche-
rung zusammensetzt. In dem Fall, dass wir Uberschussanteile
auf den tariflichen Beitrag anrechnen, geben wir dartiber hin-
aus auch den anfanglich zu zahlenden, reduzierten Beitrag
an. Zusatzliche Kosten entstehen lhnen nicht, au3er bei Uber-
tragung des gebildeten Kapitals auf einen anderen Altersvor-
sorgevertrag.

7. Was missen Sie uber die Beitragszahlung wissen?

Vereinbarungsgemaly zahlen Sie lhren Beitrag monatlich,
vierteljahrlich, halbjahrlich oder jahrlich bis zum Ablauf der
Beitragszahlungsdauer, langstens jedoch bis zum Schluss der
Versicherungsperiode, in der der Tod eingetreten ist.

Ihr Erstbeitrag wird sofort nach Abschluss Ihres Versiche-
rungsvertrags fallig, jedoch nicht vor dem im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Bei-
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trdge sind zu Beginn einer jeden Versicherungsperiode zu
zahlen.

Haben Sie uns eine Einzugsermachtigung erteilt, buchen wir
die Beitrage von dem uns angegebenen Konto ab.

Einzelheiten Uber die Verwendung von staatlichen Zulagen,
die lhrem Vertrag gutgeschrieben werden, enthalten die All-
gemeinen Versicherungsbedingungen.

Sofern Sie ein mittelbar zulageberechtigter Ehegatte im Sinne
von § 79 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) sind,
schreiben wir lhrem Vertrag grundsatzlich nur die staatlichen
Zulagen gut. In diesem Fall brauchen Sie keine eigenen Bei-
trage zu bezahlen.

8. Welche speziellen Risiken haben die Fonds, auf de-
nen die fondsgebundene Versicherung nach Tarif
4RG basiert?

Im Falle einer Versicherung nach Tarif 4RG hangt die Hohe
unserer Versicherungsleistungen wesentlich von der Entwick-
lung der Investmentfonds ,DWS Funds Invest ZukunftsStrate-
gie® und/oder DWS Funds Invest SachwertStrategie (vgl.
Nr. 5), der Aufteilung des Deckungskapitals Ihres Vertrages
auf fondsgebundenes und nicht-fondsgebundenes Deckungs-
kapital sowie der Wertentwicklung unseres sonstigen Vermo-
gens ab. Fur die Zusammensetzung der in den Fonds enthal-
tenen Vermdgenswerte ist die DWS Investment S.A. (Luxem-
burg) verantwortlich; als Versicherer haben wir hierauf keinen
Einfluss. Die Aufteilung des Deckungskapitals lhres Vertrages
erfolgt nach einem von uns festgelegten versicherungsma-
thematischen Verfahren.

Unter Nr. 19 werden die Anlagegrundsatze, -ziele und -risiken
dieser Investmentfonds beschrieben.

9. Wann beginnen lhre Versicherung und Ihr Versiche-
rungsschutz, und wie lange dauert die Frist, wah-
rend der wir lhren Antrag annehmen kénnen?

Den Beginn der Versicherung sowie den vereinbarten Beginn
der Rentenzahlung finden Sie im Antrag.

lhr Versicherungsschutz beginnt, sobald wir lhren Versiche-
rungsschein ausgestellt haben, friihestens jedoch zu dem
vereinbarten Versicherungsbeginn. Bitte beachten Sie jedoch,
dass wir grundsatzlich erst dann zu einer Leistung verpflichtet
sind, wenn wir Ihren Erstbeitrag erhalten haben.

Wenn Sie uns eine Einzugsermachtigung fiir die Beitrage er-
teilt haben, gilt |hr Erstbeitrag zum Falligkeitstermin (Ab-
schluss des Versicherungsvertrags) als gezahlt, wenn zum
Abbuchungstermin Deckung auf dem Konto vorhanden ist.
Uber den Abbuchungstermin informieren wir Sie in unserem
Anschreiben zum Versicherungsschein. Hat unser Abbu-
chungsversuch keinen Erfolg, so gilt der Erstbeitrag als nicht
gezahilt.

Folgen einer nicht rechtzeitigen Zahlung des Erstbeitrags

Sollte lhr Erstbeitrag nicht rechtzeitig gezahlt werden, kénnen
wir auch vom Vertrag zurlicktreten, solange Sie die Zahlung
nicht bewirkt haben. Unser Rucktrittsrecht ist allerdings aus-
geschlossen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten haben.

Annahmefrist fur lhren Antrag

lhren Antrag kénnen wir innerhalb von sechs Wochen an-
nehmen. Diese Annahmefrist beginnt mit Ihrer Antragsunter-
zeichnung.

10. Konnen Sie lhre Vertragserklarung nach dem Ver-
tragsabschluss noch widerrufen?
Sie kénnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 30 Tagen

ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. durch Brief, Fax
oder E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, wenn Sie die Ver-
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sicherungsbedingungen, die vorliegenden Informationen fir
den Versicherungsnehmer einschlieBlich der Belehrung tber
das Widerrufsrecht und die Folgen eines Widerrufs im Antrag
sowie den Versicherungsschein und das Produktinformati-
onsblatt erhalten haben. Um die Frist zu wahren, genlgt es,
wenn Sie Ihren Widerruf rechtzeitig absenden. Der Widerruf
ist zu richten an die AachenMinchener Lebensversiche-
rung AG, Sachsenring 91, 50677 Koln bzw. — bei einem Wi-
derruf per Fax — an die Telefax-Nummer 0221/33 95 78 28.

Widerrufsfolgen

Sobald Ihr Widerruf wirksam wird, sind Sie nicht mehr an Ih-
ren Versicherungsantrag gebunden. Sollten wir Ihnen zu die-
sem Zeitpunkt bereits Versicherungsschutz geboten haben,
endet dieser. Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum
Zugang des Widerrufs entfallt, kbnnen wir einbehalten (pro
Tag 1/360 des auf ein Jahr entfallenden Beitrags); dafiir zah-
len wir Ihnen einen gegebenenfalls vorhandenen Ruckkaufs-
wert einschlieRlich Uberschussbeteiligung. Dies gilt jedoch
nur, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungs-
schutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine
solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versiche-
rungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten wir
Ihnen lhren gesamten Beitrag. Wir zahlen den lhnen jeweils
zustehenden Betrag unverziglich, spatestens 30 Tage nach
Zugang des Widerrufs.

11. Welche Laufzeit hat Ihr Versicherungsvertrag?

Ihre Rentenversicherung lauft grundsatzlich so lange, wie Sie
leben. Die Versicherung endet, wenn bei Tod der versicherten
Person die eventuell fallige Leistung als Einmalbetrag ausge-
zahlt bzw. abgefunden oder auf einen auf den Namen des
Ehepartners lautenden Altersvorsorgevertrags ubertragen
wird. Stirbt die versicherte Person wahrend der vereinbarten
Garantiezeit der Rente und wird danach die Rente bis zum
Ablauf der Rentengarantiezeit weitergezahlt, erlischt die Ver-
sicherung erst zu diesem Zeitpunkt. Sofern aus dem falligen
Todesfall-Kapital auf Antrag eines bezugsberechtigten Hinter-
bliebenen eine Hinterbliebenenrente erbracht wird, endet die-
se mit dem Tod des Hinterbliebenen; die Zahlung einer Wai-
senrente endet jedoch spéatestens mit dem Ablauf der steuer-
lichen Berucksichtigung als Kind.

Die Versicherung endet ferner bei Abfindung einer Kleinbe-
tragsrente nach § 93 Abs. 3 Einkommensteuergesetz (EStG).

Eine eingeschlossene Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfa-
higkeits-Zusatzversicherung endet grundsatzlich mit Ablauf
der zugehdrigen Versicherungsdauer oder wenn Sie vorher
sterben. Haben Sie jedoch mit uns eine Uber die Versiche-
rungsdauer hinaus gehende Leistungsdauer vereinbart und
werden Sie wahrend der Versicherungsdauer dauerhaft be-
rufsunfahig bzw. erwerbsunfahig, besteht die Berufsunfahig-
keits- bzw. Erwerbsunfahigkeit Zusatzversicherung bis zum
Ablauf der Leistungsdauer fort. Alle Laufzeiten und Fristen zur
Hauptversicherung und der eventuell eingeschlossenen Be-
rufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung haben wir fir Sie im Antrag dokumentiert.

12. Kénnen Sie lhren Versicherungsvertrag vorzeitig
beenden oder die laufende Beitragszahlung vorzeitig
einstellen?

Solange unsere Rentenzahlung noch nicht begonnen hat,
kénnen Sie Ihre Versicherung ganz oder teilweise kindigen;
die maligeblichen Fristen hierzu finden Sie in dem zugehdri-
gen Paragrafen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
Sie kdnnen den Vertrag zur Auszahlung des Rickkaufswertes
oder zur Ubertragung des gebildeten Kapitals auf einen ande-
ren Vertrag kiindigen.

Anstelle einer Kiindigung kénnen Sie zum gleichen Zeitpunkt
auch verlangen, die Versicherung ruhen zu lassen, sofern sie
noch beitragspflichtig ist. In diesem Fall wandeln wir lhre Ver-
sicherung in eine beitragsfreie Versicherung um. Dadurch
vermindert sich verstandlicherweise der Versicherungsschutz.
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Zu einer ruhenden Versicherung kénnen Sie vor Beginn der
Rentenzahlung zu jedem Monatsanfang die Beitragszahlung
bis zur urspriinglichen Hohe wieder aufnehmen.

Einzelheiten zur Kiindigung bzw. Beitragsfreistellung im Falle
einer evtl. eingeschlossenen Berufsunfahigkeits- oder Er-
werbsunfahigkeits-Zusatzversicherung ergeben sich aus dem
zugehorigen Paragrafen der Bedingungen fir diese Zusatz-
versicherung. Anspriche aus einer Berufsunfahigkeits- oder
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung, die auf einem be-
reits vor Kuindigung oder Beitragsfreistellung der Hauptversi-
cherung eingetretenen Versicherungsfall beruhen, werden
durch Ruckkauf oder Umwandlung der Versicherung in eine
beitragsfreie Versicherung mit herabgesetzter Versicherungs-
leistung nicht berihrt.

Bitte beachten Sie jedoch, dass die Kundigung oder die Bei-
tragsfreistellung lhrer Versicherung fiir Sie mit Nachteilen
verbunden sind. Informationen zur Héhe der Riickkaufswerte
und der beitragsfreien Leistungen erhalten Sie unter der
nachfolgenden Nr. 18.

13. Welches Recht ist auf Ihren Versicherungsvertrag
anwendbar, und welches Gericht ist flir eventuelle
Klagen aus dem Vertrag zustandig?

Auf lhren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung, u. a. das Versicherungsvertragsge-
setz (VVG).

Dem Paragrafen ,Wo ist der Gerichtsstand?“ in den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen kénnen Sie entnehmen, wel-
ches Gericht jeweils zusténdig ist, falls Sie oder wir eine Kla-
ge aus dem Versicherungsvertrag erheben.

14. In welcher Sprache sind die Vertragsbedingungen
und Kundeninformationen verfasst, und in welcher
Sprache kommunizieren wir mit lhnen wahrend der
Laufzeit des Vertrags?

Wir teilen Ihnen alle Vertragsbedingungen und Kundeninfor-
mationen in deutscher Sprache mit. Auch wahrend der Ver-
tragslaufzeit verstéandigen wir uns mit Ihnen in Deutsch.

15. An wen kénnen Sie sich bei Fragen oder Beschwer-
den wenden?

Bei Fragen oder Beschwerden zu lhrer Versicherung wenden
Sie sich bitte an Ihren Vermdgensberater. Er (oder sie) ist
gerne bereit, Ihnen behilflich zu sein. Auskinfte erteilt Ihnen
ferner die Kundenservice-Direktion, die fur die Betreuung |h-
res Vertrags zustandig ist. Die jeweiligen Adressen und Tele-
fonnummern sind dem Begleitschreiben zu lhrem Versiche-
rungsschein zu entnehmen. Sollte dennoch einmal ein Prob-
lem auf diesem Wege nicht zu I6sen sein, kdnnen Sie Ihr An-
liegen auch direkt an folgende Adresse richten:

Vorstand der

AachenMiinchener Lebensversicherung AG
Referat Kundenbeschwerden

52054 Aachen

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsom-
budsmann. Sie kdénnen deshalb innerhalb von acht Wochen
nach Erhalt unserer Nachricht das kostenlose, aul3ergerichtli-
che Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Telefon: 0800 369600

Telefax: 0800 369900

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

SchlieBlich kénnen Sie sich bei Beschwerden auch an die
Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (siehe Nr. 2)
wenden. Darlber hinaus steht es lhnen selbstverstandlich
frei, den Rechtsweg zu beschreiten.
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Besondere Informationen bei Rentenversicherungen
16. Welche Kosten sind in lhren Beitrag eingerechnet?

Die Abschluss- und Vertriebskosten sowie die sonstigen Kos-
ten haben wir bei der Kalkulation lhres Tarifbeitrags bzw. des
von lhnen zu zahlenden Beitrags bereits berlicksichtigt. An-
gaben zu ihrer Hohe enthalt Nr. 3 im Produktinformationsblatt,
das Sie zusammen mit dem Antrag erhalten. In der Anlage
zum Antrag finden Sie die dartber hinausgehenden Informa-
tionen fir den Antragsteller nach § 7 Abs. 1 des Altersvorsor-
gevertrage-Zertifizierungsgesetzes.

17. Welche Berechnungsgrundsatze und MaRstéabe gel-
ten fur die Uberschussermittlung und Uberschuss-
beteiligung bei Rentenversicherungen?

Charakteristisch fir die Rentenversicherung sind die langfris-
tigen Garantien, die wir lhnen vor allem zu den lebenslangen
Rentenzahlungen geben. Diese Garantien erfordern von uns
eine vorsichtige Tarifkalkulation. Soweit wir fir das De-
ckungskapital lhrer Versicherung eine Mindestverzinsung ga-
rantieren, missen wir ausreichend Vorsorge fiir Veranderun-
gen der Kapitalmarkte treffen, darliber hinaus aber auch fir
eine ungulnstige Entwicklung der versicherten Risiken und fir
Kostensteigerungen. Unsere vorsichtigen Annahmen fiihren
zu Uberschiissen, an denen wir Sie und die anderen Versi-
cherungsnehmer beteiligen.

Bei der fondsgebundenen Versicherung nach Tarif 4RG hangt
der Gesamtertrag des Vertrages vor Rentenbeginn mafligeb-
lich von der Entwicklung des Anlagestocks ab, an der Sie
unmittelbar beteiligt sind (vgl. Nr. 5).

Wie entstehen die Uberschiisse?

Uberschiisse erzielen wir in der Regel aus dem Kapitalanla-
ge-, dem Risiko- und dem Kostenergebnis. Die Uberschisse
sind umso groRer, je erfolgreicher unsere Kapitalanlagepolitik
ist, je gunstiger der Risikoverlauf ist und je sparsamer wir
wirtschaften.

o Kapitalanlageergebnis

Ein wesentlicher Teil des Uberschusses stammt aus den Er-
tragen der Kapitalanlagen. Im Falle der fondsgebundenen
Versicherung nach Tarif 4RG handelt es sich hierbei im We-
sentlichen um die Kapitalanlagen in unserem sonstigen Ver-
mogen nach Rentenbeginn. Damit wir unsere Verpflichtungen
aus den Versicherungsvertragen jederzeit erfillen kénnen,
mussen wir eine Deckungsriickstellung bilden und Mittel in
entsprechender Hohe anlegen (z. B. in festverzinslichen Wert-
papieren, Hypotheken, Darlehen, Aktien und Immobilien).
Dies Uberwachen unser Verantwortlicher Aktuar und unser
Treuhander des Sicherungsvermdgens. Bei der Berechnung
der Deckungsriickstellung wird ein Zinssatz von 1,75 % p. a.
zugrunde gelegt. Dies bedeutet, dass sich die Vermdgens-
werte mindestens in dieser Hohe verzinsen mussen. In der
Regel Ubersteigen die Kapitalertrdge diesen Mindestzins, da
wir das Vermdgen nach den Prinzipien méglichst grofer Ren-
tabilitdt und Sicherheit anlegen. AulRerdem beachten wir den
wichtigen Grundsatz der Mischung und Streuung. Dadurch
lassen sich bei gleichem Risiko hohere Renditen erzielen,
weil sich Ertragsschwankungen teilweise untereinander aus-
gleichen.

Auf das Kapitalanlageergebnis wirken sich naturlich auch die
Aufwendungen fir das Management der Kapitalanlagen, Ab-
schreibungen, Zuschreibungen und die Realisierung von Be-
wertungsreserven aus. Kapitalanlagen des Sicherungsvermo-
gens durfen héchstens mit ihren Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten bewertet werden. Einen Einfluss auf die Bewer-
tung hat auch, ob wir die Kapitalanlagen dauerhaft halten wol-
len (Anlagevermdgen) oder nur voriibergehend (Umlaufver-
maogen). Bei Kapitalanlagen des Umlaufvermdgens ist im Fal-
le einer Wertminderung Uberschussmindernd auf den Wert
zum Bilanzstichtag abzuschreiben. Bei Kapitalanlagen des
Anlagevermogens muss dagegen nur bei einer voraussicht-
lich dauerhaften Wertminderung abgeschrieben werden.
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Wurden in der Vergangenheit Abschreibungen vorgenommen
und steigt der Wert der Kapitalanlagen wieder, dann ist der
Wertansatz in der Bilanz entsprechend 2zu erhéhen
(sog. Wertaufholungsgebot). Dies fihrt zu einem hoéheren
Uberschuss. Obergrenze fur diese Zuschreibung sind bei bei-
den Vermdgensarten die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten. Auch dies ist eine Auspragung des Vorsichtsprinzips.

Wir méchten dies an einem Beispiel verdeutlichen:

Wenn wir fur 100.000 € Aktien einer Gesellschaft gekauft
haben, sind diese in der Bilanz auch dann mit 100.000 €
anzusetzen, wenn sie zum Bilanzstichtag einen Wert von
150.000 € haben, unabhangig davon, ob es sich um Anla-
ge- oder Umlaufvermdgen handelt. Betragt der Wert der
Aktien zum Bilanzstichtag dagegen nur noch 80.000 €,
dann ist bei Aktien des Umlaufvermdgens dieser Betrag fur
den Wertansatz in der Bilanz mafRgebend. Bei Aktien des
Anlagevermdgens besteht dagegen nur dann eine Ver-
pflichtung zur Abschreibung auf 80.000 €, wenn eine vor-
aussichtliche dauerhafte Wertminderung vorliegt. Bei vori-
bergehender Wertminderung kdnnen die Aktien weiterhin
mit 100.000 € in der Bilanz ausgewiesen werden. Wurde
eine Abschreibung im Umlauf- oder Anlagevermdgen auf
80.000 € vorgenommen und steigt der Kurswert der Aktien
bis zum néachsten Bilanzstichtag wieder auf z. B. 120.000 €
an, dann ist eine Zuschreibung von 20.000 € vorzunehmen
und in der Bilanz sind wieder die urspriinglichen Anschaf-
fungskosten von 100.000 € auszuweisen.

Steigt der Wert der Kapitalanlagen Uber die Anschaffungskos-
ten hinaus, entstehen Bewertungsreserven. Diese bilden ei-
nen Puffer, um kurzfristige Ausschlage an den Kapitalméarkten
auszugleichen. Weitere Erlauterungen hierzu finden Sie im
Paragrafen ,Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?* der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen.

¢ Risikoergebnis

Bei der Tarifkalkulation haben wir vorsichtige Annahmen Uber
den Eintritt von Versicherungsféllen zugrunde gelegt. Dadurch
wird insbesondere sichergestellt, dass die vertraglichen Ren-
tenleistungen langfristig auch dann noch erfiillt werden kon-
nen, wenn die durchschnittliche Lebenserwartung aller Ren-
tenversicherten steigt. Ist die Dauer des Rentenbezugs dage-
gen in der Realitat kirzer als kalkuliert, entstehen Risikolber-
schisse.

¢ Kostenergebnis

Ebenso haben wir auch Annahmen uber die zukiinftige Kos-
tenentwicklung getroffen. Wirtschaften wir sparsamer als kal-
kuliert, entstehen Kostenuberschusse.

Wie werden die Uberschiisse ermittelt und festgestellt?

Die Uberschiisse werden nach den Vorschriften des Han-
delsgesetzbuches ermittelt und jahrlich im Rahmen unseres
Jahresabschlusses festgestellt. Der Jahresabschluss wird von
einem unabhangigen Wirtschaftsprifer geprift und ist unserer
Aufsichtsbehdrde einzureichen.

Wie beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer an den
Uberschiissen, und wie erfolgt die Uberschussbeteili-
gung lhres Vertrags’>

Die von uns erwirtschafteten Uberschiisse kommen zum ganz
Uberwiegenden Teil den Versicherungsnehmern zugute. Der
ubrige Teil wird an die Aktiondre ausgeschittet bzw. den
Ricklagen des Unternehmens zugefihrt. Uber die Grundsat-
ze und MaBstabe fiir die Uberschussbeteiligung der Versiche-
rungsnehmer gibt Ihnen der zugehoérige Abschnitt des Para-
grafen ,Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?” der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen Auskunft.

Da die verschiedenen Versicherungsarten in unterschiedli-
chem Umfang zum Uberschuss beitragen, fassen wir gleich-
artige Versicherungen zu Bestandsgruppen zusammen. Krite-
rium fir die Bildung einer solchen Gruppe ist die Art der Kapi-
talanlage und das versicherte Risiko. Danach werden z. B.
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konventionelle, d. h. nicht fondsgebundene Rentenversiche-
rungen, fondsgebundene Rentenversicherungen und Risiko-
versicherungen jeweils eigenen Gruppen zugeordnet. Fonds-
gebundene und nicht fondsgebundene Rentenversicherungen
nach dem AltZertG bilden ebenfalls jeweils eigene Bestands-
gruppen. Darlber hinaus haben wir nach engeren Gleichar-
tigkeitskriterien innerhalb der Bestandsgruppen Untergruppen
gebildet; diese werden Gewinnverbande genannt.

Inre Versicherung erhélt Anteile an den Uberschiissen des in
Ihrem Versicherungsschein genannten Gewinnverbandes in-
nerhalb der dort ebenfalls aufgefiihrten Bestandsgruppe. Wir
teilen lhrer Versicherung in der Regel jahrlich Uberschussan-
teile zu, bei Versicherungen nach Tarif 4RG vor Beginn der
Rentenzahlung monatlich. Daruber hinaus kénnen zu Beginn
und wahrend der Rentenzahlung oder bei einer vorzeitigen
Beendigung Ihrer Versicherung eventuell vorhandene Bewer-
tungsreserven hinzukommen, bei Versicherungen nach Tarif
1RG zu Beginn der Rentenzahlung oder bei einer vorzeitigen
Beendigung auch ein Schluss-Uberschussanteil.

Die Héhe der Uberschussanteil-Satze wird jedes Jahr vom
Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verant-
wortlichen Aktuars festgelegt. Wir verdffentlichen die Uber-
schussanteil-Satze in unserem Geschéftsbericht. Den Ge-
schéaftsbericht kénnen Sie bei uns jederzeit anfordern. Die
Hoéhe der kinftigen Uberschussbeteiligung ist nicht ga-
rantiert.

Wie verwenden wir die Uberschussanteile lhrer Versiche-
rung?

In der Anlage zum Antrag haben wir dargelegt, wie wir die
Uberschussanteile zu lhrer (Haupt-)Versicherung vor und
nach Rentenbeginn verwenden. Erlduterungen zur Uber-
schussverwendung bei der Hauptversicherung sowie bei einer
eventuell eingeschlossenen Berufsunfahigkeits- oder Erwerbs-
unfahigkeits-Zusatzversicherung kdnnen Sie den zugehdrigen
Paragrafen der einzelnen Bedingungswerke entnehmen.

Versicherungsmathematische Hinweise:

Die BemessungsgroBen fiir die Uberschussanteile werden
nach versicherungsmathematischen Regeln mit den Rech-
nungsgrundlagen der Tarifkalkulation ermittelt. Die Kalkulation
der bei Vertragsabschluss garantierten Leistungen der Haupt-
versicherung basiert auf Sterbewahrscheinlichkeiten der Ster-
betafeln der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) 2004 R
(Manner/Frauen) fir Versicherungen mit Uberwiegendem
Erlebensfallcharakter (Basistafel mit Trendfunktion). Als
Rechnungszins werden 1,75 % p. a. angesetzt.

18. Wie hoch sind der Riickkaufswert und eine beitrags-
freie Rente im Falle einer Kiindigung bzw. Beitrags-
freistellung, und inwieweit sind diese Leistungen bei
Vertragsabschluss garantiert?

Unter Nr. 12 haben wir bereits auf die grundsatzlichen Vor-
aussetzungen hingewiesen, unter denen Sie lhre Versiche-
rung kiindigen oder sie ruhen lassen (beitragsfrei stellen) kon-
nen.

Bei einer vollstandigen Kindigung erhalten Sie den Ruck-
kaufswert. Dieser orientiert sich am (nicht fondsgebundenen)
Deckungskapital Ihrer Versicherung, bei Tarif 4RG zusatzlich
am Zeitwert des fondsgebundenen Deckungskapitals zum
malRgebenden Kiindigungstermin. Dabei erfolgt vor Beginn
der Abrufphase ein als angemessen angesehener Abzug.

Im Falle einer Beitragsfreistellung setzen wir die versicherten
Leistungen nach den in den Versicherungsbedingungen be-
schriebenen Regeln herab. Die beitragsfreie Rente erreicht
mindestens die in der Anlage zum Antrag genannte Hoéhe. So-
fern Sie Tarif 1RG gewahlt haben, garantieren wir auch eine
Mindesthdhe der Ruckkaufswerte. Diese nennen wir dort
ebenfalls.

Werden die Versicherungsleistungen aufgrund des Dynamik-
plans oder durch Sonderzahlungen erhéht, so erhéhen sich
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auch die Garantiewerte. Die aktualisierten Werte teilen wir Ih-
nen jeweils in einem Nachtrag zu lhrer Versicherung mit.

19. Welche Fonds liegen der fondsgebundenen Renten-
versicherung nach Tarif 4RG zugrunde, und wie lau-
ten ihre Anlagegrundsétze, -ziele und -risiken?

Die Beschreibungen der Anlagegrundsatze, -ziele und -risiken
der im Folgenden aufgefiihrten Fonds wurde mit der jeweili-
gen Fondsgesellschaft zum Zeitpunkt der Erstellung dieser In-
formation abgestimmt. Hierfur ist die genannte Gesellschaft
alleine verantwortlich. Weitergehende Informationen, insbe-
sondere auch uber die mit den jeweiligen Investmentanlagen
verbundenen Risiken, konnen Sie den aktuellen Verkaufs-
prospekten der Gesellschaft, erganzt durch den jeweiligen
letzten gepriften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjah-
resbericht, fir deren Vollstandigkeit und Richtigkeit der jewei-
lige Herausgeber haftet, entnehmen. Bitte beachten Sie, dass
im Hinblick auf alle diesbezliglichen Informationen der aktuel-
le Verkaufsprospekt allein mal3geblich ist, den Sie bei uns
oder der Fondsgesellschaft in elektronischer oder gedruckter
Form anfordern kénnen. In dem jeweiligen Verkaufsprospekt
finden Sie auch Angaben darliber, in welcher Hoéhe die
Fondsgesellschaft Kosten fiir die Verwaltung des Fonds be-
rechnet. Aus der Verwaltungsvergltung zahlen die Fondsge-
sellschaften wiederkehrend Ruckvergitungen in Hohe von
monatlich umgerechnet bis zu 0,08 % des jeweiligen Fonds-
vermogens an uns oder an unsere Kooperationspartner fir
die Vermittlung und Betreuung von Versicherungen. Die
Rickvergltung bezieht sich auf die jeweils in unseren Anla-
gestocken vorhandenen Vermogenswerte der einzelnen
Fonds. Die Hohe der Rickvergitung fiir die Vermittlung zu
einem bestimmten Fonds werden wir lhnen auf Nachfrage
mitteilen. Eine uns von den Fondsgesellschaften gezahlte
Vergltung erhoht die Uberschisse, an denen Sie beteiligt
werden.

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie
WKN: DWS ONY — ISIN: LU0313399957

Verwaltungsgesellschaft:
DWS Investment S.A. (Luxemburg)

Anlagepolitik

Der Fonds DWS Funds Invest ZukunftsStrategie kann in
fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien, in
Anteile an Organismen fiir gemeinsame Anlagen in Wert-
papieren, die von der DWS Investment S.A., der DWS In-
vestment GmbH oder anderen Emittenten aufgelegt wur-
den, oder bérsengehandelte und EU-richtlinienkonforme
Fonds (ETF — Exchange Traded Funds) investieren.

Sofern das Fondsvermoégen in Anteile an Organismen fir
gemeinsame Anlagen in Wertapieren investiert wird, kén-
nen insbesondere Anteile an in- und auslandischen Akti-
enfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierrenten-
fonds, Fonds nach Teil | des Gesetzes vom 20.12.2002,
die in den internationalen Rohstoffbereich investieren,
geldmarktnahen Wertpapierfonds sowie reglementierten
offenen Immobilienfonds erworben werden. Je nach Ein-
schatzung der Marktlage kann das Fondsvermdégen auch
vollstandig in einer dieser Fondskategorien angelegt wer-
den. Dabei ist der Anteil von offenen Immobilienfonds auf
maximal 10 % des Netto-Fondsvermdgens begrenzt.

Des Weiteren kann — ggfs. auch vollstdndig — das Fonds-
vermdgen in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldver-
schreibungen, Wandel- und Optionsanleihen oder in Parti-
Zipations- und Genussscheinen angelegt werden. Dabei
wird auf eine internationale Streuung geachtet.

Das Fondsvermdgen kann dartber hinaus in allen ande-
ren zulassigen Vermogenswerten angelegt werden.

Der Fonds folgt einer dynamischen Wertsicherungsstrate-
gie, bei der laufend marktabhangig zwischen der Wert-
steigerungskomponente (bestehend aus risikoreicheren
Fonds wie z. B. Aktien- und Rohstoffpublikumsfonds nach
Teil | des Gesetzes vom 20.12.2002 und zum Teil auch
riskantere Rentenfonds bzw. Direktanlagen in risikoreiche-
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ren Komponenten wie Aktien und riskanteren Rentenpa-
pieren) und der Kapitalerhaltkomponente (bestehend aus
weniger risikoreichen Renten-/Geldmarktpublikumsfonds
bzw. Direktanlagen in weniger risikoreichen Renten-/
Geldmarktpapiere) umgeschichtet wird. So wird versucht,
einen Mindestwert sicherzustellen und zugleich eine mdg-
lichst hohe Partizipation an Kurssteigerrungen in den
Wertsteigerungskomponenten zu erreichen. Ziel ist, dem
Anleger eine Partizipation an steigenden Markten zu er-
lauben und dennoch gleichzeitig das Verlustrisiko im Fall
sinkender Markte zu begrenzen. Die Absicherung des
Mindestwertes bei paralleler Wahrnehmung von Kursge-
winnchancen wird durch Umschichtungen zwischen der
Wertsteigerungskomponente und der Kapitalerhaltkompo-
nente je nach Marktlage vorgenommen. Bei steigenden
Kursen steigt im Allgemeinen auch der Anteil der Wert-
steigerungskomponente im Fonds. Im Gegenzug wird der
Anteil der Kapitalerhaltkomponente reduziert. In Zeiten fal-
lender Markte wird demgegenuber der Anteil der Wertstei-
gerungskomponente reduziert und der Anteil der Kapital-
erhaltkomponente erhoht.

Der Fonds verfligt Giber einen Mechanismus, der am Ende
eines jeden Monats einen Mindestwert von 80 % des Net-
to-Inventarwerts vom letzten Bewertungstag des Vormo-
nats sichert. Der Mechanismus und seine Auswirkung auf
den Garantiewert sind unten unter ,Garantie“ naher be-
schrieben.

Um einen Schutz vor extremen Verlusten der risikoreiche-
ren Komponenten innerhalb eines sehr kurzen Zeitrau-
mes, in dem es der Gesellschaft nicht moglich ist, ent-
sprechende Gegengeschéfte zu tatigen, zu gewahrleisten,
legt der Fonds auch regelmaRig in derivative Instrumente
an, die in einem solchen Verlustfall die Wertverluste ab ei-
ner gewissen Grenze kompensieren. Die Wertentwicklung
des Fonds wird durch die Anlage in solche derivative In-
strumente unter normalen Marktumstanden nur unwesent-
lich beeinflusst.

DWS Funds Invest SachwertStrategie
WKN: DWS 0DC — ISIN: LU0275643053

Verwaltungsgesellschaft:
DWS Investment S.A. (Luxemburg)

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Fonds DWS Funds Invest Sach-
wertStrategie ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung
in Euro.

Dabei kann der Fonds in solche Anlagen investieren, die
sich nach Ansicht des Fondsmanagements durch einen
hohen Ertrags- bzw. Substanzwert auszeichnen. Hierzu
kénnen zum Beispiel Kennzahlen wie das Kurs-Buchwert-
oder das Kurs-Cash-Flow-Verhéltnis und andere zu Hilfe
genommen werden.

Weiterhin konnen Investitionen in Fonds des internationa-
len Rohstoffbereichs (einschliellich Rohstoffaktien), REIT-
und andere Immobilienaktienfonds und Fonds mit Fokus
auf Inflationsschutz vorgenommen werden.

Dartiber hinaus kann der Fonds auch in alle nachfolgend
beschriebenen Anlageklassen investieren.

Der Fonds DWS Funds Invest SachwertStrategie kann in
fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien, in
Anteile an Organismen flir gemeinsame Anlagen in Wert-
papieren, die von der DWS Investment S.A., der DWS In-
vestment GmbH oder anderen Emittenten aufgelegt wur-
den, oder boérsengehandelten und EU-richtlinienkonformen
Fonds (ETF — Exchange Traded Funds) investieren.

Sofern das Fondsvermdgen in Anteile an Organismen fiir
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investiert wird,
koénnen insbesondere Anteile an in- und auslandischen
Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierren-
tenfonds, Fonds nach Teill des Gesetzes vom
20.12.2002, die in den internationalen Rohstoffbereich in-
vestieren, geldmarktnahen Wertpapierfonds sowie regle-
mentierte offene Immobilienfonds erworben werden. Je
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nach Einschatzung der Marktlage kann das Fondsvermo-
gen auch vollstandig in einer dieser Fondskategorien an-
gelegt werden. Dabei ist der Anteil von offenen Immobi-
lienfonds auf maximal 10 % des Netto-Fondsvermdgens
begrenzt. Die Anlage in offene Immobilienfonds ist in die
Anlagegrenze des Artikels 2 Absatz B. h) des Allgemeinen
Teils des Verkaufsprospekts mit einzubeziehen. Des Wei-
teren kann — ggfs. auch vollstdndig — das Fondsvermdgen
in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibun-
gen, Wandel- und Optionsanleihen oder in Partizipations-
und Genussscheinen angelegt werden. Dabei wird auf ei-
ne internationale Streuung geachtet.

Das Fondsvermdgen kann dariber hinaus in allen ande-
ren zuldssigen Vermogenswerten angelegt werden.

Der Fonds folgt einer dynamischen Wertsicherungsstrate-
gie, bei der laufend marktabhangig zwischen der Wert-
steigerungskomponente (bestehend aus risikoreicheren
Fonds wie z. B. Aktien- und Rohstoffpublikumsfonds nach
Teil | des Gesetzes vom 20.12.2002 und zum Teil auch
riskantere Rentenfonds bzw. Direktanlagen in risikoreiche-
ren Komponenten wie Aktien und riskanteren Rentenpa-
pieren) und der Kapitalerhaltkomponente (bestehend aus
weniger risikoreichen Renten-/Geldmarktpublikumsfonds
bzw. Direktanlagen in weniger risikoreichen Renten-/
Geldmarktpapiere) umgeschichtet wird. So wird versucht,
einen Mindestwert sicherzustellen und zugleich eine mdg-
lichst hohe Partizipation an Kurssteigerungen in den Wert-
steigerungskomponenten zu erreichen. Ziel ist, dem Anle-
ger eine Partizipation an steigenden Markten zu erlauben
und dennoch gleichzeitig das Verlustrisiko im Fall sinken-
der Markte zu begrenzen. Die Absicherung des Mindest-
wertes bei paralleler Wahrnehmung von Kursgewinnchan-
cen wird durch Umschichtungen zwischen der Wertsteige-
rungskomponente und der Kapitalerhaltkomponente je
nach Marktlage vorgenommen. Bei steigenden Kursen
steigt im Allgemeinen auch der Anteil der Wertsteige-
rungskomponente im Fonds. Im Gegenzug wird der Anteil
der Kapitalerhaltkomponente reduziert. In Zeiten fallender
Markte wird demgegeniber der Anteil der Wertsteige-
rungskomponente reduziert und der Anteil der Kapitaler-
haltkomponente erhdht.

Der Fonds verfugt tiber einen Mechanismus, der am Ende
eines jeden Monats einen Mindestwert von 80 % des Net-
to-Inventarwerts am letzten Bewertungstag des Vormo-
nats sichert. Der Mechanismus und seine Auswirkung auf
den Garantiewert sind unten unter Garantie naher be-
schrieben.

Um einen Schutz vor extremen Verlusten der risikoreiche-
ren Komponenten innerhalb eines sehr kurzen Zeitrau-
mes, in dem es der Gesellschaft nicht mdglich ist, ent-
sprechende Gegengeschafte zu tatigen, zu gewabhrleisten,
legt der Fonds auch regelmaRig in derivative Instrumente
an, die in einem solchen Verlustfall die Wertverluste ab ei-
ner gewissen Grenze kompensieren. Die Wertentwicklung
des Fonds wird durch die Anlage in solche derivative In-
strumente unter normalen Marktumstanden nur unwesent-
lich beeinflusst.

Garantie fur die Fonds DWS Funds Invest ZukunftsStra-
tegie und DWS Funds Invest SachwertStrategie

Die Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A. garantiert
fur die Fonds DWS Funds Invest ZukunftsStrategie und DWS
Funds Invest SachwertStrategie jeweils, dass der Anteilwert
des jeweiligen Fonds zuzlglich etwaiger Ausschittungen
(,Garantiewert") am Ende eines jeden Monats nicht unter
80 % des am letzten Bewertungstag des Vormonats ermittel-
ten Netto-Inventarwertes liegt. Sollte der Garantiewert nicht
erreicht werden, wird die DWS Investment S.A. den Diffe-
renzbetrag aus eigenen Mitteln in das Fondsvermodgen ein-
zahlen. Der Garantiewert wird jeweils am letzten Bewertungs-
tag eines Monats ermittelt und gilt fiir den letzten Bewertungs-
tag des jeweils folgenden Kalendermonats. Der Garantiewert
entspricht 80 % des Netto-Inventarwertes am letzten Bewer-
tungstag des jeweiligen Vormonats. Sobald mit dem Ende ei-
nes Monats fiir den Folgemonat ein neuer Garantiewert ermit-
telt wurde, verliert der vorherige Garantiewert seine Giltigkeit.
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Die Garantie dient ausschlieRlich einer kurzfristigen Absiche-
rung eines Mindest-Netto-Inventarwertes. Langfristig ergibt
sich hieraus keine wirksame Absicherung des Netto-Inventar-
wertes. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Wertsi-
cherung sich nur auf den Garantiezeitpunkt bezieht. Der An-
teilwert kann bis zum jeweiligen Garantiezeitpunkt bei Verkau-
fen auch unter dem jeweils geltenden Garantieniveau liegen.
Sofern steuerliche Anderungen innerhalb des Garantiezeit-
raums die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflussen,
ermafigt sich die Garantie um den Betrag, den diese Diffe-
renz einschlieRlich entgangener markt- und laufzeitgerechter
Wiederanlage pro Anteil ausmacht. Die genaue Hohe des je-
weiligen Garantiewertes und der jeweils glltige Garantiezeit-
punkt kdnnen bei der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl-
stellen erfragt werden und werden in den Halbjahres- und
Jahresberichten veréffentlicht.

Die dem Versicherungsnehmer aus dem Versicherungsver-
trag von uns, der AachenMiinchener Lebensversicherung AG,
garantierten Leistungen bleiben von den o. g. Einschrankun-
gen unbertihrt.

20. Welche Steuerregelungen gelten allgemein fir lhre
RiesterRente STRATEGIE No. 1 mit eventuell einge-
schlossener Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfa-
higkeits-Zusatzversicherung?

Die nachstehenden Angaben Uber die Steuerregelungen und
die staatliche Férderung von Altersvorsorgevertragen gelten
insoweit, als das deutsche Steuerrecht Anwendung findet.

Bei den Ausfihrungen handelt es sich lediglich um allgemeine
Angaben. Verbindliche Auskiinfte Uber die steuerliche Be-
handlung von Beitragen oder Versicherungsleistungen diirfen
Ihnen auRer dem zustdndigen Finanzamt nur die im Steuer-
beratungsgesetz bezeichneten Personen (insbesondere Steu-
erberater) erteilen. Unsere Vermittler sind nicht befugt, Sie
steuerlich zu beraten. Fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit
dieser Informationen sowie fur Angaben von Vermittlern zu
steuerlichen Fragen Ubernehmen wir keine Haftung.

Die Ausfiihrungen entsprechen dem Stand September 2011
der Steuergesetzgebung. Hierzu zahlen insbesondere die Be-
stimmungen des Alterseinkinftegesetzes vom 05.07.2004
(Bundesgesetzblatt 2004 Teil | S. 1427, Bundessteuerblatt
2004 Teil | S. 554). Die Anwendung der Steuerregelungen auf
den jeweiligen Vertrag kann sich auch wahrend der Laufzeit
des Vertrags noch &ndern. Insbesondere kann sich aus der
Anderung von Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsan-
weisungen oder auch der Rechtsprechung wahrend der wei-
teren Vertragslaufzeit sowie durch einvernehmliche Vertrags-
anderungen eine abweichende steuerliche Behandlung erge-
ben.

A EINKOMMENSTEUER

(1) RiesterRente STRATEGIE No. 1 als Altersvorsorge-
vertrag geman § 1 AltZertG

a) Staatliche Férderung der Beitrage

Von der Finanzverwaltung wird jahrlich — in Abhangigkeit von
den individuell gezahlten Altersvorsorgebeitragen (fir die
Hauptversicherung und eine evtl. eingeschlossene Berufsun-
fahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung) und
sofern die personlichen Voraussetzungen gegeben sind — auf
Antrag eine Zulage auf den Altersvorsorgevertrag des Zula-
geberechtigten geleistet. Diese Zulage setzt sich zusammen

e aus einer Grundzulage in H6he von jahrlich 154 €

e und ggf. aus einer Kinderzulage (je Kind, fir das fir min-
destens einen Monat des Beitragsjahres Kindergeld ge-
zahlt wird) in H6he von jahrlich 185 € fir Kinder, die vor
dem 01.01.2008 geboren sind, bzw. in H6he von jahrlich
300 € fur Kinder, die ab dem 01.01.2008 geboren sind.

Fur unmittelbar Zulageberechtigte, die zu Beginn des ersten
Beitragsjahres, fiir das sie die Altersvorsorgezulage beantra-
gen, das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhéht
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sich die Grundzulage einmalig um einen Betrag von 200 €
(sog. Berufseinsteiger-Bonus).

Die volle Grund- und Kinderzulage sowie der volle Berufsein-
steiger-Bonus werden gewahrt, wenn im jeweiligen Kalender-
jahr der Mindesteigenbeitrag gezahlt worden ist. Er belauft
sich auf jahrlich 4 % des Vorjahreseinkommens (rentenversi-
cherungspflichtiger Arbeitslohn, Besoldung, Amtsbezuge etc.)
— hdchstens 2.100 € — abziiglich der vorgenannten in Betracht
kommenden Zulagen. Fir Landwirte ist das Einkommen des
Vorvorjahres mafigeblich. Der jahrliche Eigenbetrag muss zu-
dem mindestens einen so genannten Sockelbetrag von 60 €
erreichen.

Wird der Mindesteigenbeitrag nicht erreicht, wird die Zulage
bzw. der Berufseinsteiger-Bonus im entsprechenden Verhalt-
nis gekurzt, also nur anteilig gewahrt.

Haben Ehegatten, die nicht dauernd getrennt leben und beide
ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt in einem Mit-
gliedstaat der Europaischen Union (EU) oder einem Staat des
Europaischen Wirtschaftsraums (EWR) haben, jeweils einen
auf ihren Namen lautenden Altersvorsorgevertrag abge-
schlossen und gehdrt einer der Ehegatten nicht zu dem nach
§ 10a Abs. 1 EStG beglinstigten Personenkreis, erhalt auch
dieser ohne eigene Beitragsleistung die volle Zulage auf den
eigenen Altersvorsorgevertrag, wenn der unmittelbar zulage-
berechtigte Ehegatte seinen Mindesteigenbeitrag unter Be-
ricksichtigung der den Ehegatten insgesamt zustehenden Zu-
lagen erbringt (mittelbare Zulageberechtigung).

Die Beitrage fiir die zusatzliche private Altersvorsorge kénnen
bei der Einkommensteuerveranlagung als Sonderausgaben
nach § 10a EStG bis zu dem gesetzlich vorgesehenen
Hochstbetrag von jahrlich 2.100 € geltend gemacht werden.
Der Sonderausgabenabzug kann die Beantragung einer Zu-
lage aber nicht ersetzen. Zu den begunstigten Aufwendungen
gehdren innerhalb der Hochstgrenze des § 10a Abs. 1 EStG
nicht nur die vom Steuerpflichtigen selbst geleisteten Alters-
vorsorgebeitrage, sondern auch der ihm zustehende Zula-
genanspruch. Das zustandige Finanzamt priift, ob der Son-
derausgabenabzug fiir den Zulageberechtigten im Vergleich
zur Zulagenférderung glnstiger ist. Ubersteigt die aus dem
Sonderausgabenabzug sich ergebende Steuerersparnis den
Anspruch auf Zulage, wird der Differenzbetrag zur Zulage
dem Begitinstigten mit der Veranlagung zur Einkommensteuer
erstattet; dabei wird ein eventueller Berufseinsteigerbonus
nicht bertcksichtigt.

Der Sonderausgabenabzug steht Ehegatten, die beide unmit-
telbar begiinstigt sind, unbeschrankt einkommensteuerpflich-
tig sind und nicht dauernd getrennt leben, jeweils gesondert
zu. Ein nur mittelbar zulageberechtigter Ehegatte kann nicht
den zusatzlichen Sonderausgabenabzug in Anspruch neh-
men. Seine Altersvorsorgebeitrage kdnnen jedoch von dem
unmittelbar beglnstigten Ehegatten im Rahmen seines Son-
derausgabenabzugs nach § 10a EStG geltend gemacht wer-
den.

b) Altersvorsorge-Eigenheimbetrag fur eine wohnungs-
wirtschaftliche Verwendung

Der Zulageberechtigte kann das in seinem Altersvorsorgever-
trag angesparte geférderte Altersvorsorgevermdgen bis zu
75 % oder vollstandig fur folgende Zwecke verwenden (Al-
tersvorsorge (AV)-Eigenheimbetrag gemaR § 92a EStG):

e bis zum Beginn der Auszahlungsphase unmittelbar zur
Anschaffung oder Herstellung einer Wohnung oder

e zu Beginn der Auszahlungsphase zur Entschuldung einer
Wohnung oder

e flr den Erwerb von Geschaftsanteilen (Pflichtanteilen) an
einer eingetragenen Genossenschaft fir die Selbstnut-
zung einer Genossenschaftswohnung

Es muss sich hierbei um eine Wohnung im eigenen Haus, ei-
ne Eigentumswohnung, eine Genossenschaftswohnung oder
eine Wohnung mit lebenslangem Dauerwohnrecht handeln,
die in einem EU-/EWR-Staat liegt und die der Zulageberech-
tigte als Hauptwohnsitz oder Lebensmittelpunkt nutzt.
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Als Grundlage fir die nachgelagerte Besteuerung des AV-
Eigenheimbetrags (vgl. Abschnitt d)) haben wir oder — bei ei-
ner vollstdndigen Kapitalentnahme — die Zentrale Zulagenstel-
le fir Altersvermogen (ZfA) den entnommenen Betrag in ei-
nem so genannten Wohnférderkonto zu erfassen. Der Ge-
samtbetrag auf diesem Konto ist in der Ansparphase jeweils
zum Ende eines Kalenderjahres, letztmals fiir das Kalender-
jahr, in dem die Auszahlungsphase beginnt, um 2 % zu erho-
hen.

Der Zulageberechtigte ist nicht verpflichtet, einen entnomme-
nen AV-Eigenheimbetrag zuriickzuzahlen, kann jedoch jeder-
zeit das Wohnférderkonto durch Sonderzahlungen zuriickfih-
ren. Diese gelten nicht als forderberechtigte Altersvorsorge-
beitrdge, stellen aber geftrdertes Altersvorsorgevermégen
dar.

Die Entnahme eines AV-Eigenheimbetrags hat der Zulagebe-
rechtigte bei der Zentralen Zulagenstelle zu beantragen und
dabei die notwendigen Nachweise zu erbringen; das genaue
Verfahren ist in § 92b EStG geregelt. Sobald wir von der Zent-
ralen Zulagenstelle dariber informiert worden sind, welcher
Betrag forderunschadlich ausgezahlt werden kann, nehmen
wir die Auszahlung vor.

c¢) Ruckzahlungspflicht bei schadlicher Verwendung
der Fordermittel

Wird bei einem Altersvorsorgevertrag das angesparte gefor-
derte Altersvorsorgevermdgen nicht als lebenslange Rente
ausgezahlt bzw. nicht als Kleinbetragsrente abgefunden, liegt
grundsatzlich eine so genannte schadliche Verwendung vor
(§ 93 Abs. 1 EStG). Als unschadlich gelten jedoch

e die einmalige Teilkapitalabfindung von bis zu 30 % des
Verrentungskapitals bei Rentenbeginn

¢ die unmittelbare Ubertragung des geférderten Kapitals auf
einen anderen Altersvorsorgevertrag des Zulageberechtig-
ten

e im Falle eines Versorgungsausgleichs nach einer Ehe-
scheidung die Ubertragung von geférdertem Kapital auf
einen Altersvorsorgevertrag oder eine nach § 82 Abs. 2
EStG begiinstige betriebliche Altersversorgung der aus-
gleichsberechtigten Person

e die Zahlung einer Hinterbliebenenrente an einen versor-
gungsberechtigten Hinterbliebenen bzw. die Ubertragung
des geférderten Kapitals auf einen Altersvorsorgevertrag
des versorgungsberechtigten Ehegatten im Todesfall

o die Entnahme eines AV-Eigenheimbetrags

Eine schadliche Verwendung ist insbesondere dann gegeben,
wenn

e es aufgrund einer Vertragskiindigung zu einer Auszahlung
von angesammeltem Kapital kommt,

e Kapital im Todesfall ausgezahlt wird,

e bei Tod der versicherten Person wahrend der Garantiezeit
der Rente die bis zum Ablauf der Rentengarantiezeit noch
ausstehenden garantierten Renten weitergezahlt werden,

e der Vertrag im Rahmen des Versorgungsausgleichs nach
einer Ehescheidung extern geteilt und dabei gefordertes
Kapital nicht auf einen Altersvorsorgevertrag oder eine
nach § 82 Abs. 2 EStG beglinstige betriebliche Altersver-
sorgung Ubertragen wird oder

o der Zulageberechtigte seinen Wohnsitz oder gewdhnli-
chen Aufenthalt in einen Staat auRerhalb der EU oder des
EWR (EU-/EWR-Ausland) verlegt.

Die schadliche Verwendung fuhrt regelmaRig zu einer Rick-
zahlungsverpflichtung der Zulagen sowie der darliber hinaus
gehenden Steuerermaligungen, soweit sie auf das ausge-
zahlte geférderte Altersvorsorgevermogen entfallen (steuerli-
che Fordermittel).

Entsprechend muss die Zentrale Zulagenstelle (ber die
schadliche Verwendung vom Anbieter des Altersvorsorgever-
trags informiert werden. Die Zentrale Zulagenstelle ermittelt
daraufhin den Rickzahlungsbetrag. Dieser wird nicht an den
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Zulageberechtigten iberwiesen, sondern direkt an die Zentra-
le Zulagenstelle.

Bei einer Verlegung des Wohnsitzes oder gewdhnlichen Auf-
enthalts in das EU-/EWR-Ausland besteht die Moglichkeit, die
Ruckzahlung bis zur Auszahlung der Vorsorgeleistung zu
stunden. Dabei fallen Stundungszinsen an. Bei Erhalt der
Leistung sind dann mindestens 15 % des monatlichen Ver-
sorgungsbetrages zur Tilgung des gestundeten Rulckzah-
lungsbetrages zu zahlen.

d) Besteuerung der Leistungen

Bei einer RiesterRente STRATEGIE No. 1 unterliegen lebens-
lange Alters- oder Hinterbliebenenrenten, Berufsunfahigkeits-
oder Erwerbsunfahigkeitsrenten sowie nicht férderschadliche
(Teil-)Kapitalabfindungen zu Rentenbeginn als sonstige Ein-
kinfte grundsatzlich in vollem Umfang mit dem persénlichen
Steuersatz der Einkommensteuer (nachgelagerte Besteue-
rung; § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG). Dies gilt jedoch nur insoweit,
als diese Leistungen auf Altersvorsorgebeitragen beruhen, die
nach § 10a oder Abschnitt XI EStG geférdert worden sind.

Hingegen unterliegen lebenslange Rentenzahlungen, die auf

nicht geférderten Beitrdgen beruhen, nur mit dem Ertragsan-

teil gemalR § 22 Nr.1 Satz 3 a) bb) EStG der Einkommen-

steuer. Zu den nicht geférderten Beitrdgen zahlen die Betra-

ge,

e die zu Gunsten eines Altersvorsorgevertrags in einem Bei-
tragsjahr eingezahlt werden, in dem der Versicherungs-
nehmer nicht zu dem beglinstigten Personenkreis gehort,

o flr die der Versicherungsnehmer keine Zulagen und kei-
nen steuerlichen Vorteil aus dem Sonderausgabenabzug
nach § 10a EStG erhalten hat, oder

e die aufgrund des jeweiligen Hochstbetrags fiir den Son-
derausgabenabzug nach § 10a Abs. 1 EStG nicht mehr
geférdert werden (Uberzahlungen).

Die Hohe des Ertragsanteils hangt vom vollendeten Lebens-
jahr der versicherten Person bei Rentenbeginn (Rentenbe-
ginnalter) ab. Nachfolgend sind flr einige Rentenbeginnalter
(in Jahren) die zugehdrigen Ertragsanteile beispielhaft ange-
geben:

Rentenbeginnalter | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
Ertragsanteil (in %) | 22 [ 22 | 21 [ 20 | 19 | 18

Renten aus Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherungen, die auf nicht geférderten Beitragen be-
ruhen, sind als zeitlich begrenzte Leibrenten mit dem Ertrags-
anteil aus § 55 Einkommensteuer-Durchfiihrungsverordnung
(EStDV) zu versteuern. Nachfolgend sind fiir einige mdgliche
Laufzeiten der Berufsunfahigkeits- bzw. Erwerbsunfahigkeits-
rente die zugehorigen Ertragsanteile beispielhaft angegeben:

Laufzeit (in Jahren) | 1 | 2 [ 3 | 6] 9 [12]15]18]21
Ertragsanteil (n%) | 0 | 1 | 2 | 7 | 10| 14| 16|19 22

Ferner ist bei einer Kapitalauszahlung, die auf nicht geforder-
ten Beitragen beruht, der Unterschiedsbetrag zwischen der
Versicherungsleistung und der Summe der auf sie entrichte-
ten Beitrdge (Ertrdge) einkommensteuerpflichtig. Erfolgt die
Auszahlung dieser Ertrdge erst nach Vollendung des
62. Lebensjahres des Steuerpflichtigen und hat der Vertrag im
Zeitpunkt der Auszahlung mindestens zwoélf Jahre bestanden,
ist nur die Halfte dieses Unterschiedsbetrags der Besteuerung
zugrunde zu legen. Bei einer teilweisen Kapitalauszahlung gilt
das nicht geforderte Kapital als zuerst ausgezahilt.

Im Falle einer schadlichen Verwendung (Auszahlung des
Ruckkaufswertes nach einer Kiindigung, Abfindung einer To-
desfall-Leistung als Einmalbetrag vor oder nach Rentenbe-
ginn) unterliegt der nach Riickzahlung der steuerlichen Forde-
rung verbleibende Auszahlungsbetrag der Einkommensteuer.

Entsprechende Regelungen gelten auch fur den Fall, dass der

Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder gewohnlichen
Aufenthalt in das EU-/EWR-Ausland verlegt (§ 95 EStG).
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Hat der Zulageberechtigte einen AV-Eigenheimbetrag ent-
nommen und endet die Versicherung durch Kindigung oder
Tod, gilt der auf dem Wohnférderkonto erreichte Betrag als
zugeflossene Leistung, die voll zu versteuern ist. Damit er-
lischt dieses Konto. Nutzt der Zulageberechtigte vor dem Be-
ginn der Auszahlungsphase die Wohnung, fiir die er den AV-
Eigenheimbetrag entnommen hat, nicht nur voribergehend
nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken, hat er uns bzw. der
Zentralen Zulagestelle den Zeitpunkt mitzuteilen, ab dem er
die Wohnung aufgegeben hat. Auch in diesem Fall wird das
Wohnférderkonto aufgeldst, und der Aufldsungsbetrag unter-
liegt der Einkommensteuer nach § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG.

Zu Beginn der Auszahlungsphase hat der Zulageberechtigte
eine Wahlmdglichkeit: Zum einen kann er verlangen, dass ein
bestehendes Wohnférderkonto vollstandig aufgeldst wird. In
diesem Falle unterliegt der Auflésungsbetrag zu 70 % der
Einkommensteuer. Sollte er jedoch die Wohnung innerhalb
der nachsten zehn Jahre nicht mehr zu eigenen Wohnzwe-
cken nutzen, ist das Eineinhalbfache des noch nicht erfassten
Aufldsungsbetrags, d. h. weitere 45 % des Auflésungsbe-
trags, zu versteuern. Bei einer Aufgabe der Wohnung zwi-
schen dem 10. und 20. Jahr nach Beginn der Auszahlungs-
phase betragt die Nachversteuerung 30 % des Auflésungsbe-
trags. Wird andererseits das Wohnférderkonto zu Rentenbe-
ginn nicht aufgeldst, vermindert es sich ab dem Ende des
Rentenbeginnjahres bis zum vollendeten 85. Lebensjahr des
Zulageberechtigten in jahrlich gleichen Betragen. Diese Min-
derungsbetrage sind im jeweiligen Kalenderjahr in voller Hohe
einkommensteuerpflichtig.
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(2) RiesterRente STRATEGIE No. 1 mit planmagiger Er-
héhung nach dem Dynamikplan als Altersvorsorge-
vertrage gemaf § 1 AltZertG

Fir Rentenversicherungen mit planmaRiger Erhéhung nach
dem Dynamikplan, die als Altersvorsorgevertrag gemai § 1
AltZertG anerkannt sind, gelten die Steuerregelungen aus
Abschnitt 1 in gleicher Weise.

B ERBSCHAFTSTEUER (SCHENKUNGSTEUER)

Anspriche oder Leistungen aus der RiesterRente
STRATEGIE No. 1 unterliegen der Erbschaftsteuer, wenn sie
bei Tod des Versicherungsnehmers als Erwerb von Todes
wegen (z. B. aufgrund eines Bezugsrechts oder als Teil des
Nachlasses) erworben werden. Bei Erwerb von Anspriichen
oder Leistungen aufgrund einer Schenkung des Versiche-
rungsnehmers_unterliegen diese der Schenkungsteuer. Aller-
dings ist eine Ubertragung von Forderungen oder Eigentums-
rechten aus einer RiesterRente STRATEGIE No. 1 steuer-
rechtlich ausgeschlossen.

Erhalt der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung,
ist sie nicht erbschaftsteuerpflichtig.

C VERSICHERUNGSTEUER

Beitrage zu Rentenversicherungen sind in Deutschland von
der Versicherungsteuer befreit.
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Informationen zum Aufbau Ihrer zusatzlichen privaten Altersvorsorge

Allgemeines

Der Rickgang der jungen Bevdlkerung und ein deutlicher
Anstieg der Anzahl von Rentenempfangern stellt unser Sozi-
alversicherungssystem zunehmend vor groRe Probleme. Das
Umlageverfahren, bei dem die jeweils arbeitende Generation
den Ruhestand der Rentner finanziert, sto3t an seine Gren-
zen. Deshalb hat der Bundestag im Rahmen der Rentenre-
form 2001 beschlossen, die gesetzliche Altersversorgung
durch zusatzliche private Altersvorsorge zu erganzen. Diese
zusatzliche private Altersvorsorge, die so genannte Riester-
Rente, wird seit 2002 vom Staat gefordert.

Wenn Sie

- Pflichtversicherte(r) in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung,

- Beamtin/ er oder

- Arbeiter(in) / Angestellte(r) im &ffentlichen Dienst mit einer
Zusatzversorgung etc. sind,

kénnen Sie die staatliche Férderung erhalten, indem Sie pri-
vat vorsorgen. Die Forderung erfolgt grundsatzlich in Form
von Zulagen. Um diese in voller Héhe zu erhalten, miissen
Sie jahrlich 4 % lhres rentenversicherungspflichtigen Brutto-
jahresverdienstes bzw. Ihrer Besoldung und der Amtsbezlige
des Vorjahres flr den privaten Altersvorsorgevertrag aufwen-
den. Zusatzlich kénnen Sie durch den Sonderausgabenabzug
in Hohe der Sparbeitrage weitere Steuern sparen. Die steuer-
liche Forderung durch Sonderausgabenabzug ist auf
2.100 Euro jahrlich begrenzt.

Sind Sie verheiratet und nur einer von lhnen ist unmittelbar
forderberechtigt, so erlangt |hr Ehepartner eine mittelbare
Forderberechtigung, wenn auch er einen Altersvorsorgever-
trag auf seinen Namen abschlief3t. In diesem Fall kann man
den Sonderausgabenabzug nur einmal geltend machen. Sie
kénnen bis zum Héchstbetrag von 2.100 Euro gemeinsame
Beitrage als Sonderausgaben ansetzen. Sind Sie beide for-
derberechtigt, gilt dieser Beitrag pro Person.

Fir die Rentenleistungen aus den nach dem AVmG geférder-
ten Vertragen greift das Prinzip der ,nachgelagerten Besteue-
rung®. Die Rentenleistungen werden in der Auszahlungspha-
se mit dem dann giltigen individuellen Steuersatz versteuert.

Bei Rentenbeginn kénnen Sie sich auferhalb der monatli-
chen Leistungen bis zu 30 % des vorhandenen Kapitals in ei-
ner Summe auszahlen lassen.

Sie als Versicherungsnehmer kénnen die AachenMinchener
bevolimachtigen, den Zulagenantrag fiir Sie zu stellen (Dau-
erzulagenantrag). Dies kénnen Sie bereits bei Vertragsab-
schluss tun. Sie missen die Zulage dann nicht mehr jahrlich
beantragen. Mit der Bevollmachtigung werden die zulagenre-
levanten Daten formlos abgefragt. Die AachenMinchener
Ubermittelt dann die Daten bis zum Ablauf des auf das Bei-
tragsjahr folgenden Kalenderjahres an die Zentrale Zulagen-
stelle fur Altersvermogen (ZfA).

Die Zertifizierungsstelle hat die hier angebotenen Tarife der
AachenMinchener nach § 5 Altersvorsorgevertragezertifizie-
rungsgesetz (AltZertG) zertifiziert. Ihr Vertrag ist ein Alters-
vorsorgevertrag nach § 1 Abs. 1 AltZertG. Er ist im Rahmen
von § 10a und Abschnitt XI des Einkommensteuergesetzes
(EStG) steuerlich forderfahig.
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Moéglichkeit der Férderung nach dem Eigenheimrenten-
gesetz / ,Wohn-Riester"

Nach dem Eigenheimrentengesetz kdnnen selbst genutzte
Wohnimmobilien in die Riester-Férderung eingebunden und
damit staatlich geférdert werden.

Mit einem ,Riester-Vertrag“ der AachenMlnchener profitieren
Sie von den Vorteilen der ,Wohn-Riester‘-Férderung und
kénnen so Ihr Eigenheim mit Unterstutzung vom Staat finan-
zieren.

Sie kdnnen aus lhrem zertifizierten Altersvorsorgevertrag Ka-
pital fir Wohneigentum entnehmen (Altersvorsorge-Eigen-
heimbetrag nach § 92a EStG):

- Fur den Kauf, Bau oder die Entschuldung einer selbst ge-
nutzten Wohnimmobilie

- Bis zu 75 % oder alternativ 100 % des Vertragsguthabens
- Ohne Mindestbetrag und Riickzahlungsverpflichtung

Begriffserlauterungen zu Ihrem Altersvorsorgevertrag

Mindesteigenbeitrag

Damit Sie die volle staatliche Férderung erhalten kénnen,
mussen Sie jahrlich mindestens 4 % lhres rentenversiche-
rungspflichtigen Bruttoverdienstes bzw. lhrer Besoldung und
der Amtsbeziige des Vorjahres fiir die zusatzliche private
Altersvorsorge aufwenden. Die steuerliche Fdrderung durch
die als Sonderausgabe abziehbaren Betrage ist auf 2.100 Euro
begrenzt.

Grundzulage

Sofern in der geforderten Mindesthohe privat vorgesorgt wird,
gewahrt der Staat eine jahrliche Grundzulage von 154 Euro.

Berufseinsteiger-Bonus fir junge Leute

Jeder Forderberechtigte, der das 25. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat, erhalt vom Staat einen einmaligen Berufsein-
steiger-Bonus von 200 Euro. Dieser wird dem Vertrag neben
der beantragten Grundzulage automatisch gutgeschrieben,
wenn der Fdérderberechtigte den erforderlichen Mindestei-
genbeitrag leistet. Anderenfalls wird der Berufseinsteiger-
Bonus — wie alle weiteren Zulagen — anteilig gezahlt.

Kinderzulage

Fir jedes Kind, fir das Kindergeld gezahlt wird, erhdlt man
eine jahrliche Kinderzulage. Diese betragt 185 Euro fiir Kin-
der, die vor dem 01.01.2008 geboren wurden, und 300 Euro
fur nach dem 31.12.2007 geborene Kinder.

Sockelbetrag

Damit die zusatzliche private Altersvorsorge nicht ausschliel3-
lich aus Zulagen finanziert wird, hat der Gesetzgeber einen
Sockelbetrag von 60 Euro jahrlich vorgeschrieben. Dieser ist
von dem unmittelbar Férderberechtigten zu leisten.

Eventuelle zusétzliche Steuerersparnis

Der Beitrag fur die zusatzliche private Altersvorsorge setzt
sich aus Eigenbeitragen und Zulagen zusammen. Die der BfA
angegliederte Zulagenstelle Uberweist die Zulage direkt auf
Ihren Altersvorsorgevertrag. Das Finanzamt prift, ob die
durch den Sonderausgabenabzug erzielte Steuerersparnis
héher ist als die Zulagen. Ist dies der Fall, erstattet Ihnen das
Finanzamt diese Differenz als zusatzliche Steuerersparnis im
Rahmen lhrer Einkommensteuererklarung.
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Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung

Versicherungen koénnen heute Ihre Aufgaben nur noch mit
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfillen.
Nur so lassen sich Vertragsverhaltnisse korrekt, schnell und
wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren
Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbrauchlichen
Handlungen als die friiheren manuellen Verfahren. Die Ver-
arbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu lhrer Person
wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt.
Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung =zulassig,
wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie er-
laubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG
erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies
im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhaltnis-
ses oder vertragsahnlichen Vertrauensverhaltnisses ge-
schieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen
der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwiirdige Interesse des Be-
troffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung
Uberwiegt.

Einwilligungserklarung

Unabhangig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Inte-
ressenabwagung und im Hinblick auf eine sichere Rechts-
grundlage fir die Datenverarbeitung ist in |hren Versiche-
rungsantrag eine Einwilligungserklarung nach dem BDSG
aufgenommen worden. Diese gilt Uber die Beendigung des
Versicherungsvertrags hinaus, endet jedoch — aufler in der
Lebens- und Unfallversicherung — schon mit Ablehnung des
Antrags oder durch lhren jederzeit méglichen Widerruf. Wird
die Einwilligungserklarung bei Antragstellung ganz oder teil-
weise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsab-
schluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener
Einwilligungserklarung kann eine Datenverarbeitung und
-nutzung in dem begrenzten gesetzlich zuldssigen Rahmen,
wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungs-Erklarung

Daneben setzt auch die Ubermittiung von Daten, die, wie
z.B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine
spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbin-
dung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversiche-
rung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine
Schweigepflichtentbindungs-Klausel enthalten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele
fur die Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

Wir speichern Daten, die fir den Versicherungsvertrag
notwendig sind. Das sind zunachst |hre Angaben im An-
trag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versiche-
rungstechnische Daten wie Kundennummer (Partner-
nummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer,
Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die An-
gaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sach-
verstandigen oder eines Arztes gefuhrt (Vertragsdaten).
Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben
zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie
z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfahigkeit
oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah-
lungsbetrag (Leistungsdaten).

2. Dateniibermittlung an Rickversicherer

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versi-
cherer stets auf einen Ausgleich der von ihm bernomme-
nen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fallen ei-
nen Teil der Risiken an Rickversicherer im In- und Ausland
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ab. Diese Ruckversicherer bendtigen ebenfalls entspre-
chende versicherungstechnische Angaben von uns, wie
Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im
Einzelfall auch lhre Personalien. Soweit Ruickversicherer
bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden
Ihnen auch die dafiir erforderlichen Unterlagen zur Verfu-
gung gestellt.

In einigen Fallen bedienen sich die Rickversicherer wei-
terer Rickversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende
Daten ubergeben.

Datenlibermittlung an andere Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versi-
cherte bei Antragstellung, jeder Vertragsanderung und im
Schadensfall dem Versicherer alle fiir die Einschatzung
des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen
Umstande anzugeben. Hierzu gehdéren z.B. friihere
Krankheiten und Versicherungsfalle oder Mitteilungen
Uber gleichartige andere Versicherungen (beantragte, be-
stehende, abgelehnte oder gekiindigte). Um Versiche-
rungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widerspriche
in den Angaben des Versicherten aufzuklaren oder um
Licken bei den Feststellungen zum entstandenen Scha-
den zu schliel3en, kann es erforderlich sein, andere Versi-
cherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Aus-
kiinfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fallen (Mehrfachversi-
cherungen, gesetzlicher Forderungsiibergang sowie bei Tei-
lungsabkommen) eines Austausches von personenbezoge-
nen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des
Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Art des
Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum
Schaden, wie Schadenhéhe und Schadentag.

. Zentrale Hinweissysteme

Bei Priifung eines Antrags oder eines Schadens kann es
notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Auf-
klarung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Ver-
sicherungsmissbrauch Anfragen an den zustandigen
Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder
auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu be-
antworten. Dazu bestehen beim Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. und beim Ver-
band der privaten Krankenversicherung e. V. zentrale
Hinweissysteme. Die evtl. Aufnahme in diese Hinweissys-
teme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die
mit diesen Systemen verfolgt werden durfen, also nur so-
weit bestimmte Voraussetzungen erfillt sind. Beispiele:

Lebensversicherer — Aufnahme von Sonderrisiken, z. B.
Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszu-
schlag

e aus versicherungsmedizinischen Griinden,

e auf Grund der Auskiinfte anderer Versicherer,

e wegen verweigerter Nachuntersuchung.

Aufhebung des Vertrags durch Ricktritt oder Anfechtung
seitens des Versicherers; Ablehnung des Vertrags seitens
des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitrags-
zuschlage; Zweck: Risikoprifung.

Datenverarbeitung in und au3erhalb der Unterneh-
mensgruppe

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-,
Sachversicherung) und andere Finanz-Dienstleistungen
(z. B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen) werden durch
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rechtlich selbststédndige Unternehmen betrieben. Um den
Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbie-
ten zu kdnnen, arbeiten die Unternehmen haufig in Unter-
nehmensgruppen zusammen.

Zur Kostenersparnis kénnen dabei einzelne Bereiche
zentralisiert werden, wie das Inkasso oder die Datenver-
arbeitung. So kann z. B. Ihre Adresse nur einmal gespei-
chert werden, auch wenn Sie Vertrage mit verschiedenen
Unternehmen der Gruppe abschlieRen; und auch lhre
Versicherungsnummer, die Art der Vertrage, ggf. Ihr Ge-
burtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. lhre all-
gemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, kénnen
in einer zentralen Datensammlung geflihrt werden.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse,
Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende
Vertrage) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar.
Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zu-
geordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zu-
stdndige Partner genannt werden. Auch Geldeingdnge
kénnen so in Zweifelsfallen ohne Rickfragen korrekt ge-
bucht werden.

Die Ubrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungsun-
ternehmen der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung
des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen
verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von "Da-
tenibermittlung”, bei der die Vorschriften des Bundesda-
tenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifi-
sche Daten - wie z. B. Gesundheits- oder Bonitatsdaten -
bleiben dagegen unter ausschlieBlicher Verfligung der je-
weiligen Unternehmen.

Unserer Unternehmensgruppe, der Generali Deutschland
Gruppe, gehoren zurzeit u. a. folgende Unternehmen an

AachenMiinchener Lebensversicherung AG,
AachenMiinchener Versicherung AG,

Advocard Rechtsschutzversicherung AG,
CENTRAL KRANKENVERSICHERUNG AG,
COSMOS Lebensversicherungs-AG,

COSMOS Versicherung AG,

Deutsche Bausparkasse Badenia AG,

Dialog Lebensversicherungs-AG,

ENVIVAS Krankenversicherung AG,

Generali Deutschland Informatik Services GmbH,
Generali Deutschland Pensionskasse AG,
Generali Deutschland Pensor Pensionsfonds AG,
Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH,
Generali Deutschland Services GmbH,

Generali Investments Deutschland Kapitalanlage-
gesellschaft mbH,

Generali Lebensversicherung AG,
Generali Versicherung AG.

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und
Vermittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer
Kunden in weiteren Finanz-Dienstleistungen (z. B. Kredi-
te, Kapitalanlagen) auch mit Kreditinstituten, Kapitalanla-
gegesellschaften sowie anderen Versicherern auerhalb
der Gruppe zusammen.

Zurzeit kooperieren wir mit

Generali Deutschland Finanzdienstleistung GmbH,
ATLAS Dienstleistungen fir Vermdgensberatung GmbH,
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH.
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Die Einbeziehung von weiteren unterschiedlichen Koope-
rationspartnern je nach Einzelfall erfolgt Uber die
AachenMiinchener Versicherungsvermittiungs GmbH.

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen
Vermittlung der jeweiligen Produkte und der weiteren
Betreuung der so gewonnenen Kunden. So vermitteln
z. B. die genannten Kreditinstitute im Rahmen einer Kun-
denberatung/-betreuung Versicherungen als Erganzung
zu den eigenen Finanz-Dienstleistungsprodukten. Fir die
Datenverarbeitung der vermittelnden Stellen gelten die
folgenden Ausfiihrungen unter Punkt 6.

Betreuung durch Vermittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen
des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unter-
nehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner wer-
den Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie
mit lhrer Einwilligung auch in sonstigen Finanz-Dienstleis-
tungen berat. Vermittler in diesem Sinn sind neben Ein-
zelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im
Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanz-Dienstleistun-
gen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage-
gesellschaften u. a.

Um seine Aufgaben ordnungsgemal erfiillen zu kénnen,
erhalt der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die fir
die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus
lhren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versi-
cherungsnummer, Beitrage, Art des Versicherungsschut-
zes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfalle und Ho-
he von Versicherungsleistungen sowie von unseren Part-
nerunternehmen Angaben (ber andere finanzielle Dienst-
leistungen, z. B. Abschluss und Stand |hres Bausparver-
trags. AusschlieRlich zum Zweck von Vertragsanpassun-
gen in der Personenversicherung kénnen an den zustandi-
gen Vermittler auch Gesundheitsdaten tibermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese
personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten
Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden sie
von uns Uber Anderungen der kundenrelevanten Daten in-
formiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich
verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine be-
sonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsge-
heimnis und Datengeheimnis) zu beachten.

Der fur Ihre Betreuung zustandige Vermittler wird Ihnen
mitgeteilt. Endet seine Tatigkeit fir unser Unternehmen
(z. B. durch Kiindigung des Vermittlervertrags), regelt das
Unternehmen lhre Betreuung neu; Sie werden hiertber in-
formiert.

Die Vermittlung erfolgt u. a. Uber die

e Deutsche Vermdgensberatung Aktiengesellschaft
DVAG,

¢ Allfinanz Deutsche Vermdgensberatung AG,

o FVD Gesellschaft fiir Finanzplanung und Vermdgens-
beratung Deutschland GmbH.

. Weitere Auskiinfte und Erl&uterungen tber lhre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz neben dem eingangs erwahnten Widerrufsrecht
ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraus-
setzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder L6-
schung lhrer in einer Datei gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskiinfte und Erlauterungen
wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutz-
beauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein et-
waiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung
oder Léschung wegen der beim Rulckversicherer gespei-
cherten Daten stets an Ihren Versicherer.

MERK DV (01.11)/ 2



	RiesterRente STRATEGIE No. 1
	Versicherungsbedingungen und Informationen für den Versicherungsnehmer
	Allgemeine Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz
	Allgemeine Versicherungsbedingungen für die RiesterRente STRATEGIE No. 1 nach Tarif 1RG
	Besondere Bedingungen für die RiesterRente STRATEGIE No. 1 nach Tarif 1RG mit planmäßiger Erhöhung nach dem Dynamikplan
	Allgemeine Versicherungsbedingungen für die RiesterRente STRATEGIE No. 1 nach Tarif 4RG
	Besondere Bedingungen für die RiesterRente STRATEGIE No. 1 nach Tarif 4RG mit planmäßiger Erhöhung nach dem Dynamikplan
	Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung
	Bedingungen für die Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung
	Informationen für den Versicherungsnehmer zu Rentenversicherungen RiesterRente STRATEGIE No. 1
	Informationen zum Aufbau Ihrer zusätzlichen privaten Altersvorsorge
	Merkblatt zur Datenverarbeitung



